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ng - Lageplan Erschlie•ungsplanung und Aus
splan Nr. 13 ƒSchulstra•e 33-35„ in der Gemei
erheide, Bearbeitungsstand vom 12.08./15.07.

rfassung Brutv…gel, Amphibien und Flederm‚u
auungsplan Nr. 13 ƒSchulstra•e 33-35„ in der G
burg, Bearbeitungsstand vom 02.08.2016)

 unter Einbeziehung der Entwicklungsfl‚che ƒI„
ng zum Bebauungsplan Nr. 13 ƒSchulstra•e 33
mbH, Kremperheide, Bearbeitungsstand vom 1

uge der Projektvorbereitung zum Bebauungsp
Gemeinde Kiebitzreihe (Eickhoff und Partner, B
rbeitungsstand vom 16.04.2014)

ngen des Bodens„ im Zuge der Projektvorbere
ulstra•e 33-35„ in der Gemeinde Kiebitzreihe

 Geologen, Rellingen, Bearbeitungsstand vom

rsuchungen / Bodenmanagementkonzept„
nd Geologen, Rellingen, Bearbeitungsstand vo

erische Stellungnahme zur 12. ‡nderung des
an Nr. 13 der Gemeinde Kiebitzreihe im Rahm
 Abs. 2 BauGB in Mitschrift des Referats f€r S
inisterium f€r Inneres und Bundesangelegenh

 ber€hrten Beh…rden und sonstige Tr‚ger …ff
gungsverfahrens nach ˆ 4 Abs. 2 BauGB i. V. 
r Ausf€hrungen im Rahmen ihrer Stellungnah
ren Anregungen oder Bedenken bestehen:

ð§ s Steinburg, Kreisbauamt - Bauaufsicht mit Sch

ð§ eck per Mail vom 10.11.2016

ð§ chreiben vom 31.10.2016

ð§ chnik GmbH mit Schreiben vom 31.10.2016

ð§ mit Schreiben vom 28.10.2016

ð§ ermarsch mit Schreiben vom 26.10.2016

ð§ s Steinburg, Amt f€r Umweltschutz - Untere Na
0.2016

ð§ s Steinburg, Amt f€r Umweltschutz - Abteilung 
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ð§ r Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 14.11.
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einde Kiebitzreihe
7.2016)

‚use und Artenschutz-
r Gemeinde Kiebitzrei-

 ƒI„ aus der SUK„ im
33-35„ in der Gemeinde

11./25.06.2014)

splan Nr. 13
, Beratende Ing. f€r

reitung zum
e
m 07.05.2014) mit:

 vom 04.08.2014)

es Fl‚chennutzungspla-
men der Beh…rden- und
 St‚dtebau und Ortspla-
nheiten mit Erlass vom

…ffentlicher Belange ha-
V. m. ˆ 3 Abs. 2 BauGB
ahme vorgebracht bzw.

ð§ chreiben

ð§

ð§

ð§

ð§

ð§

ð§ Naturschutzbeh…rde

ð§ g Wasserwirtschaft

ð§ 1.2016
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ð§ Stadt Elmshorn per Mail v

ð§ Landesamt f€r Landwirtsch
Technischer Umweltschu

ð§ Schleswig-Holstein Netz A

o Landesplanerische Stellungn
Staatskanzlei zum Bebauun
nungsanzeige nach ˆ 11 Abs.
nach ˆ 4 Abs. 1 BauGB mit E

Auskunft des Amtes Horst-He
nannten landesplanerischen S

o ‚Erl€uterung zur st€dtebaulich
den- und Tr‚gerbeteiligung„
Kiebitzreihe zur Beteiligung d
der sonstigen Tr‚ger …ffentlich
Abs. 2 BauGB und nach ˆ 4 
men der ‰ffentlichkeitsbeteili
Stellungnahmen mit Anregun

ð§ Der Landrat des Kreises S
vom 31.03.2015 und erg‚
Au•enbereich vom 11.01

ð§ Sielverband Raa mit Schr

ð§ Landesamt f€r Landwirtsch
- Technischer Umweltsch

ð§ Deutsche Telekom Techn

ð§ Stadt Elmshorn, Amt f€r S

ð§ Gemeinde Trittau mit Sch

ð§ Handwerkskammer L€beck 

ð§ Ministerium f€r Inneres un
LKA, Abteilung 3, SG 323

ð§ Schleswig-Holstein Netz A

ð§ Landwirtschaftskammer S

ð§ Der Landrat des Kreises S
mit Schreiben vom 09.03.

ð§ Eisenbahn-Bundesamt m

ð§ Landesbetrieb Stra•enba
vom 02.03.2015

ð§ Arch‚ologisches Landesa

ð§ Bundesamt f€r Infrastrukt
- Referat Infra I 3 per Mail

ð§ Wasserverband Kremperm
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ð§ il vom 08.11.2016

ð§ tschaft, Umwelt und l‚ndliche R‚ume des Land
utz mit Schreiben vom 27.10.2016

ð§ z AG, Projektleitung Strom/Netze mit Schreibe

gnahme der Landesplanungsbeh…rde beim 
ngsplan Nr. 13 der Gemeinde Kiebitzreihe

bs. 2 LaplaG und der fr€hzeitigenƒBeh…rden- u
 Erlass vom 19.03.2015

Herzhorn f€r die Gemeinde Kiebitzreihe vom 2
n Stellungnahme

lichen Planungƒ als Beteiligungsunterlage zu
„ zum Bebauungsplan Nr. 13 ƒSchulstra•e 3
 der von der Planung ber€hrten Nachbargeme

tlicher Belange und der anerkannten Natursch
4 Abs. 1 BauGB mit Planungsstand vom 12.1
eiligung nach ˆ 3 Abs. 1 BauGB mit den nach
ngen, Hinweisen und Bedenken zur Planung:

ð§ s Steinburg, Kreisbauamt - Bauaufsicht mit Sch
g‚nzende Auskunft zur Abgrenzung des Innen
1.2016

ð§ chreiben vom 02.04.2015

ð§ tschaft, Umwelt und l‚ndliche R‚ume des Land
schutz (LLUR) mit Schreiben vom 27.03.2015

ð§ chnik GmbH mit Schreiben vom 27.03.2015

ð§ r Stadtentwicklung per Mail vom 27.03.2015

ð§ chreiben vom 26.03.2015

ð§ eck per Mail vom 26.03.2015

ð§ s und Bundesangelegenheiten des Landes S-H,
23 Kampfmittelr‚umdienst mit Schreiben vom

ð§ z AG mit Schreiben vom 18.03.2015

ð§ r Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 12.03.

ð§ s Steinburg, Amt f€r Umweltschutz - Abteilung 
3.2015

ð§ mit Schreiben vom 06.03.2015

ð§ bau und Verkehr SH, Niederlassung Itzehoe m

ð§ samt Schleswig-Holstein mit Schreiben per Fa

ð§ ktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der B
ail vom 02.03.2015

ð§ ermarsch mit Schreiben vom 27.02.2015
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ð§

ð§ ndes S-H -

ð§ en vom 25.10.2016

 Ministerpr‚sidenten /
e im Rahmen der Pla-
- und Tr‚gerbeteiligung„

 25.03.2015 zur vorge-

zur fr€hzeitigen ƒBeh…r-
 33 -35„ der Gemeinde
meinden und Beh…rden,
chutzverb‚nde nach ˆ 2
.11.2014 sowie im Rah-
chfolgend aufgef€hrten

g:

ð§ chreiben
enbereichs vom

ð§

ð§ ndes S-H

ð§

ð§

ð§

ð§

ð§ H,
24.03.2015

ð§

ð§ 3.2015

ð§ g Wasserwirtschaft

ð§

ð§  mit Schreiben

ð§ ax vom 02.03.2015

ð§ r Bundeswehr

ð§
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ð§ Der Landrat des Kreises S
mit Schreiben vom 26.02.

ð§ Polizeidirektion Itzehoe m

ð§ azv S€dholstein mit Schre

o Festgestellter Landschaftspla

o Rechtswirksamer Fl‚chennut

o ƒLage- und H…henplan„ als Pl
bauungsplan Nr. 13 mit …rtlich

o Fotos: Reinhard Pollok vom 
Peter Scharlibbe vom

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �7 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

ð§ s Steinburg, Amt f€r Umweltschutz - Untere Na
2.2015

ð§  mit Schreiben vom 26.02.2016

ð§ reiben vom 26.02.2016

lan der Gemeinde Kiebitzreihe
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icher Vermessung im Juli 2016
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R•umliche Lage des Plange
am s€dwestliche
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Verfahrens€bersicht

Fr€hzeitige Beteiligung de
Benachrichtigung der Nach

Planungsanzeige  ˆ 11 Ab

Fr€hzeitige Beh…rden- und
i. V. m. ˆ 13a BauGB

Wechsel des Planungsinst
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‰ffentliche Auslegung  ˆ 3

Beh…rden- und T‰B - Bete
Gesamtabw‚gung / Satzun
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Abb. 1
ebiet es (gestrichelte Linienabgrenzung) innerhalb

hen Rand der bebauten Ortslage der Gemeinde Ki
 ƒSchulstra•e„ und westlich der Bebauung ƒKirchen

aus der Luft betrachtet

er ‰ffentlichkeit  ˆ 3 Abs. 1 BauGB
chbargemeinden  ˆ 2 Abs. 2 BauGB

bs. 2 LaplaG

nd T‰B - Beteiligung  ˆ 4 Abs. 1 BauGB

strumentes

 und Detaillierungsgrad der Umweltpr€fung

 3 Abs. 2 BauGB

teiligung  ˆ 4 Abs. 2 BauGB
ungsbeschluss
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1. Planungserfordernis

Die Gemeinde Kiebitzreihe
nes und durch die Aufstell
mischt genutzten und teilwe
vorhandener Bebauung im
der bebauten Ortslage der
gem. Entwurfsbeschluss ist
rechtlich einer Realisierung
ha zuz€glich eines Stra•en
felder.

Zur Ausweisung eines Allg
f€r die Realisierung einer 
hierzu erforderlich werden
(Wohnwegerschlie•ung) ei
Erhalt der Ortsrandeingr€n
die einerseits dem bauplan
reich zuzuordnen sind, sind
lich geordneten Entwicklun

Die Verkehrsanbindung erf
nen Fl‚chen des Plangebi
zeuge dimensioniert).

Auf vorhandene Ver- und E
des Plangebietes ist und 
R€cksicht genommen.

Die angestrebte Planung 
zungsplanung der Gemeind
einschlie•lich der ƒInnenbe
dem liegt das Plangebiet 
ƒEntwicklungsgebots„ nach
planes Nr. 13 eine 12. ‡nd
rallelverfahren durchgef€hr
aus dem Landschaftsschut

Ziel der Gemeinde Kiebitzr
den Fl‚chennutzungsplane
region Elmshorn und des fe
schriftlich durchgef€hrten B
Planungstr‚ger und anerka
BauGB und den gutachterl
baulich geordnete Entwickl
ten und mit der Aufstellun
w‚hrleisten.

Um den gemeindlichen Pla
abgestimmte Gesamtplanu
werden zu k…nnen, wurde
ƒLandschaftsplanerischen 
Umweltberichtes und die E
ten zum Arten- und Bodensch
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he verfolgt das Ziel, durch eine ‡nderung des 
ellung eines Bebauungsplanes eine Wohnbeb
lweise auch landwirtschaftlich genutzten Fl‚ch
im Bereich ƒSchulstra•e / Kirchenstra•e„ am
er Gemeinde Kiebitzreihe (vgl. Abb. 1 oben a
ist gestrichelt dargestellt) planerisch vorzube

ng zuzuf€hren. Die Plangebietsfl‚che weist ei
enabschnitts der ƒSchulstra•e„ zur Darstellun

llgemeinen Wohngebietes (WA) und zur Erlan
r Einfamilien- und auch teilweisen Doppelha
enden …ffentlichen und teilweise auch priv
einschlie•lich der Ma•nahmen zum Orts- un
€nung) und zur Oberfl‚chenentw‚sserung ins
lanungsrechtlichen Innenbereich und in Teilen

sind f€r den Plangeltungsbereich zur Sicherste
ng nach ˆ 1 Abs. 3 BauGB die o. g. Bauleitpla

rfolgt einerseits €ber Einzelzufahrten und f€r d
biets mittels einer Stichstra•e mit Wendeplat

 Entsorgungseinrichtungen und Leitungen inn
d wird mit dem st‚dtebaulichen Konzept / E

g entspricht nicht den Darstellungen der g
inde Kiebitzreihe (vgl. Abb. 15 auf Seite 38). D
bereichsfl‚chen„ als Fl‚che f€r die Landwirtsc
et im Landschaftsschutzgebiet ƒK…nigsmoor„
ch ˆ 8 Abs. 2 BauGB ist daher f€r den Planbe
nderung des Fl‚chennutzungsplanes erforderl
hrt. Zugleich ist die Beantragung auf Entlassu
utz zu beantragen.

tzreihe ist es somit, ausgehend von den Darst
nes einschlie•lich deren genehmigten ‡nderu

s festgestellten Landschaftsplanes sowie der E
Beteiligungsverfahren der Nachbargemeinde

rkannten Naturschutzverb‚nden gem‚• ˆ 2 A
erlichen Ergebnissen der begleitenden Fachp
cklung dieser st‚dtebaulich integrierten Fl‚che
ung des vorgenannten Bebauungsplanes plan

lanungsanforderungen an eine fachplanungs€
nung f€r das geplante Wohnquartier ƒSchulst
de zusammen mit der Bebauungsplanung d
 Fachbeitrages„ als integrierter Bestandteil
 Erschlie•ungs- und Entw‚sserungsplanung 
nschutz in Auftrag gegeben.
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es Fl‚chennutzungspla-
ebauung auf heute ge-

chen im direkten Umfeld
m s€dwestlichen Rand
auf Seite 8, Plangebiet

bereiten und planungs-
 eine Gr…•e von ca. 0,7
ng erforderlicher Sicht-

angung von Baurechten
lhausbebauung mit den
ivaten Verkehrsfl‚chen
und Landschaftsbild (=
insgesamt auf Fl‚chen,
en auch dem Au•enbe-

stellung einer st‚dtebau-
lanungen aufzustellen.

r die r€ckw‚rtig gelege-
latzanlage (f€r M€llfahr-

nnerhalb und au•erhalb
/ Erschlie•ungsplanung

geltenden Fl‚chennut-
. Das Plangebiet ist dort
irtschaft dargestellt. Zu-
r„. Zur Einhaltung des
ereich des Bebauungs-
rlich. Diese wird im Pa-

ssung des Plangebietes

rstellungen des gelten-
rungen, der SUK Stadt-
 Ergebnisse eines zuvor
den und Beh…rden, der
 Abs. 2 und ˆ 4 Abs. 1
planungen eine st‚dte-

chen planerisch vorzurei-
lanungsrechtlich zu ge-

s€bergreifend inhaltlich
lstra•e 33-35„ gerecht
 die Erarbeitung eines
il des zu erarbeitenden
g sowie Sondergutach-
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Somit werden gleich zu Be
fen, um im Sinne einer int
meinsam erarbeiten zu k…n
biet und seine Umgebung b

Der von der Gemeindeve
wirksamen Entlassung de
Planfassung als Satzung b
lich relevanten Inhalte der 
ser Begr€ndung) und die e
men der Umweltpr€fung (si
bewerteten Ergebnisse de
nach ˆ 4 Abs. 1 BauGB in V
Abs. 1 BauGB und die Stel
der Beh…rden- und Tr‚ger
•enden landesplanerische
gemeindlichen Gesamtabw
richt wurden entsprechend 

2. Allgemeine Rechtsgrundl

Das Baugesetzbuch (BauG
wicklung in den St€dten un
vom 11.Juni 2013, verpflich
es f€r die st‚dtebauliche 
BauGB`14 ‚soll die st€dteb
wicklung erfolgenƒ. Die Au
tungstechnischer Selbstver

Die Bauleitpl‚ne sollen ent
tige st‚dtebauliche Entwick
gerechte Bodennutzung ge

Die Bebauungspl‚ne treffe
bauliche und sonstige Nutz
Vollzug des Baugesetzbuch

Ggf. k…nnen auf Landesre
ˆ 9 Abs. 6 BauGB in den 
Vorschriften des Naturschu
vorschriften nach ˆ 84 der L

2.1 Beteiligung von Kindern u

Seit dem 01.04.2003 ist de
getreten. Dies bedeutet, da
sen von Kindern und Jugen
sen. Die Gemeinden m€sse
Interessen der Kinder und Ju

Da sich die (z. T. abstrakte
dingt auf Kinder und Jugen
teiligungen, die sich auf kon

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �1�0 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Beginn der st‚dtebaulichen Planung die Vorau
integrierten Bauleitplanung ein st‚dtebauliche
…nnen, das in inhaltlicher Abstimmung aufeina
 betreffenden Belange ber€cksichtigen wird.

vertretung am 24.01.2017 beratene und vor
es Plangebietes aus dem Landschaftsschu
beschlossene Bebauungsplan Nr. 13 beinhal
r begleitenden Fach- und Sondergutachten (si
 ermittelten und bewerteten Belange des Um
(siehe Kapitel 7 ff) einschlie•lich der durch die
er durchgef€hrten ƒfr€hzeitigen Beh…rden- u

n Verbindung mit der fr€hzeitigen ‰ffentlichkei
tellungnahmen der Beh…rden und der sonstige
erbeteiligung nach ˆ 4 Abs. 2 BauGB einsch
en Stellungnahme mit Erlass vom 09.11.20

bw‚gung zum Satzungsbeschluss. Die Begr€
d der gemeindlichen Abw‚gung redaktionell a

dlagen

uGB), u. a. erg‚nzt durch das ‚Gesetz zur St
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung 
lichtet die Gemeinden, Bauleitpl‚ne aufzustelle
e Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
tebauliche Entwicklung vorrangig durch Ma„n
Aufstellung von Bauleitpl‚nen liegt dabei als 
erwaltung in eigener Verantwortung bei der Ge

ntsprechend dem vorangestellten Planungsgru
icklung und u. a. eine dem Wohl der Allgemein
gew‚hrleisten.

ffen als Ortsatzungen die rechtsverbindlichen 
utzung der Grundst€cke und bilden die Grund
ches erforderliche Ma•nahmen.

recht beruhende Regelungen als nachrichtlich
n Bebauungsplan aufgenommen werden. Ne
hutzgesetzes (BNatSchG / LNatSchG) komm
r Landesbauordnung (LBO) in Betracht.

n und Jugendlichen

der ˆ 47 f GO ƒBeteiligung von Kindern und Ju
dass die Gemeinden bei Planungen und Vorh
endlichen ber€hren, diese in angemessener W
ssen daher besondere Verfahren entwickeln, 
d Jugendlichen deutlich zu machen.

kten) Instrumente und Strukturen der Welt der 
endliche €bertragen lassen, sind insbesondere
onkrete Vorhaben erstrecken, sinnvoll.
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raussetzungen geschaf-
es Gesamtkonzept ge-

inander die das Plange-
.

orbehaltlich der rechts-
utz in der endg€ltigen
altet die planungsrecht-
 (siehe Anlagen zu die-
mweltschutzes im Rah-
die Gemeindevertretung
und Tr‚gerbeteiligung„
eitsbeteiligung nach ˆ 3
gen Planungstr‚ger aus

schlie•lich der abschlie-
2016 entsprechend der
r€ndung mit Umweltbe-
 angepasst.

 St€rkung der Innenent-
ng des St€dtebaurechtsƒ

llen, sobald und soweit
st. Gem‚• ˆ 1 Abs. 5
„nahmen der Innenent-
ls Verpflichtung verwal-
Gemeinde.

grundsatz eine nachhal-
einheit dienende sozial-

n Festsetzungen f€r die
ndlage f€r weitere zum

liche †bernahmen nach
eben den gesetzlichen

men auch …rtliche Bau-

d Jugendlichen„ in Kraft
rhaben, die die Interes-
r Weise beteiligen m€s-
, die geeignet sind, die

er Erwachsenen nur be-
re projektbezogene Be-
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Typische F‚lle der Beteilig
Kinder und Jugendliche, w
einrichtungen, Jugendbege

Die Beteiligung hat auch b
sen von Kindern und Jugen
ben beziehen. Diese Offen
folgen:

ð§ im Zuge der Unterrichtu

ð§ im Zusammenhang mit 

ð§ in den entsprechenden 

ð§ bei Bebauungspl‚nen in

ð§ allgemein als Ver…ffentl

Aufgrund der Planungssitu
wohnbaulichen Arrondierun
chen mit einer Einfamilien-
der Gemeinde Kiebitzreihe
ungsebenen der Bebauung
schritte nach dem BauGB
rekt oder unmittelbar betrof

Sofern sich in der weiteren
st‚rker in das Plan-Vorha
chend veranlasst.

3. R•umlicher Geltungsbere

Der r‚umliche Plangeltungsb
auf Seite 12) befindet sich:
s€dlich der Schulst
…stlich der Bebauu
westlich der Bebauu

Kirchenstra
n…rdlich der offenen
einschlie•lich eines Stra•

Der r‚umliche Plangeltung
mittlung (mit Planungsstand vo
wurfs durch einen ‰bVI no
insgesamt ca. 8,06 ha, dav

ca. 4.885 mŠ Allgem
einschli

ca. 1. 065mŠ Verkeh
ƒVerkeh

ca. 900 mŠ Verkeh
(K 34 /

ca. 1.210mŠ Gr€nfl‚
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ligung sind die Errichtung oder die ‡nderung 
 wie z. B. Kinderspielpl‚tze, Kindertagesst‚tte
gegnungsst‚tten, Schulen.

 bei entsprechenden Bauleitplanungen zu erf
endlichen betroffen sind und sich auf konkrete
enlegungs- und Dokumentationspflicht kann i

ð§ tung der Einwohnerrinnen und Einwohner nach

ð§ it den Beschlussvorlagen f€r die Gemeindever

ð§ n Fachaussch€ssen,

ð§  in deren Begr€ndungen oder

ð§ ntlichungen im Rahmen der orts€blichen Beka

situation, die gekennzeichnet ist durch die P
ung der Ortslage im Zuge der Umnutzung ge
n- und teilweise auch Doppelhausbebauung 

ihe eine Beteiligung von Kindern und Jugend
ngs- und Fl‚chennutzungsplanung €ber das M
B nicht angezeigt, da Belange dieser Bev…lke
offen waren.

n Projektentwicklung Hinweise ergeben, diese
haben einzubinden, wird dies durch die Am

reich und Plangebietsabgrenzung (‚ 9 Abs

gsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 (vgl. n
h:
lstra•e (K 34),
uung Schulstra•e Nr. 39,
uung Schulstra•e Nr. 31 und r€ckw‚rtiger Gru

stra•e,
en Landschaft,
a•enabschnitts der Schulstra•e (K 34)

gsbereich umfasst auf Grundlage einer €bersc
vom 16.12.2016 - Plan Nr. 2.0-korr), die im Rahm
och konkretisiert werden wird bzw. werden k…

avon

meines Wohngebiet (WA)
hlie•lich Wohnwegeschlie•ung

ehrsfl‚chen besonderer Zweckbestimmung
ehrsberuhigter Bereich„ (Spielstra•e)

ehrsfl‚chen
 / ƒSchulstra•e„)

fl‚chen, …ffentliche und private
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g von Einrichtungen f€r
tten, Bolzpl‚tze, Sport-

rfolgen, sofern Interes-
ete Projekte und Vorha-
 in vielf‚ltiger Form er-

ð§ ach ˆ 16a GO,

ð§ ertretung

ð§

ð§

ð§ anntmachung.

 Planung einer kleinen
gemischt genutzter Fl‚-
g war nach Auffassung
ndlichen auf den Plan-
s Ma• der Beteiligungs-
kerungsgruppe nicht di-

se Bev…lkerungsgruppe
mtsverwaltung entspre-

s. 7 BauGB)

l. nachfolgende Abb. 2a

rundst€cksfl‚chen

erschl‚gigen Fl‚chener-
men eines Teilungsent-
k…nnte, eine Fl‚che von
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Abgrenzung de
auf Gr

(lt. Entwurfsbeschluss vom

4. Planungsvorgaben

Die Gemeinde Kiebitzreihe
Ergebnissen und Inhalten 
genehmigten ‡nderungsve
tisiert mit dieser Bauleitplan
gebiet.

4.1 Entwicklungsgebot (‚ 8 A

Mit der Aufstellung des Be
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Abb. 2a
des Plangeltungsbereich es des Bebauungsplan
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om 21.09.2016 und unver‚ndert zum Satzungsbeschlus

he baut mit der Aufstellung des Bebauungsp
n der rechtswirksamen Fl‚chennutzungsplanu
verfahren und des festgestellten Landschaftsp
lanung Art und Ma• der baulichen Nutzung, b

 Abs. 2 BauGB)

Bebauungsplanes Nr. 13 kann das ƒEntwickl
 Bebauungspl‚ne aus Fl‚chennutzungspl‚ne
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nes Nr. 13
es
luss vom 24.01.2017)

splanes Nr. 13 auf den
nung einschlie•lich der

splanes auf und konkre-
, bezogen auf das Plan-

cklungsgebot„ nach ˆ 8
nen zu entwickeln sind,
den.
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Die Bestandsbebauung s€d
nen Fl‚chen des Planbere
schlie•lich der 12. rechtsw
reihe (vgl. Abb. 15 auf Sei
die dem ƒInnenbereich„ dur
chen f€r die Landwirtschaft
zu erkl‚ren w‚re.

Die f€r eine bauliche Entw
Fl‚chen werden als Woh
men des o. g. ‡nderungsv
(vgl. hierzu nebenstehend
Auszug aus der Planzeichn
nung).

Entsprechend der Darstellu
Ursprungs-Fl‚chennutzung
Abb. 15 auf Seite 38) werd
die Ortsrandeingr€nung un
nicht fl‚chenm‚•ig dargest
standteil der dargestellten W

Die Planung stellt auch d
zung des Landschaftsschu
moor„ nach dem parallel zu

Die Gemeindevertretung ha
in Aufstellung befindlichen 
chennutzungsplanes besch
nungen mit der Entwurfspla

4.2 Ziele der Raumordnung u

Gem‚• ˆ 1 Abs. 4 BauGB 
an die Ziele der Raumordn
planung unterliegen nicht d

Die Ziele, Grunds‚tze und 
am 04.10.2010 in Kraft ge
13. Juli 2010 (LEP 2010, A
ungsraum IV ƒalt„ (Reg.-Pla

Die Gemeinde Kiebitzreihe
f€r die Stadtregion Elmsho
gegen den Ausf€hrungen d
Sitzungen des Arbeitsaussch
(vgl. nachfolgende Protoko
ten Sitzungen).

Seitens der SUK-Gemeinde
len keine Bedenken vorget
hierzu Abb. 14 auf Seite 37
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s€dlich der ƒSchulstra•e„ und die f€r eine Neu
reiches sind in der rechtswirksamen Fl‚chen
swirksam gewordenen ‡nderungsverfahren d
eite 37) als Fl‚chen f€r die Landwirtschaft da
urch die bauliche Pr‚gung zuzuordnen sind, si
aft dargestellt, wobei dies planerisch nur durch

twicklung vorgesehenen
hnbaufl‚chen im Rah-

gsverfahrens dargestellt
de Abb. 2b mit einem

chnung zur Entwurfspla-

llungssystematik des
ngsplanes (vgl. auch
rden die Fl‚chen f€r
nd die Verkehrsfl‚chen
stellt, sondern sind Be-

n Wohnbaufl‚che (W).

die zuk€nftige Abgren-
chutzgebiet (L) ƒK…nigs-
zur Entwurfsplanung durchgef€hrten Entlassun

 hat daher zur Einhaltung des ƒEntwicklungsge
n Bebauungsplan Nr. 13 die Aufstellung der 1

schlossen. Die Verfahrensschritte werden f€r d
lanung im Parallelverfahren durchgef€hrt.

 und Landesplanung (‚ 1 Abs. 4 BauGB)

B besteht f€r die Gemeinden eine so genannt
dnung und Landesplanung, d. h. Bedenken a
t der gemeindlichen Abw‚gung nach ˆ 1 Abs. 7

d sonstigen Erfordernisse der Raumordnung e
getretenen Landesentwicklungsplan Schlesw
, Amtsblatt Schl.-H. S. 719) sowie dem Regio
lan IV).

e tr‚gt die Kooperationsvereinbarung des Sta
horn„ (SUK) mit. Gem‚• der Kooperationsver
 der Landesplanungsbeh…rde vom 19.03.201

sschusses der SUK am 05.02.2014 und am 
kollausz€ge als Abb. 2c und Abb. 2d auf Seite

den wurden hierzu und gegen€ber den gemei
etragen, da der B-Plan Nr. 13 Teil der ƒEntwick
37).
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ubebauung vorgesehe-
ennutzungsplanung ein-

der Gemeinde Kiebitz-
argestellt. Die Fl‚chen,
, sind ebenfalls als Fl‚-
rch die fr€here Nutzung

ssungsverfahren dar.

gebots„ parallel zu dem
r 12. ‡nderung des Fl‚-
r die beiden Bauleitpla-

nte ‚Anpassungspflichtƒ
 aus Sicht der Landes-
. 7 BauGB.

g ergeben sich aus dem
swig-Holstein 2010 vom

ionalplan f€r den Plan-

tadt-Umland-Konzeptes
ereinbarung wurde ent-
14 diese Fl‚che in den
 20.11.2014 behandelt
ite 14 aus den benann-

eindlichen Planungszie-
icklungsfl‚che I„ ist (vgl.



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �1�4 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Mit Erlass vom 09.11.2016
ten Abstimmungen in der S
leitpl‚ne keine Ziele der Ra

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �1�4 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

6 wird seitens der Landesplanungsbeh…rde u
r SUK abschlie•end best‚tigt, dass den beide

aumordnung entgegenstehen.
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 unter den vorangestell-
en gemeindlichen Bau-
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5. St•dtebauliche Zielsetzun

Ausgehend von der vorang
der nachfolgend formuliert
mung mit den erforderlich
Ma•nahmen ein Erschlie•u
auf Seite 16), das nunmeh
13 dient und sich mit den a

ðØ Verringerung des Ersch
che) Verkehrssystem un
tur

ðØ Funktionale Verbindung
Anbindung an die vorha

ðØ Schaffung einer geschw
und Herstellung eines v
einschlie•lich eines priv

ðØ ƒEinf€gen und Anpasse
Siedlungsstruktur unter
Hinblick auf die H…he b

ðØ Einf€gung aller baulich
Landschaftsbild und Be
Landschaftselemente

ðØ Versickerung des auf …
ser innerhalb des Plang
€berlauf

ðØ Erhalt des Grabens am
Nutzung des Grabens a

ðØ Erhalt des Gro•baumb
am s€dlichen Plangebie

ðØ Bereicherung und Aufw
Umfeldes durch neue 
gr€ngestalterischen Ge

ðØ Bereitstellung und Sich
au•erhalb des Plangeb
und Ausgleichsbilanzierung)

ðØ Minimierung des Versi
nender Umgang mit dem

ðØ Minimierung der Eingrif
halt des Gro•baumbest
zur vorhandenen Gel‚
Anlagen sowie zur Ges
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ungen (‚ 1 Abs. 3 BauGB)

ngestellten gemeindlichen Grundsatzentscheid
erten gemeindlichen Planungszielen wurde i
lich werdenden erschlie•ungstechnischen u
•ungs- und Planungskonzept entwickelt (vgl. 
hr als Planungsgrundlage f€r den Entwurf zu
angestrebten Zielsetzungen wie folgt charakte

ðØ schlie•ungsaufwandes durch Ankn€pfen an das
 und Nutzung / Anschluss an die vorhandene t

ðØ ng und soziale Integration der Wohnbaugrunds
handene Ortstruktur

ðØ schwindigkeitsreduzierten inneren Erschlie•ung 
 verkehrsberuhigten Bereiches (so genannte ƒ
rivaten Wohnweges

ðØ ssen„ der geplanten Wohngeb‚ude in die vorha
er Ber€cksichtigung des Orts- und Landschaftsb
 baulicher Anlagen

ðØ ichen Anlagen und der wohnbaulichen Nutzu
Beachtung der rahmengebenden und das P

ðØ f …ffentlichen und privaten Fl‚chen anfallende
ngebietes und Nutzung des seitlich vorhande

ðØ m nord…stlichen Rand mit dem pr‚genden G
s als Not€berlauf

ðØ bestandes innerhalb des Plangebietes und e
bietsrand

ðØ ufwertung des geplanten Wohngebietes und 
e Vegetationsstrukturen unter landschaftspfl
esichtspunkten

ðØ icherung von fl‚chenhaften Ausgleichsma•n
ebietes in der erforderlich werdenden Fl‚chen
g) durch Abl…sung aus einem anerkannten ‰ko

ðØ siegelungsgrades auf das unbedingt erforder
em Schutzgut Boden (Bodenschutzklausel)

ðØ riffe in das Orts- und Landschaftsbild durch F
standes und zur absoluten H…he baulicher An
l‚ndesituation und durch Vorgaben zur ‚u•e
estaltung privater Freifl‚chen
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idung und den im Zuge
in inhaltlicher Abstim-
und gr€nordnerischen
l. nachfolgende Abb. 3
um Bebauungsplan Nr.
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ðØ as bestehende (…rtli-
 technische Infrastruk-

ðØ dst€cke mit direkter

ðØ g durch Ausweisung
e ƒSpielstra•e„)

ðØ handene Orts- und
ftsbildes auch im

ðØ tzung in das Orts- und
Plangebiet gliedernden

ðØ den Niederschlagswas-
enen Grabens als Not-

ðØ  Gro•baumbestand und

ðØ  eines Knickabschnittes

ðØ d des wohnungsnahen
flegerischen und auch

ðØ nahmen ausschlie•lich
engr…•e (gem‚• Eingriffs-
ko-Konto

ðØ erliche Ma• und scho-

ðØ  Festsetzungen zum Er-
nlagen in Abh‚ngigkeit

•eren Gestalt baulicher
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Auszug aus der Ersch
(

Mit dem st‚dtebaulichen K
mendes Entwurfsprinzip d
meidbare Eingriffe in die N
vermeidbare Eingriffe so g ðð
gebot nach dem BNatSchG
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Abb. 3
chlieƒungs- und Planungskonzept zum Bebauu
(BN Umwelt, Bearbeitungsstand vom 15.07.2016)

 Konzept (= Erschlie•ungs- und Planungskon
 das st‚dtebauliche und landschaftsplanerisch
 Natur und in das Orts- und Landschaftsbild zu
gering wie m…glich zu halten (ððVermeidung
G).
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nzept) wird als bestim-
ische Ziel verfolgt, ver-
 zu unterlassen und un-

ðð ngs- und Minimierungs-
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Diese vornehmlich ortstrukt
•ungstechnischen Anforde
vorliegenden Plan-Vorhabe
Satzung zum Bebauungspl

Die Planung verbindet nach
grunds‚tzlich die gebietsst
fordernissen in Abh‚ngigke
samtkonzeptes, das den je
nehmigungs- bzw. Anzeige

6. Art und Maƒ der bauliche
(‚ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Ba

Art der baulichen Nutzung:
(ˆ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. ˆ

Die f€r eine Bebauung vor
zung als Allgemeine Wohng

Zur Wahrung und zum Sch
geordneten st‚dtebauliche
werden f€r das Allgemein
nahmsweise zul‚ssigen Nu

Danach werden innerhalb d
Handwerksbetriebe, Betrie
stellen unzul‚ssig sein.

Mit den allgemein und ausn
setzungen des Entwurfs z
meinde Kiebitzreihe das K
Gemeinde nur die Nutzung
lich sind, wie z. B. eine Ta
ort auch schwerlich markto
diesem Standort in dem um
oftmals die engere Verza
Zentren.

Ma• der baulichen Nutzung
(ˆ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Das Ma• der baulichen Nu
ne Festsetzung der jeweilig
Festsetzung der €berbaub
durch die Festsetzung der 
der Vollgeschosse einschli
fentlichen Verkehrsfl‚chen

Die Festsetzungen zum Ma
gleich notwendige Ma• be
…rtlichen Gegebenheiten, i
gesichert.
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ukturellen und gr€nordnerischen sowie insbeso
derungen an das st‚dtebauliche Gesamtkonz
ben und der darauf aufbauenden und gemei

splan Nr. 13 planungsrechtlich umgesetzt.

ch Auffassung der Gemeindevertretung der G
sstrukturellen Anforderungen mit den erschlie•
keit zur …rtlichen Ausgangssituation innerhalb 
 jeweiligen Fachplanungen auch im Rahmen
geverfahren getrennt gerecht werden sollte.

en Nutzung, €berbaubare Fl•chen
auGB)

g:
. ˆ 1 Abs. 5 BauNVO)

orgesehenen Fl‚chen werden nach der beso
ngebiete (WA) festgesetzt.

chutz der vorhandenen Siedlungsstruktur und
en Entwicklung des Plangebiets sowie zum 
ine Wohngebiet (WA) Einschr‚nkungen der
utzung textlich (Teil B) festgesetzt.

b des Plangebietes Schank- und Speisewirtsch
riebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenba

usnahmsweise zul‚ssigen Nutzungen, die en
 zum Bebauungsplan zul‚ssig sind, ist nach
 Kriterium der Gebietswahrung gegeben. Es 
ngen ausgeschlossen, die auch ausnahmswe
ankstelle oder auch einen Gartenbaubetrieb, 

ktorientiert zu realisieren w‚re. Handwerksbetr
umgenutzten landwirtschaftlichen Geb‚ude ex
ahnung mit anderen gewerblichen Strukture

ng:

utzung wird durch eine teilgebiets- bzw. auch
iligen h…chstzul‚ssigen Grundfl‚che (GR max
ubaren Grundst€cksfl‚che und der festgeset
er absoluten H…he baulicher Anlagen in Verbi
hlie•lich …rtlicher Bauvorschriften und durch d
n im Sinne des ˆ 30 Abs. 1 BauGB qualifiziert

Ma• der baulichen Nutzung sind auf das notw
eschr‚nkt worden, mit dem eine Einbindung 

, in den Plangebietszuschnitt und in das Orts
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esondere auch erschlie-
nzept werden mit dem
eindlich beschlossenen

 Gemeinde Kiebitzreihe
ie•ungstechnischen Er-
lb eines optimierten Ge-
en nachgeordneter Ge-

sonderen Art ihrer Nut-

nd zur Sicherung einer
 Erhalt des Ortsbildes

er allgemein bzw. aus-

schaften, nicht st…rende
baubetriebe und Tank-

entsprechend den Fest-
ch Auffassung der Ge-
Es wurden seitens der

sweise nicht ortsvertr‚g-
b, die an diesem Stand-
etriebe, sowie wie er an
 existierte, suchen doch
ren in €bergeordneten

ch grundst€cksbezoge-
ax.) in Abh‚ngigkeit zur

setzten Bauweise sowie
rbindung mit der Anzahl
 die Festsetzung der …f-
rt bestimmt.

twendige, aber auch zu-
g der Baufl‚chen in die
ts- und Landschaftsbild
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Mit der geringen Plangebie
rung der orts- und landscha
forderungen an die Plangeb
des Plan-Vorhabens, sond
pen (vgl. Abb. 5a bis Abb. 
dargestellten Kombination
chen nach Auffassung der 
halten zu k…nnen.

Auszug a
(Plan
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bietsgr…•e, den Vorgaben zum Erhalt und zu
schaftsbildpr‚genden Einzelb‚ume und des Kni

ebietserschlie•ung bleibt nicht mehr Flexibilit‚
dern die ausgew‚hlten Bauweisen und Geb‚

b. 5c auf Seite 23) in der im Erschlie•ungs- un
n (vgl. Abb. 3 auf Seite 16) mit den Geb‚u

er Gemeinde Kiebitzreihe es, die o. g. (planeri

Abb. 4a
 aus der Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr
nungsstand vom 24.01.2017 - Satzung - Plan 2.1-korr)
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zur nachhaltigen Siche-
nicks sowie mit den An-
lit‚t bei der Realisierung
b‚ude- und Nutzungsty-
und Planungskonzepten
udestellungen erm…gli-

erischen) Vorgaben ein-

Nr. 13
rr)
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In Abh‚ngigkeit zu den €b
Gemeindevertretung eine
gleich wurde mit dem Ersch
lierung so vorgenommen,
terschiedliche Alters- und 
wird.

Mit der Satzung zum Beba
Grundst€cke eine Ausnahm
gesetzte Ma• der baulichen
o ausschlie•lich nur f€r T

erforderlich, pro Wohn
Doppelhaush‚lfte um b

€berschritten werden darf.

Von der Festsetzung eine
Rahmen ihrer Abw‚gung z
Kiebitzreihe sieht es unter 
dem stetig steigenden Wo
nanzmittel f€r die Grundst
mittel- und langfristig ergeb
zung der Geb‚udeh…he bzw
setzlichen Regelungen der
und Landschaftsbildes das 
geschossen ausgeschlosse

Weitergehende Erfordernisse
GFZ weiter einzuschr‚nke
dem mit der Nutzungseinsch
keine st‚dtebaulichen Wirk
liche Ordnung w€rden sich 

†berbaubare Fl‚chen :
(ˆ 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO

Die Festsetzung der €ber
Bautyps (EH, DH oder SV)
nen entsprechend dem ƒE
als Einfamilien- und Doppe

In die Satzung zum Bebau
zelne der geplanten Grund
wonach
o die zu den …ffentlichen

liegende Baugrenze d€
€berdachung usw. in ei
den darf.

o auf dem geplanten Gru
nen) privaten Gr€nfl‚ch
che sichert bereits die B
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berbaubaren Fl‚chen und zur Bauweise wird
e st‚rkere verdichtende Bauweise vermieden
schlie•ungs- und Planungskonzept die Erschlie
, dass eine Mehrzahl von Geb‚udeformen un
d Sozialstrukturen erm…glicht und planungsr

bauungsplan Nr. 13 hat die Gemeindevertretu
hme dahingehend aufgenommen und festgese
en Nutzung ausnahmsweise
 Terrassen einschlie•lich St€tzmauern als bau
nbaugrundst€ck als Einzelhaus um bis zu m
 bis zu maximal 20 mŠ
f.

iner Geschossfl‚chenzahl (GFZ) hat die Ge
zum Entwurfsbeschluss keinen Gebrauch ge

er den heutigen und auch zuk€nftigen Anford
ohnfl‚chenbedarf und auch aus der Notwen
st€ckseigent€mer bei der Unterbringung der
eben k…nnen, f€r angemessen, das Dachgesch
bzw. in Abh‚ngigkeit zur Anzahl an Vollgesch
er LBO`09 ausbauen zu d€rfen, wobei jedoch 
as Staffelgeschoss als Dachgeschossform bei 
ssen worden ist.

nisse, dies aus gemeindlichen Gr€nden dur
en, sieht die Gemeinde Kiebitzreihe nicht als 
schr‚nkung des Dachgeschossausbaus durch
irkungen erreicht werden. Das Erscheinungsb
ch in der Kubatur dadurch nicht nachhaltig ver‚

erbaubaren Fl‚chen erfolgt entsprechend de
V) als ƒBauteppich - Festsetzung„. Innerhalb d
ƒErschlie•ungs- und Planungskonzept„ maxim
elh‚user entstehen.

uungsplan Nr. 13 hat die Gemeindevertretung
ndst€cke insgesamt drei Ausnahmen dahinge

en Verkehrsfl‚chen des Plangebietes bzw. z
d€rfen f€r untergeordnete Bauteile, wie Windf
 einer Tiefe von 1,0 m und einer Breite von 5,0

rundst€ck (7) bis auf 2,0 m an die nord…stlich
che heran gebaut werden darf. Die Lage der v
 Belange des Baumschutzes in ausreichendem
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ird nach Auffassung der
en werden k…nnen. Zu-
lie•ung und die Parzel-
und Wohntypen f€r un-
gsrechtlich abgesichert

etung f€r alle geplanten
setzt, wonach das fest-

auliche Anlagen, sofern
 maximal 20 mŠ und je

Gemeindevertretung im
emacht. Die Gemeinde

rderungen, die sich aus
endigkeit begrenzter Fi-
er Familienangeh…rigen
schoss (mit der Begren-

schossen) nach den ge-
ch zum Schutz des Orts-
ei Geb‚uden mit 2 Voll-

urch Festsetzung einer
als gegeben an, da zu-
rch eine niedrigere GFZ
sbild und die st‚dtebau-
r‚ndern.

der Bauweise und des
b der Plangebietes k…n-
imal 10 Wohngeb‚ude,

ng f€r alle bzw. f€r ein-
gehend aufgenommen,

 zur Hauseingangsseite
dfang, Erker, Eingangs-
,0 m €berschritten wer-

stliche Grenze der (eige-
r vorgenannten Gr€nfl‚-
em Ma•e.
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o die Errichtung von Terr
hang mit dem Hauptba
jedoch d€rfen die wohn
che) au•erhalb der €be

Dies sichert den k€nftigen B
Geb‚ude oder bei sp‚teren

Stellpl‚tze, Carports, Gara
den Regelungen der LBO 
doch nicht in den …stlich bzw
Bauteile k…nnen Erker, Fro
teile sind abweichende Dach

Von einem generellen Aussch
die Gemeindevertretung ab
im seitlichen bzw. r€ckw‚r
wohnbaulichen Nutzung he

St‚dtebauliche bzw. ortsst
auszuschlie•en sind f€r d
wurfsplanung nicht erkenn
zung zu treffen.

Die Gemeindevertretung ge
weitere Ausnahmen nicht e
auf die jeweiligen geplante
sind.

Sollte dennoch hier ein Ha
sehen werden, kann die Ge
gieren.

Zul‚ssige Grundfl‚chen vo
mit deren Zufahrten und Ne
(ˆ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO i. V.

Neben den gesetzlichen Re
ˆ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNV
und Planungskonzept bzw.
Baugrundst€cke heraus dr
genommen, wonach

o abweichend von der in 
nach ˆ 19 Abs. 4 Satz
festgesetzte h…chstzul‚
- Haus 5 um 100 m
- Haus 6a um 65 m
- Haus 6b um 80 m
- Haus 7 um 130 m
€berschritten werden da

o die mit Geh-, Fahr- un
festgesetzte Grundfl‚ch
geordneten geplanten G
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rrassen als bauliche Anlagen im direkten fun
bauk…rper auch au•erhalb der €berbaubaren
hngeb‚udebezogenen Terrassen nur (1/3 der
berbaubaren Fl‚chen errichtet werden.
n Bauherren eine hinreichende Flexibilit‚t bei d
en bzw. nachtr‚glichen Anbauten kleineren Um

ragen und baugebietstypische Nebenanlage
 auch weiterhin au•erhalb der €berbaubaren

bzw. s€dlich angrenzenden (privaten) Gr€nfl‚
rontgiebel, abgeschleppte D‚cher €ber Carpo
achneigungen nach ˆ 84 LBO zul‚ssig.

usschluss dieser Anlagen au•erhalb der €berb
abgesehen, da gerade im stra•enzugewandte
‚rtigen Grundst€cksbereich, die o. g. baulich

heraus sinnvoll und zu erwarten sind.

sstrukturelle Gr€nde, dies nicht zuzulassen u
 die Gemeinde Kiebitzreihe im Rahmen der 
nnbar gewesen, um eine solch nutzungseinsch

 geht mit ihren Beratungen zum Entwurfsbesch
t erforderlich sein werden, da die €berbaubare
nten Grundst€cken hinreichend bemessen un

andlungs- und Regelungserfordernis bestehe
Gemeindevertretung hierauf auch noch vor Sa

on Stellpl‚tzen und Garagen
Nebenanlagen:
V. m. ˆ 31 Abs. 1 BauGB)

Regelung gem‚• ˆ 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 Ba
VO i. V. m. ˆ 31 Abs. 1 BauGB entsprechend

w. aufgrund der Anforderungen aus der wohnb
drei Festsetzungen in die Satzung zum Bebau

in Bezug auf die h…chstzul‚ssige Grundfl‚che
atz 1 BauNVO geltende ƒ50%-Regelung„ die
l‚ssige Grundfl‚che f€r

0 mŠ
5 mŠ
0 mŠ
0 mŠ
darf.

und Leitungsrechten belastete Fl‚che (G-F-L
che f€r bauliche Anlagen nach ˆ 19 Abs. 4 Sa
 Grundst€cke (4) und (5) anzurechnen ist.
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unktionalen Zusammen-
en Fl‚chen zul‚ssig ist,
er zul‚ssigen Grundfl‚-

i der Positionierung der
Umfanges.

gen sind entsprechend
en Fl‚chen zul‚ssig, je-
fl‚chen. Untergeordnete
ports sein. F€r die Bau-

erbaubaren Fl‚chen hat
ten Bereich, aber auch

lichen Anlagen aus der

 und dementsprechend
er Beratungen zur Ent-
inschr‚nkende Festset-

schluss davon aus, dass
aren Fl‚chen mit Bezug
und festgesetzt worden

hen oder beh…rdlich ge-
Satzungsbeschluss rea-

auNVO wurden gem‚•
nd dem Erschlie•ungs-
nbaulichen Nutzung der
auungsplan Nr. 13 auf-

che f€r bauliche Anlagen
ie grundst€cksbezogen

-L Recht) nicht auf die
Satz 1 BauNVO der zu-
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o neben dem o. g. festge
zu 40 mŠ f€r versiegel
Hauszugang, Wege o. 
Allgemeinen Wohngebi
Nutzung zul‚ssig ist.

Diese Festsetzungen f
cken innerhalb des Plan

Anzahl der Wohnungen:
(ˆ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Zum Erhalt und zur angem
nerhalb des Plangebietes e
nommen, wonach maxima
haush‚lfte zul‚ssig ist.

Diese Festsetzung wird in 
€berbaubaren Fl‚chen als 
nach in der offenen Bauwe

Die Gemeinde Kiebitzreihe
st‚dtebauliche Ziel einer a
kann.

H…he baulicher Anlagen:
(ˆ 16 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. ˆ 18 Ab

Aufgrund der Lage des Pla
wie unter dem Gebot des 
der ƒSchulstra•e / Kirchen
grenzung der H…he aller ba
First- und teilweise auch W
zung der zul‚ssigen Anzah
derlich gehalten (vgl. nach
nachfolgenden Seite 22 ob

Sie soll einerseits eine nach
b‚udekubatur (ausbauf‚hig
zwei Vollgeschosse realisie
passung an die ‰rtlichkeite
stellen.

Einfamilienhaus (EV)
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esetzten Ma• der baulichen Nutzung zus‚tzlich
elte g‚rtnerische Gestaltungsfl‚chen, wie z. 
. ‚. je geplantem Wohnbaugrundst€ck innerh
bietes (WA) grunds‚tzlich, aber ausschlie•lich

f€hren somit zu einer Gleichbehandlung un
langebietes.

messenen Weiterentwicklung ortstypischer W
s eine Begrenzung der zul‚ssigen Wohnunge
al 2 Wohnungen pro Wohngeb‚ude bzw. 1 W

in direkter Verbindung mit der Festsetzung d
ls ƒBauteppich„ und den Festsetzungen zur B
eise Einzel- und Doppelh‚user zul‚ssig sind.

e geht davon aus, dass mit diesen Festsetzun
r angemessenen Bebauungsdichte erreicht u

Abs. 1 BauNVO)

langebiets inmitten und auch am Rande der b
s sich ƒEinf€gen„ gegen€ber der vorhandene
nstra•e„ und unter Beachtung der Gel‚ndesi
baulichen Anlagen durch die Festsetzung eine
 Wandh…he (so genannte Traufh…he) in Verbin
ahl an Vollgeschossen unter den vorgenannte
chfolgende Abb. 4b bis Abb. 4d auf dieser 
ben).

ach heutigen Gesichtspunkten wirtschaftliche
higes Dach entsprechend den Regelungen der
siert werden) erm…glichen und andererseits ei
iten und den umgebenden Landschafts- und S
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lich eine Fl‚che von bis
. B. W‚scheplatz, Hof,
rhalb des festgesetzten
lich f€r die vorgenannte

nter den Baugrundst€-

Wohnstrukturen wird in-
en dahingehend vorge-
 Wohnung pro Doppel-

 der teilgebietsbezogen
r Bauweise stehen, wo-
.

ungen das vorgenannte
t und gesichert werden

r bebauten Ortslage so-
nen Wohnbebauung an
esituation wird eine Be-
iner maximal zul‚ssigen
indung mit der Festset-

nten Aspekten f€r erfor-
r Seite 21 und auf der

che Ausnutzung der Ge-
er LBO`09, sofern nicht

s eine angemessene An-
 Siedlungsraum sicher-
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Doppelhaus (DH)

Die h…chstzul‚ssigen First-
Wandh…hen beziehen sich 
weils auf die mittlere H…he 
Fahrbahnoberkante (vgl. ne
stehende Abb. 4e - H…henk
in hellblau) des jeweils an d
betreffende Wohnbaugrund
angrenzenden …ffentlichen 
privaten Stra•enabschnitte
sprechend den Vorgaben a
Erschlie•ungsplanung mit B
zul‚ssige Sockelh…he.

Bauweise:
(ˆ 22 Abs. 1 BauNVO)

F€r die Bebauung innerhal
Doppelhausbebauung grun

Ma•nahmen zum Schutz, z
von Boden, Natur und Land
(ˆ 1a Abs. 3 Satz 3 i. V. m. ˆ 9 Ab

Auf die ausf€hrlichen Ausf
Natur und Landschaft wird 

Entwurfsidee f€r das Ersch
nerischer Sicht die vorhand
liche Konzept so eingebund
die wohnbauliche Entwickl
treten wird.

Art und Umfang dieser Ma•
sen der Umweltpr€fung in 
sprechend planzeichnerisch
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) Stadtvilla (S

st- und
ch je-
e der
 neben-
nkoten
 das

ndst€ck
n bzw.
tes ent-
 aus der
it Bezug auf Normal Null und ber€cksichtigen h

alb des Plangebietes ist f€r die Einzel- und a
unds‚tzlich eine offene > o < Bauweise festgese

, zur Pflege und zur Entwicklung
ndschaft und zur Gr€nordnung:
 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

sf€hrungen und Darlegungen zur Kompensa
d an dieser Stelle auf den Umweltbericht (Kap

chlie•ungs- und Planungskonzept ist aus stad
ndene und zu erhaltende Ortsrandeingr€nung,
nden wurde, dass diese auch nachhaltig erha
klung nicht in einen Nutzungskonflikt zu dem

a•nahmen wurden entsprechend den Ausf€h
in der endg€ltigen Planfassung zur Satzung d
sch (Teil A) und textlich (Teil B) festgesetzt.
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 (SV)

 hierbei die maximal

auch f€r eine teilweise
esetzt.

sation von Eingriffen in
pitel 7 ff) verwiesen.

adt- und landschaftspla-
g, die in das st‚dtebau-

halten werden kann und
m pr‚genden Gro•gr€n

hrungen und Ergebnis-
detailliert und dement-
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‰rtliche Bauvorschriften:
(ˆ 84 LBO)

Im Sinne des ƒEinf€gen„ 
Wohnbebauung …rtliche Ba
(z. B. Einfriedungen, Dach
m‚• ˆ 84 Landesbauordn
und zur Neugestaltung des 

Ansonsten l‚sst sich die G
freiheit„ in diesem Planung
nicht beabsichtigen, zu seh
tung baulicher Anlagen vor

Die wesentlichen Regelung
lich geordneten Entwicklun
den Beschr‚nkungen zum 
bauung mit den Nebenanla

Zudem ist mit der vorhand
und insbesondere durch d
sene Struktur vorgegeben.
gen.

Einfamilienhaus (EV)

Doppelhaus (DH)

Stadtvilla (SV)

Anmerkung:

Im Hinblick auf eine ‚lter w
nach geeignetem Wohn- u
st€ckseigent€mer bzw. -er
machen, im Rahmen der H
staltung im und au•erhalb d
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„ in die umgebende Bebauungsstruktur wer
Bauvorschriften in Bezug auf die ‚u•ere Gest
chneigung, Nebenanlagen, Sockelh…hen, Dach
nung (LBO`09) textlich so festzusetzen sein,

es Orts- und Landschaftsbildes beitragen werd

 Gemeindevertretung von der Wahrung einer 
ngsfall leiten und wird entsprechend den …rtl

sehr einschr‚nkende Festsetzungen in Bezug a
orzunehmen.

ngs- und Festsetzungserfordernisse zur Siche
ung werden unter Einhaltung der ‚u•eren G
m Ma• der baulichen Nutzung und zur Positio
lagen, wie zuvor dargelegt und dokumentiert, 

denen bebauten Ortslage, der Schulstra•e, d
 die plangebietsbegrenzenden Gro•b‚umen e
n. Die wohnbauliche Nutzung wird sich in die

r werdende Bev…lkerung und einer dementsp
- und Lebensraum m…chte die Gemeinde Ki
erwerber f€r dieses Thema sensibilisieren un
 Hochbau- und Freiraumplanung an eine m…gl
b der Geb‚ude zu achten.
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erden f€r die geplante
stalt baulicher Anlagen
chgeschosse usw.) ge-
in, dass sie zum Erhalt
rden.

r angemessenen ƒBau-
rtlichen Gegebenheiten
 auf die ‚u•ere Gestal-

cherung einer st‚dtebau-
Gegebenheiten eher in

sitionierung der Wohnbe-
t, gesehen.

, dem seitlichen Graben
eine in sich geschlos-

diesen ƒRahmen„ einf€-

Abb. 5a

Abb. 5b

Abb. 5c

sprechenden Nachfrage
Kiebitzreihe die Grund-
und darauf aufmerksam
glichst barrierefreie Ge-
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7. Umweltbericht

7.1 Kurzdarstellung der Inhal
des Bebauungsplanes Nr

Die Gemeinde Kiebitzreihe
13 ƒSchulstra•e 33 - 35„ e
findlichen Teilbereich Schu
schlie•enden Teilbereich d
geordnete Entwicklung plan

Dies geschieht auch im Hi
angedachte ƒEntwicklungsf
die dann €ber den Planbere

Abgrenzung des Plang

Anders als zun‚chst von d
bzw. das angestrebte Bauv
Verfahren„ erfolgen, sonde
gef€hrten Beteiligungsverfa
Kreisplanung die Aufstellun

Die r‚umliche Abgrenzung
167/1 (teilweise) in der Gem
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alte und Ziele der Aufstellung
r. 13 „Schulstraƒe 33 - 35…

e verfolgt das Ziel, durch die Aufstellung des
„ ein Wohngebiet sowohl f€r den im bebauten
chulstra•e Nr. 33 - 35 als auch f€r den unm

der bisher unbebauten Grundst€cksteilfl‚ch
lanungsrechtlich einzuleiten und mit der Baulei

Hinblick auf die s€d…stlich der Bestandsbeba
sfl‚che„ mit der Kennzeichnung ƒI„ (vgl. auch 

ereich des Bebauungsplanes Nr. 13 zu erschlie

Abb. 6
ngeltungsbereiches der Bebauungsplanung Sc

 der Gemeinde Kiebitzreihe angenommen, ka
uvorhaben in G‚nze nicht nach ˆ 13 a BauG

dern es wird nach Auswertung der Stellungnah
rfahren nach ˆ 4 Abs. 1 BauGB und einer 
ung eines ƒnormalen„ Bauungsplanes erforder

ng des Plangebietes umfasst die Flurst€cke 
emarkung Altenmoor, Flur 5 der Gemeinde Kie
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s Bebauungsplanes Nr.
en Zusammenhang be-
mittelbar s€d…stlich an-
chen eine st‚dtebaulich
leitplanung zu steuern.

auungen im Anschluss
ch Abb. 14 auf Seite 37),

lie•en w‚re.

chulstraƒe 33 - 35

kann die Bauleitplanung
GB im ƒbeschleunigten
ahmen aus dem durch-

er Abstimmung mit der
erlich.

e 96/11, 500, 501 und
iebitzreihe.
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Zur Herstellung einer verke
lung entsprechender Sichtf
•e in die Schulstra•e (z. B
ƒSchulstra•e„ in den Plang
lungsbedarf ergibt sich hier

Die Gemeinde Kiebitzreihe
Wohngebiets (WA) an. Zud
(Biotop nach ˆ 21 LNatSch
Seite sind ortsbildpr‚gende

Die Anzahl der geplanten W
h‚user - darunter 4 so gena

Zur Verkehrserschlie•ung 
ner mit M€llfahrzeuge ausr
im Fall einer nach S€doste
wird, wobei dann die Wend
Ein kleiner privater Wohnw
st€cke an die o. g. Stichstra
tes sollen Zufahrten direkt v

Das im Bereich der Woh
st€cksbezogen zur Versick
chenabflie•ende Oberfl‚ch
Muldensystem gesammelt 
te des Plangebiets verlaufe
gebietsrand (innerhalb des 

Fl‚chenhafte Kompensatio
nem bestehenden ‰ko-Kon

Im geltenden Fl‚chennutzu
rung, sind sowohl die bere
s€d…stliche Teilbereich als 
38).

Die 12. ‡nderung des Fl‚
zur Einhaltung des so gen
gesamten Geltungsbereich ðð
Teilbereich €berplant werd
f€r eine vollst‚ndige Realisi
nes Nr. 13.
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kehrstechnisch einwandfreien Plangebietsersch
chtfelder im Einm€ndungsbereich der Plangeb
. B. Sichtfelder) werden Teilfl‚chen der …ffent
ngeltungsbereich einbezogen. Ein weiterer R
ieraus weder f€r die Gemeinde noch f€r den Tr

ihe strebt f€r den Planbereich die Ausweisun
udem ist dem im s€dlichen Planbereich vorhan
chG) in angemessener Weise Rechnung zu tra
de Gro•b‚ume zu beachten.

 Wohngrundst€cke wird maximal f€r 4 Doppe
nannte Stadtvillen - geeignet sein.

g wird von der ƒSchulstra•e„ eine Stichstra•e 
sreichend dimensionierten Wendeanlage ausg
sten fortschreitenden Bebauungen eine Verl‚
ndelatzanlage zu …ffentlichen Parkpl‚tzen um
weg (G-F-L-Recht) wird im s€dwestlichen Be

stra•e anbinden. Einige Grundst€cke im Nordw
kt von der ƒSchulstra•e„ erhalten.

ohngrundgrundst€cke anfallende Oberfl‚che
ckerung zu bringen sein und das von den …ff
chenwasser wird in einem neu herzustelle
lt und dann mit einem Not€berlauf zu einer an
ufenden Mulde geleitet, die letztendlich in den
s Plangebietes) befindlichen Graben entlasste

tionsma•nahmen sollen au•erhalb des Plang
onto abgegolten werden.

tzungsplan der Gemeinde Kiebitzreihe einsch
reits bebaute Plangebietsfl‚che an der ƒSchu
ls ƒFl‚che f€r die Landwirtschaft„ dargestellt (v

l‚chennutzungsplanes erfolgt im so genannt
nannten ƒEntwicklungsgebotes„ gem‚• ˆ 8 A

ch des Bebauungsplanes (ððansonsten k…nnte
rden = Innenbereich) und ist somit eine plane
lisierung des Wohngebietes auf Grundlage d
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schlie•ung und Darstel-
bietserschlie•ungsstra-
ntlichen Verkehrsfl‚che
 Regelungs- und Hand-
Tr‚ger des Vorhabens.

sung eines Allgemeinen
andenen Knickabschnitt
tragen. An der …stlichen

pelh‚user und 6 Einzel-

e hergestellt und mit ei-
sgestattet, so dass ggf.
l‚ngerung m…glich sein
mgebaut werden kann.
ereich liegende Grund-

dwesten des Plangebie-

chenwasser wird grund-
ffentlichen Verkehrsfl‚-
llenden Versickerungs-
an der s€d…stlichen Sei-
en nord…stlich am Plan-

sstet.

ngeltungsbereichs in ei-

schlie•lich der 11. ‡nde-
chulstra•e„ als auch der
 (vgl. Abb. 15 auf Seite

nten ƒParallelverfahren„
 Abs. 2 BauGB f€r den

ðð nte nur der stra•ennahe
nerische Voraussetzung
 dieses Bebauungspla-
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Bestandssi

Abb. 7a Neubebauung n…rdli
Bereich der Entwickl

Abb. 7c Zufahrtsbereich Schu
mit Geh…lzen und Gr

Abb. 7e ƒSchulstra•e„ mit de
Wohn- und Gesch‚ft
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Bisheriges Verfahren:

Die Gemeindevertretung d
stellung des Bebauungspla
BauGB gefasst in der Ann
menhang bebauten Ortsteil

Auf Grundlage des o. g. B
ƒfr€hzeitigen Beh…rden- un
ten Naturschutzverb‚nde n
meinden nach ˆ 2 Abs. 2 
durch und hat von den nach
vanten Inhalten erhalten:

o Landesplanerische Ste
nungsplanungsbeh…rde
- Es wird verdeutlicht,

Region Elmshorn erf
- abschlie•end wurde 

nicht entgegenstehe

o Stellungnahme des Kre
erg‚nzende Auskunft p
- Es werden Ma•gabe

geben, so dass Plan
- Es wird verdeutlicht, 
- Es werden Hinweise
- Es werden Ausf€hru
- Es werden Hinweise

ben

o Stellungnahme des Kre
25.11.2016:
- vorgefundene Boden
- im Fall von Wasserg

o Stellungnahme des Kre
vom 25.11.2016, in der 
- bei Pl‚ne der Innene
- auch bereits bebaute
- bezgl. der V…gel eine
- bezgl. der Flederm‚u
- die Bedeutung eines
- der Schutz der randl
- der Eingriffs- und Au
- die Entlassung des P

befindet
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 der Gemeinde Kiebitzreihe am 17.02.2015 de
lans Nr. 13 im sogenannten ƒbeschleunigten V
nnahme, dass der Plangeltungsbereich vollst
eil (= Innenbereich) liegt.

 Beschlusses f€hrte die Gemeinde Kiebitzrei
und Tr‚gerbeteiligung„ einschlie•lich der Bete
 nach ˆ 4 Abs. 1 BauGB und die Benachricht
2 BauGB sowie die ƒPlanungsanzeige„ nach

achfolgend genannten Institutionen Stellungna

tellungnahme des Ministerpr‚sidenten, Staa
de, vom 19.03.2015 und abschlie•end vom 09
t, dass eine Abstimmung mit der Stadt-Umlan

erforderlich ist
e best‚tigt, dass Ziel der Raumordnung der ge
en

reises Steinburg ‚Kreisbauamt / Bauaufsichtƒ
 per Mail vom 11.01.2016 sowie vom 21.11.20
ben zur Abgrenzung des Innenbereichs vom A
ngebiet und / oder Planungsinstrument zu pr€
t, dass ansonsten keine Bedenken gegen die 

se gegeben zu einzelnen Festsetzungen des B
rungen zu den Anforderungen an den Stra•en
se zu den Erfordernissen des verkehrsberuhigt

reises Steinburg ‚Untere Wasserbeh…rdeƒvom

enkontaminationen  sind zu bearbeiten / zu en
rgef‚hrdungen ist die Wasserbeh…rde zu inform

reises Steinburg ‚Untere Naturschutzbeh…rdeƒ
er verdeutlich wird, dass:
nentwicklung Schutzgebiete und der Artenschu
ute B…den zu beschreiben und zu bewerten sin
ine Potenzialabsch‚tzung f€r auseichend erach
‚use eine Kartierung erfolgen soll und
es Teichs f€r Amphibien zu pr€fen ist
dlichen Gro•b‚ume begr€•t wird,
usgleichsbilanzierung zugestimmt wird,

s Plangebiets aus dem LSG beantragt und in d
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eihe das Verfahren zur
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chtigung der Nachbarge-
ch ˆ 11 Abs. 2 LaplaG
nahmen mit umweltrele-

aatskanzlei, Landespla-
9.11.2016:

land-Kooperation f€r die

 gemeindlichen Planung

chtƒ vom 31.03.2015 und
2016:
 Au•enbereichs aufge-
r€fen sind
ie Planung bestehen
s B-Planes Nr. 13

nbau gegeben
igten Bereiches gege-

om 09.03.2015 und vom

entfernen
ormieren

eƒvom 26.02.2015 und
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sind
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Verkehrs

o Stellungnahme des Arch
- es werden keine Bed
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o Stellungnahme des Wa
- es wird gesagt, dass 

L…schwasserversorg
erfolgen kann

o Stellungnahme des Min
nalamt, Dez. 33 Kampfm
- dass Kiebitzreihe in k

Von anderer Stelle wurden
…ffentlicher Belange„ keine
wurde keine Stellungnahme
und Naturschutzverb‚nden
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andesbetrieb Stra„enbau und Verkehr , Nieder

 Bedenken hinsichtlich der Anbindung an Stra•

Arch€ologischen Landesamtes vom 02.03.2015
edenken vorgebracht, jedoch wird darauf hing
len sind

asserverbandes Krempermarsch vom 27.02.2
ss das Gebiet mit Trinkwasser versorgt werde
rgung nur in einem den Netzverh‚ltnissen ent

inisteriums f†r Inneres und Bundesangelege
pfmittelr€umdienst teilt mit Datum vom 24.03.2
n keinem bekannten Bombenabwurfgebiet lieg

en im Zuge des ƒfr€hzeitigen Beteiligung der 
e Bedenken gegen die gemeindliche Planung

me mit umweltrelevantem Inhalt von weiteren a
en abgegeben.

Abb. 8
Die Abgrenzun
ƒInnenbereichs
ist durch eine 
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�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�0 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

erlassung Itzehoe

a•en des €ber…rtlichen

15:
gewiesen ,dass Zu-

.2015:
den kann und dass eine
ntsprechenden Umfang

genheiten, Landeskrimi-
.2016 mit,
egt.

r Beh…rden und Tr‚ger
ng vorgebracht bzw. es
n aufgeforderten Stellen

ung des so genannten
hs„ vom ƒAu•enbereich„
e gr€ne Linie markiert



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�1 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Die Gemeindevertretung de
zur Erarbeitung der Entwu
sondere die Abgrenzung d
auf Seite 30) und die dami
und hat die Anregungen un
Beratungen und Er…rterung
gen ber€cksichtigt bzw. be
weltbericht der ƒEntwurfspl
der Beteiligungsverfahren 
Abs. 2 BauGB (ƒBeh…rden-

Dabei kommt den erg‚nz
11.01.2016 eine besonder
des Plangebiets zum plan
bitzreihe am 09.05.2016 de
malen„ Planaufstellungsver
des Fl‚chennutzungsplans 
f€r den gesamten Bereich e

Landschaftspflegerische 

Die Ausweisung von Baufl
grabungen oder Aufsch€ttu
innerhalb des Plangeltungsb
grunds‚tzlich zu Eingriffen 
einschlie•lich Nebenanlage
bisher baulich nicht genutzt

Der Eingriff ist soweit wie m ðð
Eingriffe sind zu minimiere ðð
auszugleichen (ððKompen

Gem‚• ˆ 1a Abs. 3 BauG
vor der planerischen Entsch
Planungsfall f€r Teilfl‚chen
von der Schulstra•e aus b
Lage sind gesch€tzte Strukt
Rahmen der Planung zu be

†ber die Belange des Natu
in Verbindung mit den ˆˆ 1

Die ƒnaturschutzrechtliche 
gleichsbilanzierung in den
dernisses wird der Runde
Kompensation; ƒBer€cksich
dung mit dem gemeinsam
Umwelt, Natur und Forsten

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�1 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

 der Gemeinde Kiebitzreihe hat sich im Rahme
urfsplanung ausf€hrlich mit den oben benan

 des Innenbereichs vom Au•enbereich (vgl.
mit im Zusammenhang stehenden Fragestellu
und fachtechnischen Hinweise und Information
ngen in Verbindung mit der Entwurfsplanung
eachtet und stellt die Punkte somit in die Umw

splanung„ mit Planungsstand vom 12.08.2016 
n nach ˆ 3 Abs. 2 BauGB (ƒ…ffentliche Ausle
n- und Tr‚gerbeteiligung„).

nzenden Ausk€nften des Kreises Steinburg
ere Bedeutung zu, denn aufgrund der Zuord
anungsrechtlichen Au•enbereich hat die Gem
des Beschuss zur Aufstellung des Bebauungsp
erfahren und mit gleichem Datum den Beschl
ns gefasst, damit das ƒEntwicklungsgebot„ na
h eingehalten werden kann.

e Belange in der Planung

ufl‚chen bzw. versiegelbaren Fl‚chen und die
ttungen bzw. H…henangleichungen und sonsti
gsbereiches kann gem‚• ˆ 8 LNatSchG i. V
n in Natur und Landschaft f€hren, da bauliche
gen und Betriebsfl‚chen, Ver- und Entsorgu
tzten Grundfl‚chen hergestellt werden sollen.

e m…glich zu vermeiden (ðð Vermeidungsgebo
ren (ðð Minimierungsgebot). Verbleibende Be

ðð nsationsma•nahmen).

GB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, sowe
scheidung erfolgt sind oder zul‚ssig waren. Die
en im Bereich bisheriger Bebauung, die in de
 betrachtet durch die gr€ne Linie abgrenzt we
ukturen und Schutzgebiete sowie die Belange 
beachten.

turschutzes im Bauleitplan ist nach ˆ 18 Bun
 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.

e Eingriffsregelung„ wird durch eine qualifizier
n Umweltbericht eingestellt. F€r die Ermittlung
derlass ƒHinweise und Empfehlungen zur 

sichtigung der agrarstrukturellen Belange„ vom 
men Runderlass des Innenministeriums und
n Runderlass vom 09.12.2013 angewendet.

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�1 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

en der Vorbereitungen
annten Themen, insbe-
l. vorangestellte Abb. 8
llung betreffend, befasst
ionen entsprechend den
ng in die Bauleitplanun-
mweltpr€fung / den Um-
6 ein zur Durchf€hrung

slegung„) und nach ˆ 4

urg, Kreisbauamt, vom
rdnung von Teilfl‚chen
emeindevertretung Kie-
gsplans Nr. 13 im ƒnor-

schluss zur 12. ‡nderung
ach ˆ 8 Abs. 2 BauGB

die Herstellung von Ab-
stiger baulicher Anlagen
 V. m. ˆ 14 BNatSchG

che Anlagen (Baufl‚chen
gungsanlagen, etc.) auf
.

ðð bot). Nicht vermeidbare
ðð eeintr‚chtigungen sind

ðð

eit die Eingriffe bereits
ies gilt im vorliegenden

der Abb. 8 auf Seite 30
erden. Ungeachtet der

e des Artenschutzes im

ndesnaturschutzgesetz

ierte Eingriffs- und Aus-
ng des Ausgleichserfor-
r naturschutzfachlichen
m 30.03.2011 in Verbin-
d des Ministeriums f€r

.



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�2 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Das Vorhaben entspricht fo

o ˆ 1 (3) Nr. 5 BNatSchG
ƒZur dauerhaften Siche
sind insbesondere [‹]
sowie ihre Biotope und
Naturhaushalt zu erhalt

o ˆ 1 (4) Nr. 1 BNatSchG
ƒZur dauerhaften Siche
wertes von Natur und
landschaften, auch mit
Zersiedelung und sonst

Zudem werden die artensch
tenzialabsch‚tzung in Verb
nung beachtet.

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�2 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

 folgenden Zielsetzungen des BNatSchG:

G:
cherung der Leistungs- und Funktionsf‚higke

] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre L
d Lebensst‚tten auch im Hinblick auf ihre jew

alten, [‹]„

G:
cherung der Vielfalt, Eigenart und Sch…nheit so

nd Landschaft sind insbesondere ‹ Natur
it ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkm‚ler

stigen Beeintr‚chtigungen zu bewahren, ‹„

schutzrechtlichen Belange gem‚• ˆ 44 BNat
erbindung mit den Schutzg€tern ƒPflanzen„ u

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�2 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

eit des Naturhaushalts
Lebensgemeinschaften

eweiligen Funktionen im

t sowie des Erholungs-
turlandschaften, Kultur-
ern, vor Verunstaltung,

atSchG durch eine Po-
 und ƒTiere„ in der Pla-



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�3 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

7.2 Umweltschutzziele aus ei
und ihre Bedeutung f€r d

7.2.1 Fachplanungen

Landschaftsprogramm (1

Thema (L-Pr

o Karte 2:
Lage in einem ƒGebiet 
Bedeutung f€r die Bew
schaft, ihrer Vielfalt, Ei
Sch…nheit  sowie als E
(vgl. nachstehende Abb.

o Karten 1, 3 und 4:
keine Darstellungen

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�3 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

 einschl•gigen Fachgesetzen und Fachplan
 die Bauleitplanung

(1999):

Progr.) Bedeutung f€r die

et mit besonderer
wahrung der Land-

Eigenschaft und
s Erholungsraum„

b. 9)

o Neutral
Beeintr‚chtigungen 
Erholungsnutzungen
werden und sind auf
charakters auch nich

Das bestehende LSG
der Planbereich ist a
schutzgebietsverord

o Neutral
es liegen keine €ber
Zielsetzungen / Ma•

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�3 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

nungen

ie Bauleitplanung

n insbesondere der
en sollten vermieden
ufgrund des Planungs-
icht zu erwarten.

SG ist zu beachten,
t aus der Landschafts-
rdnung zu entlassen

ergeordneten
a•gaben vor



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�4 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Landschaftsrahmenplan (

Thema (LR

o Karte 1
Keine Darstellung

o Karte 2:
Lage in einem Landsch
und in einem ƒGebiet m
holungseignung„
(vgl. nachstehende Abb.

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �3�4 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

n (Planungsraum IV ƒalt„, Stand 2005):

LRP) Bedeutung f€r die

schaftsschutzgebiet
t mit besonderer Er-

b. 10)

o Neutral
es liegen keine €ber
Zielsetzungen / Ma•

o Beachtung / Neutral
es wird die Beantrag
sung des Plangebiet
schaftsschutzgebiet 

Beeintr‚chtigungen
Erholungsnutzungen
werden und sind auf
charakters auch nich

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�. �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-
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Landschaftsplan (1997):
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o Darstellung der stra•en

gen ƒSchulstra•e 33 - 3
Fl‚chen f€r zugeordne
b‚ude als bestehende 

o Darstellung einer Fl‚ch
Eignung f€r bauliche E
S€dosten der Bestandsb
daran anschlie•end Fl‚
Eignung f€r Ma•nahme
zur Pflege und zur Entw
den, Natur und Landsch
(vgl. nachstehende Abb.
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- 35„ einschlie•lich
ete Funktionsge-
e Baufl‚chen

che mit einer
 Entwicklung im
dsbebauung und
Fl‚chen mit einer
men zum Schutz,
ntwicklung von Bo-
schaft
b. 11)

im LSG
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An der Stra•e sind b
dargestellt. Es beste
von den Darstellung
planes.

o Beachtung / positiv
der Landschaftsplan
eine bauliche Entwick
€ber den Plangeltun
Plans Nr. 13 hinausg
der dargestellten ƒM
die jedoch nicht in de
ungsplan €bernomm
werden durch diese 
r€hrt. Insgesamt ent
den Grundz€gen des 
Die Gemeinde Kiebi
von einer ‡nderung 
Landschaftsplans ab

o Beachtung
es wird die Beantrag
sung des Plangebiet
schaftsschutzgebiet 
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ie Bauleitplanung

v
 bereits Baufl‚chen

steht keine Abweichung
gen des Landschafts-

v
an beinhaltet bereits
icklung, die sogar
ngsbereich des B-
sgeht. Die Bereiche
Ma•nahmenfl‚chen„,
 den Fl‚chennutz-
men worden sind,

se Planung nicht be-
ntspricht die Planung
es Landschaftsplanes.
bitzreihe wird daher
g / Fortschreibung des
absehen.

agung einer Entlas-
iets aus dem Land-
et erforderlich
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Landesentwicklungsplan

Regionalplan Planungsrau

ƒStadt-Umland-Konzept „ f

Entsprechend den Zielen, G
sich aus dem Landesentwi
(Neufassung 2005, Abb. 1
Hamburg.

Dementsprechend soll sich
punktm‚•ig auf Achsen so
Im Rahmen von Gebietsen
punkte zu vereinbaren.

Abb. 12

Abb. 13
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aum IV ƒalt„
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, Grunds‚tzen und sonstigen Erfordernissen d
wicklungsplan (LEP 2010, Abb. 12 ) und dem
. 13) ergeben, liegt die Gemeinde Kiebitzrei

sich die Siedlungsentwicklung in den Ordn
sowie in den Schwerpunkten der Siedlungse

sentwicklungsplanungen besteht die M…glichk
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 der Raumordnung, die
m Regionalplan IV ƒalt„
eihe im Ordnungsraum

dnungsr‚umen schwer-
sentwicklung vollziehen.

chkeit, Siedlungsschwer-
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Auf der Grundlage der in 
Elmshorn und Umland (SU
den Ordnungsraum um Ha
nalplan IV bestimmt worde
Bedarfs entwickeln soll.

Die Siedlungsentwicklung i
sentwicklungsplanes und d
lungsplanung Elmshorn und

Die Gemeinde Kiebitzreihe
tige Bebauung Ziele der R
die Partner innerhalb der G
die Stadtregion Elmshorn)
2014 diesem Plan-Vorhabe
che ƒI„ erfolgt und da in de
Planung vorgebracht wurde

ƒEntwicklungsplan Wo
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n den Jahren 1991 bis 1995 erarbeiteten Ge
SUK) ist die Gemeinde Kiebitzreihe neben de

amburg einbezogen worden. Hierbei ist entsp
den, dass sich die Gemeinde Kiebitzreihe im R

g im Ordnungsraum ist auf der Grundlage der 
 des Regionalplanes IV (ƒalt„) mit den Partner
nd Umland abzustimmen.

e geht bei der Planaufstellung davon aus, dass 
Raumordnung und Landesplanung nicht betro
 Gebietsentwicklungsplanung (SUK = Stadt-Um
n) entsprechend den Niederschriften vom 05
ben positiv gegen€ber stehen, da die Planun
den Sitzungen des Arbeitsausschusses keine
den.

Abb. 14
Auszug aus dem

ohn- und Mischbaufl‚chen und gewerbliche Baufl‚
(Stand September 2012)
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r Vorgaben des Lande-
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ass durch die beabsich-
troffen sein werden und
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Fl•chennutzungsplanung

Thema (FN

o Darstellung des Plange
Fl‚che f€r die Landwirt
(vgl. nachstehende Abb.

o Bestehende Bebauung
au•erhalb des Plangeb
Schulstra•e im LSG (L

o Wohngebiete …stlich / n
nordwestlich anschlie•

Der Standort des Plangeb
lungsm…glichkeiten entspre
dem SUK (ðð Teilfl‚che ƒI
schaftsplanerisch als auch 
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g in der Fassung der 11. †nderung :

FNP) Bedeutung f€r die

gebiets als
irtschaft,
b. 15)

ngen innerhalb und
ebiets entlang der
(L)

 / nord…stlich und
e•end

o Beachtung
in wesentlichen Teile
entspricht die Planun
lungen der geltenden
planung; demzufolge
rung des Fl‚chennut
lich.

o Beachtung
es wird die Beantrag
sung des Plangebiet
schaftsschutzgebiet 

o Beachtung / neutral
die geplanten Bebau
zum gr…•ten Teil in e
pr‚gten Bereich ein

ebietes leitet sich aus dem baulichen Besta
rechend des Landschaftsplanes (vgl. Abb. 11

ðð ƒI„) ab, so dass die Gemeinde insgesamt vo
ch st‚dtebaulich geeigneten Entwicklung ausge
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en Fl‚chennutzungs-

lge wird die 12. ‡nde-
utzungsplans erforder-

agung einer Entlas-
ietes aus dem Land-
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al
auungen f€gen sich
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1 auf Seite 35) und aus
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7.2.2 Fachgesetze

F€r die Planung k…nnen w‚
deutend sein:

Gesetz / Verordnu

o BauGB

o BauNVO

o LBO

o BNatSchG

o LNatSchG

o Verh‚ltnis der natursch
rechtlichen Eingriffsre
zum Baurecht (Erlass 
09.12.2013)
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w‚hrend des Planaufstellungsverfahrens folge

nung Bedeutung f€r die Bau

o Grundlage f€r die Aufstellung
planes Nr. 13 sowie f€r die z
zungen zur Sicherung einer s
neten Entwicklung

o Anpassung der kommunalen
le der Raumordnung und Lan
im Hinblick auf den Landese
(LEP) und den Regionalplan
ƒalt„) sowie SUK Elmshorn u

o Festlegung und Gliederung d
nach der besonderen Art und
baulichen Nutzung

o Auf Ebene des Bebauungspl
…rtliche Bauvorschriften nach
und zur barrierefreien Gestal
gen und Freifl‚chen sowie zu
Neuherstellung des Orts- und

o Grundlage f€r das LNatSchG
ziellen planerischen Belange
LNatSchG Bezug genommen

o ˆ 1 beschreibt die Ziele des N
der Landschaftspflege

o ˆˆ 14 bis 17 beinhalten Aussa
und Ausgleichs-Regelung

o ˆ 18 beschreibt das Verh‚ltn
o ˆ 30 listet gesetzlich gesch€t
o ˆ 39 beinhaltet Regelungen z

mit Fristen f€r Arbeiten an G
o ˆ 44 in Verbindung mit ˆ 7:

Beachtung von Vorkommen 
streng gesch€tzter Arten

o ˆˆ 8 bis 11 beinhalten mit jew
auf das BNatSchG Grundaussa
regelung

o ˆ 21 listet gesetzlich gesch€t

rschutz-
sregelung
ss vom

o Darlegung der Grundlagen f€
der Eingriffsregelung
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lgende Fachgesetze be-

auleitplanung

ng des Bebauungs-
 zu treffenden Festset-
r st‚dtebaulich geord-

en Planung an die Zie-
andesplanung auch

sentwicklungsplan
n (Planungsraum IV,

 und Umland

 des Plangebietes
nd dem Ma• der

splanes Grundlage f€r
ch ˆ 84 zur ‚u•eren

staltung baulicher Anla-
 zur Sicherung bzw.
nd Landschaftsbildes

chG; bez€glich der spe-
ge wird auf das
en (s. u.)
s Naturschutzes und

ssagen zur Eingriffs-

ltnis zum Baurecht
€tzte Biotope auf
n zur Geh…lzpflege
Geh…lzen
:
n besonders und

jeweiliger Bezugnahme
ussagen zur Eingriffs-

€tzte Biotope auf

 f€r die Anwendung
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Gesetz / Verordn

o Hinweise und Empfe
naturschutzrechtliche
sation; Ber€cksichtig
rarstrukturellen Belan
vom 30.03.2011)

o Biotopverordnung vo
2009 einschlie•lich d
verordnung zur ‡nde
topverordnung vom 2

o BBodSchG

o LWG

o Denkmalschutzgeset

o DIN 18005 ƒSchallsch
St‚dtebau„
i. V. mit TA L‚rm

o RLS-90 i. V.
mit der 16. BImSchV

o RASt 06 ƒRichtlinien 
Anlage von Stadtstra

7.3 Beschreibung und Bewer

7.3.1 Schutzgut Mensch

Bestand :

Das Plangebiet selbst wird
nen nahe der Schulstra•e 
chen sowie ein Wohn- und
Gartenfl‚chen und Betrieb
che schlie•en weitere Gar
(vgl. Abb. 7a bis Abb. 7r a
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nung Bedeutung f€r die Ba

fehlungen zur
chen Kompen-
tigung der ag-
lange (Erlass

o Vorgabe von Berechnungs
mittlung des erforderlichen
zes auf Ebene des Bebauu
sondere mit Blick auf die E
andere Versiegelungen

vom 22.01.
der Landes-

derung der Bio-
24.06.2016

o Erfassung der vorhandene
ren im Rahmen der Biotop

o Findet Anwendung, sofern
des Bauplanungs- und Bau
Einwirkungen auf den Bod
(ˆ 1 Abs. 1 BBodSchG)

o Kl‚rung der Frage, ob Gew
bzw. betroffen sind und wie
Oberfl‚chenwasser erfolge

setz o Beachtung ggf. vorkomme

schutz im o Sicherung der allgemeinen
gesunde Wohn- und Arbei
halb des Plangebiets gem‚
BauGB als Bezug zum Ver
l‚rm und zum Gewerbel‚rm

V
o Sicherung der allgemeinen

gesunde Wohn- und Arbei
m‚• ˆ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauG
Verkehrsl‚rm

n f€r die
stra•en„

o Beachtung bei der Anlage 
von Erschlie•ungsstra•en
an Erschlie•ungsstra•en

ertung der Umweltauswirkungen, Maƒnahm

ird derzeit vorwiegend durch Bestandsbebauu
e ein Wohnhaus (Schulstra•e Nr. 35) mit zug
nd Gesch‚ftshaus (Schulstra•e Nr. 33) mit L
bshoffl‚chen geh…ren. S€d…stlich dieser bau
artenfl‚chen und landwirtschaftlich als Acker
auf den Seiten 26 bis 28).
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auleitplanung

gsmodalit‚ten zur Er-
en Ausgleichs / Ersat-
uungsplanes insbe-
 Erschlie•ung und an

nen Biotope / Struktu-
ptypenkartierung

rn ƒ... 9. Vorschriften
auordnungsrechts, ...
den nicht regeln.„

ew‚sser vorhanden
wie die Ableitung von
lgen soll

ender Kulturdenkmale

en Anforderungen an
eitsverh‚ltnisse inner-
m‚• ˆ 1 Abs. 6 Nr. 1
erkehrsl‚rm, Freizeit-

‚rm

en Anforderungen an
eitsverh‚ltnisse ge-
uGB als Bezug zum

e und Herrichtung
n bzw. Anbindung

men

uungen gepr‚gt, zu de-
ugeordneten Gartenfl‚-
t Lagergeb‚uden sowie
aulich gepr‚gten Berei-

ker genutzte Fl‚chen an
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Es sind derzeit westlich (Sch
Nrn. 26 bis 34) und …stlich
dern des Plangebietes Woh

Die ƒSchulstra•e„ (= Kreisst
ist geplant, von hier mittel
Grundst€cken im Wohngeb
k€nftige Erschlie•ung der ƒ

Die Bahnlinie Hamburg - W
Wohnbaugrundst€cke.

Erholungseinrichtungen si

Bewertung :

L€rmemissionen / -immissio

Im Rahmen dieser Bauleitp
eine ƒSchalltechnische Unt
hen.

Dies liegt darin begr€ndet,
nutzungen keine erheblich
von der angrenzenden ƒSch
nach Kenntnis der Gemein
lange des Immissionsschut
der Untersuchungsergebni
strecke kann die Gemeind
Lage des Plangebietes kein

Die Auswirkungen des dur
meinde Kiebitzreihe als so
nahme um 3 dB(A) nicht er

Grunds‚tzlich sind folgende

Tabelle 1: Orientierungsw

Nutzung

reine Wohngebiete (WR), Woche
enhausgebiete
allgemeine Wohngebiete (WA), K
und Campingplatzgebiete
Friedh…fe, Kleingartenanlagen un

Dorfgebiete (MD) und Mischgebie

Kerngebiete (MK) und Gewerbeg

sonstige Sondergebiete, soweit s
je nach Nutzungsart
a) gilt f€r Verkehrsl‚rm;
b) gilt f€r Industrie-, Gewerbe- und
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Schulstra•e Nrn. 37 und 39 fortfolgende), nord
ch (Schulstra•e Nr. 31, Kirchenstra•e Nr. 2, 4
ohnnutzungen vorhanden.

isstra•e 34) verl‚uft am nordwestlichen Rand
tels einer Stichstra•e die Verkehrsanbindung
ebiet herzustellen. Diese Verkehrsanbindung
r ƒEntwicklungsfl‚che I„ genutzt werden k…nne

- Westerland liegt ca. 380 m bis 400 m s€dw

n sind im oder am Plangeltungsbereich nicht v

sionen:

itplanung und insbesondere f€r die zu treffend
ntersuchung„ von Seiten der Gemeinde Kiebi

et, dass von den angrenzend zum Plangebie
chen L‚rmeinwirkungen auf das Plangebiet e
chulstra•e„ sind keine erheblichen Emissione
inde Kiebitzreihe keine erheblichen Verkehrsm
utzes sind bezogen auf das Plangebiet nicht b
nisse eines L‚rmgutachtens f€r ein Bauvorh
nde Kiebitzreihe davon ausgehen, dass aufg

keine Belastungen durch Schienen- und Sportl‚

urch den B-Plan induzierten Zusatzverkehrs 
so gering eingesch‚tzt, dass die Erheblichke
erreicht werden wird.

de Orientierungs- und Grenzwerte einzuhalten

swerte nach DIN 18 005 Teil 1, Beiblatt 1

gsart

Orientieru

tags

V

dB

henendhausgebiete und Feri- 50

, Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55

und Parkanlagen 55
biete (MI) 60
egebiete (GE) 65
t sie schutzbed€rftig sind, 45 bis 65 3

nd Freizeitl‚rm sowie f€r Ger‚usche von vergleichbar en …ffent
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rdwestlich (Schulstra•e
, 4 und 6) an den R‚n-

nd des Plangebiets. Es
g zu den r€ckw‚rtigen
g wird auch f€r die zu-
en und m€ssen.

dwestlich der k€nftigen

 vorhanden.

nden Festsetzungen ist
bitzreihe nicht vorgese-

iet bestehenden Wohn-
 erwartet werden. Auch
en zu erwarten, da hier

smengen vorliegen. Be-
t ber€hrt. Auf Grundlage
rhaben nahe der Bahn-
fgrund der abgesetzten
tl‚rm zu erwarten sind.

rs werden von der Ge-
keitsschwelle einer Zu-

en:

rungswerte

nachts

Verkehr a) Anlagen b)

B(A)

40 35

45 40

55 55

50 45

55 50

35 bis 65 35 bis 65

ntlichen Anlagen
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Tabelle 2: Immissionsgren
- Verkehrsl‚rmsch

Nr.

1 Krankenh‚user, Schul

2 reine und allgemeine W

3 Kerngebiete, Dorfgebie

4 Gewerbegebiete

Die Gemeinde Kiebitzreihe
insgesamt so gering ein, da

Sonstige Emissionen / Imm

Weitere Immissionsarten w
triebe usw.), St‚ube oder L
Kenntnis der Gemeinde K
trachtet.

Hinweise auf weitere releva
tuation liegen der Gemeind

Erholungsnutzungen:

Das Gebiet weist eine allg
keine Erholungsanlagen be

Es ist nicht erkennbar, dass 
zeitnutzung in relevanter W
Zeitraums einer Planrealisi
stra•e oder privater Garten

Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Die Gemeinde Kiebitzreihe
erheblichen Emissionen ve
Wohnnutzungen einwirken 

Ferner geht die Gemeinde
der Lage sowie der Ausrich
bebauung davon aus, dass 
Plangebiet nicht zu erwart
sein werden.

Die Anforderungen an den
lichen Abschirmung der Inn
che Ma•nahmen nicht erfo
gestaltung ggf. im Einzelfa
Grundst€cke und der Geb
(vgl. hierzu auch das Ersch
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enzwerte nach ˆ 2 Absatz 1 der 16. BImSchV
mschutzverordnung

Gebietsnutzung
Imm

ta

ulen, Kurheime und Altenheime

 Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete

biete und Mischgebiete

ihe sch‚tzt die zu erwartenden L‚rmemission
dass keine gutachterliche Pr€fung vorgesehen

missionen:

 wie z. B. Geruchsimmissionen (landwirtscha
r Lichtimmissionen sind f€r die Beurteilung des 
Kiebitzreihe nicht relevant und werden dahe

vante Besonderheiten der klimatischen und de
nde Kiebitzreihe nicht vor.

llgemeine Bedeutung f€r die Erholungsnutzu
bestehen und da die Fl‚chen nicht …ffentlich zu

ass durch die Entwicklung eines kleinen Wo
 Weise betroffen sein k…nnte, auch wenn w‚h
lisierung vereinzelte St…rungen des Geh- und
enbereiche nicht auszuschlie•en sein werden.

ng und Kompensation :

he geht davon aus, dass durch das Allgemei
verursacht werden und dass keine erheblichen
n werden.

de Kiebitzreihe aufgrund der durchschnittliche
richtung der Baugrundst€cke und der abschirm
ass wesentliche Beeintr‚chtigungen durch 

arten sind und Ma•nahmen zur L‚rmminder

n W‚rmeschutz (Isolierverglasung) f€hren be
Innenr‚ume vor den ‚u•eren Ger‚uscheinfl€sse
rforderlich werden und durch die Geb‚udeste
lfall optimiert werden k…nnen. Dies kann durch
b‚ude mit ihren Freifl‚chen nach S€den seh

chlie•ungskonzept, Abb. 18 auf Seite 50).
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V

missionsgrenzwerte

tags nachts

dB(A)

57 47

59 49

64 54

69 59

onen und -immissionen
en ist.

schaftliche Vollerwerbsbe-
es Planvorhabens nach
her nicht vertiefend be-

 der lufthygienischen Si-

zung auf, da im Gebiet
 zug‚nglich sind.

ohngebietes eine Frei-
‚hrend des begrenzten
nd Radwegs der Schul-
n.

eine Wohngebiet keine
en Immissionen auf die

chen Verkehrsdichte und
irmenden Stra•enrand-
 Verkehrsl‚rm f€r das
erung nicht erforderlich

bereits zu einer wesent-
€ssen, so dass zus‚tzli-
tellung bzw. Grundriss-

rch die Orientierung der
sehr gut erreicht werden
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Erholungsnutzung:

In Hinblick auf Erholungsn
Ma•nahmen erforderlich, d
planerisch mit dieser Baule

7.3.2 Schutzgut Pflanzen

Der Plangeltungsbereich w
schaftsplanung, Itzehoe, ka
tung des LNatSchG`10 un
toptypen festgestellt:

Acker

Brachliegende private Gr
mit Geh‡lzbestand

Abb. 16b
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snutzungen oder Erholungsfunktionen werde
, da hier keine erheblichen Ver‚nderungen z
leitplanung auch nicht vorbereitet werden.

 wurde am 04.09.2014 durch das B€ro G†
 kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biot
nd des BNatSchG`10. Es wurden die nachfo

Lage:
Flurst€cke 95, 101/2 (je
grenzend au•erhalb de
s€d…stlicher Rand von F
halb des Plangebiets

Es handelt sich um arte
intensiver Nutzung (Ma
vorzuhebende hochwer
reicherer Biotoptypen d
Standorte oder der n‚h
standorte.

Abb. 16a

r€nfl•che
Lage:
Teilfl‚chen der Flurst€c
…stlich der dem Wohn-
zugeordnete Geb‚ude 
Es bestehen hier mit Gr
pflanzen der n‚hrstoffre
wachsene Fl‚chen, wob
Teil von Flurst€ck 501 a
dominant ist und auf ein
vermutlich verdichteten
vorkommt.
Weitere Arten der Feuch
mit wertgebendem Cha ðð
arten) sind nicht vorhan
wachsen Geh…lze aus S
Obstb‚ume sind vorhan
allem 2 Kirschb‚ume (S ðÆ
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rden keine besonderen
 zu erwarten sind und

†nther & Pollok Land-
iotoptypen unter Beach-
folgend benannten Bio-

(jeweils s€d…stlich an-
des Plangebiets) und
n Flurst€ck 501 inner-

rtenarme Best‚nde mit
aisanbau) ohne her-
ertigere Anteile arten-
 der feucht-nassen
hrstoffarmen Trocken-

€cke 500 und 501 s€d-
- und Gesch‚ftshaus
e und Gartenbereiche
Gr‚sern und Kraut-
freichen Standorte be-
obei im s€dwestlichen

1 auch Brennnessel
einer kleinen Fl‚che mit
n B…den Flatterbinse

ucht- und Nassbiotope
harakter (ððR…hricht-
anden. In der Fl‚che
s Saatanflug und einige
anden - darunter vor
 (StðÆ0,25 m + 0,3 m).
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Knick

Abb. 16c

Abb. 16d

ðÆ

Groƒb•ume

Die nachfolgend genannten
bedeutend und ggf. aufgrun

a) 1 Kastanie (StðÆca. ðÆ
zur ƒSchulstra•e„

b) Geh…lzreihe mit me
nes Grabens an de ðÆ
max. 1,3 m, KrðÆbis 

c) 4 Eichen (StðÆca. 0 ðÆ
des Plangebiets (Flu

d) 3 Eichen - davon 1 ðÆ ðÆ
schnitt an der s€dl
96/11)
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Lage:
zwischen Flurst€cken 9
101/2
Gro•baumbestand und
Geh…lzbestand und 3 g
- davon 1 Eiche 2-st‚m
(StðÆje ca. 0,7 m) als †
Bezeichnende Arten sin
sondere Prunus spec., 
Der Wall ist stabil aufge
rungen durch angrenze
Gesch€tztes Biotop nach

Foto: Sicht aus nordwest
Markierung f€r das Nor

ten B‚ume sind aufgrund ihrer Wuchsform und
und ihrer Gr…•e landschafts- bzw. ortsbildpr‚g

ðÆca. 0,65 m, KrðÆca. 18 m) am Wohnhaus Schu

ehreren Eichen, Kastanien und mehrst‚mmig
der nord…stlichen Seite des Plangebiets (StðÆ

ðÆis ca. 22 m)

ðÆ . 0,3 + 0,4 + 0,45 + 0,55 m, KrðÆca. 12-16 m) 
Flurst€ck 96/11)

 1 Eiche 2-st‚mmig (St ðÆje ca. 0,7 m, KrðÆca
dlichen Seite des Plangebiets (Grenze Flurst
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96/11, 95, 501 und

d Knick mit dichtem
gro•en Eichen

mmig
ðÆ s †berh‚lter

sind neben Eiche insbe-
., Schlehe und Hasel
gebaut, weist aber St…-
zende Nutzungen auf.
ach ˆ 21 LNatSchG

estlicher Richtung mit
ordende des Knicks

nd Lage f€r die Planung
‚gend.

ðÆ ðÆ chulstra•e Nr. 35 in N‚he

igen Linden entlang ei-
ðÆzumeist ca. 0,4 m bis

ðÆ

ðÆ ðÆ ) an der s€dlichen Seite

ðÆ ðÆca. 18 m) im Knickab-
rst€ck 501 zu Flurst€ck
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e) In der N‚he des n…
•e Erle (St ðÆca. 0,6 ðÆ
mende Lebensalter
bewertet wird. Es si

f) Die sonstigen B‚um
hier nicht gesondert

g) Entlang der ƒSchulst
Seite keine zu nen
hier n…rdlich / nordw
fen sein.

Darstellung der B•ume u
gem

a)

g)

f)

f)
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…rdlichen Endes des vorgenannten Knicks w‚
ðÆ 0,65 m, KrðÆca. 18 m), f€r die jedoch das im A

er erreicht ist, so dass dieser Baum nicht als 
s sind zunehmend Astausbr€che zu erwarten.

ume im Plangebiet sind von deutlich geringere
ert aufgef€hrt.

lstra•e„ stehen an der dem Wohngebiet zuge
nnenden Gro•b‚ume. Der stra•enbegleitend
dwestlich der Stra•e und wird somit durch die

Abb. 16e
und des Gartenteichs innerhalb und am Rande d

m‚• der …rtlichen Vermessung vom April 2014
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d)

e)

f)

)
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w‚chst zudem eine gro-
ðÆ ðÆ  Allgemeinen anzuneh-

ls dauerhaft zu erhalten
.

rem Wuchs und werden

gewandten s€d…stlichen
nde Baumbestand steht
ie Planung nicht betrof-
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Gartenbereiche

ehem. Gartenteich
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Lage:
am Wohngeb‚udeteil a
(Schulstra•e 33) und au
(Schulstra•e 35)
Es bestehen hier einzel
gen, Geh…lzgruppen, H
B‚ume, die jeweils in d
Hausg‚rten einbezogen
Landschafts- bzw. ortsb
b‚ume sind hier, abgese
genannten, nicht vorhan

Abb. 16f

Abb. 16g

Lage:
Flurst€ck 501 am Wohn
bindung in die Gartenge
Es handelt sich um eine
teten Teich, in dem Gol
an dessen Ufern R…hrich
wurden.
Im Rahmen von Begeh
schutzrechtliche Beguta
Wasser im Teich festge

Abb. 16h
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l auf Flurst€ck 501
 auf Flurst€ck 96/11

elne Geh…lzpflanzun-
 Hecken und kleinere
 die Gestaltungen der
en sind.
sbildpr‚gende Gro•-
esehen von den oben
anden.

hngeb‚udeteil bei Ein-
gestaltung
inen mit Folie abgedich-
oldfische leb(t)en und
richtarten angesiedelt

hungen f€r die arten-
utachtung wurde kaum
gestellt.
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„Graben… (Versickerungs

Abb. 16i

Der Grabenverlauf ist in de
gepunkteten Linie markiert

Vorkommen weiterer Biotop

Waldfl‚chen sind im oder a

Im Plangebiet sind keine V
BNatSchG bekannt, vom L
worden und aufgrund der N

Das Plangebiet liegt innerh

Abb. 17
Darstellung der Lage des LSG
in Bezug zum Plangebiet (Pfe
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gsmulde)

dem Foto mit der
rt.

Lage:
Flurst€ck 167/1 und von
an den R‚ndern der Flu
Der Graben weist nur p
dauerhaft eine Wasserf
w‚sservegetation und /
nicht entwickelt. Im und
dichter Anordnung Gro•
o. Abb. 16e mit Kennze
Als Str‚ucher treten Ro
und Schneebeere, Eibe
gehen auf die angrenze
gen bzw. g‚rtnerischen
Im Bereich des Plangeb
Querungen der Versick
Osten zum Flurst€ck 10

toptypen sind im Plangebiet bisher nicht bekan

r am Plangebiet nicht vorhanden.

 Vorkommen von besonders gesch€tzten Pf
 LLUR in Rahmen von Ausk€nften vom 31.03
 Nutzungsstruktur auch nicht zu erwarten.

rhalb des Landschaftsschutzgebietes ƒK…nigsm

SG „K‡nigsmoor…
feildarstellung)
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on dort mit B…schungen
lurst€cke 500 und 501

 periodisch und nicht
rf€hrung auf. Eine Ge-
 / oder R…hrichte sind

nd am Gew‚sser sind in
o•b‚ume vorhanden (s.
zeichnung b).
ose und Hasel hinzu,

be und Rhododendron
zenden Gartennutzun-
en Gestaltungen zur€ck.
ebiets bestehen 3
ckerungsmulde nach
105/17.

kannt.

Pflanzenarten nach ˆ 7
.03.2014 nicht mitgeteilt

smoor„.
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ˆ 2 der Kreisverordnung f€r
‚(2) Vom Schutz ausgen
zum Zeitpunkt des Inkra
pl€ne (•• 9 und 12 des B

Da die im Innenbereich lieg
krafttretens der Kreisveror
nicht Teil der unter Landsch
bauung auf Teilfl‚chen de
ˆ 4 der Kreisverordnung g
Natur und der Naturgenuss 
werden w€rde„.

Weitere Schutzgebiete ge
vorhanden.

Das s€dlich / s€d…stlich de
ca. 3,5 km vom Plangebie
Trennung nicht planungsre
durch das Planvorhaben v
innerhalb eines 3 km messe

Da zum einen keine unmi
zum anderen aufgrund des 
des Innenbereichs und zu
keine relevanten Beeintr‚ch
Schadstoffemissionen zu e
dernis f€r vertiefende FFH-
kennbar.

Bewertung :

Die Bewertung erfolgt auf G
zur ƒnaturschutzrechtlichen

Fl‚chen und Biotope
mit sehr hoher Bedeutung

ð·
ðð

ð· ðÆ

ðð

Fl‚chen und Biotope
mit hoher Bedeutung

ð· ðÆ

ð·
ðð
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f€r das LSG vom 21.07.1982 stellt hierzu in Ab
sgenommen sind die im Zusammenhang bebau
krafttretens dieser Verordnung durch rechtsver
s Bundesbaugesetzes - BBauG) ausgewiesene

iegenden Teilfl‚chen des Plangebiets bereits 
ordnung baulich genutzt und gepr‚gt waren
dschaftsschutz stehenden Fl‚chen. Die Entw
es planungsrechtlichen Au•enbereichs ist je

 genannten verbotenen Handlungen zu bewirk
uss durch L‚rmen oder auf andere Weise er

gem‚• ˆˆ 23 bis 29 BNatSchG sind im und

es Plangebietes befindliche FFH-Gebiet „DE
biet entfernt. Das Gebiet wird aufgrund der d
srelevant betroffen sein. Die festgelegten Er
 voraussichtlich nicht beeintr‚chtigt. Ein EU-

ssenden Umkreises nicht vorhanden.

mittelbare N‚he zu dem o. g. Natura-2000-G
es Planungscharakters eines Wohngebietes

zu geringem Anteil im Au•enbereich im bish
chtigungen der Erhaltungsziele durch z. B. N‚
 erwarten sind, ist von Seiten der Gemeinde
H-Vertr‚glichkeits(-vor-)pr€fungen gem‚• ˆ 3

f Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordn
en Eingriffsregelung„ in der derzeit aktuellen Fa

ng
ð· Knick
ðð Es handelt sich um ein gesch€tztes

ˆ 21 LNatSchG

ð· Gro•b‚ume mit Stamm ðÆab ca. 0,6 
B‚ume der Best‚nde mit den Kennz
g) der Bestandsbeschreibung

ðð Es handelt sich um landschafts- bzw
Gro•b‚ume

ð· Sonstiger Baum ( StammðÆ< 0,6 m)
sofern nicht h…her bewertet

ð· Private brach liegende Gr€nfl‚che m
ðð Die Fl‚chen sind durch eine geringe

Nutzungsintensit‚t gekennzeichnet.
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Absatz 2 folgendes klar:
bauten Ortsteile und die

sverbindliche Bebauungs-
senen Baugebiete.ƒ

s zum Zeitpunkt des In-
en, sind diese Fl‚chen
twicklung der Wohnbe-
jedoch geeignet, die in
irken, da ƒdie Ruhe der
erheblich beeintr‚chtigt

nd am Plangebiet nicht

E 2323-392…liegt mind.
r deutlichen r‚umlichen
Erhaltungsziele werden
U-Vogelschutzgebiet ist

-Gebiet besteht und da
s weitgehend innerhalb
isherigen Au•enbereich
N‚hrstoff- oder sonstige
e Kiebitzreihe ein Erfor-
 34 BNatSchG nicht er-

dnung und des Erlasses
 Fassung.

ð·
ðð s Biotop gem‚•

ð· ðÆ ,6 m sowie weitere
nziffern a) bis e) und

ðð zw. ortsbildpr‚gende

ð· ðÆ ) / Geh…lzgruppe

ð·  mit Geh…lzen
ðð e

t.
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Fl‚chen und Biotope
mit allgemeiner Bedeutung

ð·

ð·

ð·
ðð

Artenschutzrechtliche Be

Da in dem Gebiet nicht zu
k…nnten, wird eine Verletzu

Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Die Beanspruchung der Te
bilanzierungsrelevanten Ei
Dies ist im vorliegenden P ðð
Kennziffer a) und einer Sch ðð
Abb. 16e auf Seite 45) geg

Die betroffenen Gartenber
werden - sofern sie im bila
Ermittlungen des Kompensa
genannten Kompensations

Die bauliche Nutzung von
gungen auf h…herwertigen 
des Kompensationsbedarfs
Kompensationsfaktoren be
BNatSchG liegt nicht vor.

Der Verlust von 2 Gro•b‚u ðÆ ðð
entsprechend den Durchf€
5.1, durch die Pflanzung vo

Das Erschlie•ungskonzept
aus gestalterischen Gr€nde
ist f€r diese B‚ume aufgru
lung als nicht gesichert anz

Daher wird entsprechend
Kompensation vorgesehen
anhand der durchschnittlich
durchschnittlichen Kosten 
schlagt und die Bereitstell
Lohbarbek„ der Ausgleichsa
Œ 3,70 zu veranschlagen. 
B‚ume sind dies 408 ‰kop
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ng
ð· Acker

ð· Gartenbereiche inkl. gestalteter Teich

ð· Saumstreifen, auch an der Stra•e
ðð Die Fl‚chen sind erheblichen St…run

zung ausgesetzt

ewertung :

zu erwarten ist, dass pr€fungsrelevante Pflan
zung der Zugriffsverbote gem‚• ˆ 44 BNatSch

ng und Kompensation :

Teilfl‚chen im bauplanungsrechtlichen Innenb
Eingriffen, sofern hier keine gesch€tzten Bio
 Planungsfall mit Ausnahme hinsichtlich einer ðð
chwarzerle (ððKennziffer e) in obiger Bestan

egeben.

ereiche und Ackeranteile als Fl‚chen mit ƒall
ilanzierungsrelevanten Au•enbereich liegen

nsationsbedarfs zum ƒSchutzgut Boden„ bei de
sfaktoren ber€cksichtigt.

n brach liegenden privaten Gr€nfl‚chen f€hrt 
n Fl‚chen, jedoch wird auch diese Gegebenh
rfs zum ƒSchutzgut Boden„ bei der Festlegun
ber€cksichtigt. Ein relevanter Schutzstatus n
.

‚umen mit St ðÆvon jeweils 0,65 m (ðð Stam
hf€hrungsbestimmungen zum Knickschutz vo
von jeweils 3 B‚umen auszugleichen.

pt (vgl. auch nachfolgende Abb. 18 auf Seit
den die Pflanzung von 4 B‚umen innerhalb de
rund des gestalterischen Ansatzes eine wirklich
nzusehen.

d einer Vorabstimmung mit der Unteren Nat
en ersatzweise durch eine Kompensationsfl‚ch
lichen Herstellungs- bzw. Bereitstellungskost
n f€r eine Baumpflanzung werden mit Œ 25
ellungkosten je ‰kopunkt aus dem vorgeseh

chsagentur Schleswig-Holstein (vgl. Abb. 22 a
n. Somit sind je Baum gerundet 68 ‰kopunk

kopunkte.
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ð·

ð· iche, Schnitthecken

ð·
ðð ungen aus der Nut-

anzenarten vorkommen
chG nicht eintreten.

bereich f€hrt zu keinen
iotope vorhanden sind.
er gro•en Kastanie ( ðð

ðð andsbeschreibung unter

allgemeiner Bedeutung„
n - sind bereits bei den
 der Festlegung der dort

rt zwar zu Beeintr‚chti-
nheit bei der Ermittlung
ung der dort genannten
s nach LNatSchG oder

ðÆ ðð mmumfang ca. 2 m) ist
vom 13.06.2013, Ziffer

eite 50) beinhaltet zwar
des Plangebiets, jedoch
lich naturnahe Entwick-

aturschutzbeh…rde eine
‚chenbereitstellung, die
sten ermittelt wird. Die
50,00 je Baum veran-

sehenen ƒ‰ko-Konto 67
auf Seite 64) sind mit

nkte zuzuordnen, f€r 6
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Ausschnitt aus

Randlich stehende B‚ume
die Planung gesch€tzt, de
chen gem‚• ˆ 9 Abs. 1 N
bauliche Anlagen) und ƒVe
nien der obigen Abb. 18 vo

- die Errichtung baulicher

- das Anlegen von sonsti

- die Durchf€hrung von A
gungsleitungen

- und das Durchf€hren vo

nicht gestattet.

ð· Ma•nahmen zum Schu
Plangebietsseite:

o Der Stamm ist mit 
abgepolsterten (z. 
Bohlenummantelung
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Abb. 18
s dem Erschlie•ungskonzept (BN Umwelt, Stand J

e m€ssen aufgrund der Planung nicht entfalle
enn diese B‚ume werden durch die Festsetz
 Nr. 15 BauGB mit den Zweckbestimmungen
Versickerungsmulde„ …stlich bzw. s€dlich der 
vor Beeintr‚chtigungen gesch€tzt. In diesen Fl

er Anlagen,

stigen Befestigungen einschl. der Herstellung v

 Arbeiten im Boden wie z. B. das Verlegung vo

 von Abgrabungen oder Aufsch€ttungen

ð· chutz der Gro„b€ume entlang der …stlichen und

it Beginn und w‚hrend der Bauphase mit ein
. B. mittels mindestens zweier Ringe aus D

ung bis zur H…he des unteren Astansatzes zu v
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d Juli 2016)

llen bzw. werden durch
setzung privater Gr€nfl‚-

en ƒHausgarten„ (ohne
er gr€n gepunkteten Li-
 Fl‚chen ist:

g von Terrassen,

 von Ver- und Entsor-

ð· nd s€dlichen

iner gegen den Stamm
s Dr‚nagerohren) hohen

 versehen.
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o Der Kronentraufber
Kronentraufbereichs
der Teilbereich
- nicht befahren w
- nicht durch Erdar
- nicht als Lagerfl‚
- nicht durch ande

tr‚chtigt wird.

o Die nicht €berbaute
nutzt und nicht mit B

o Der Abbruch von B
muss aus der dem 
und Bodenverdichtu

o Neubauten sind en
zzgl. eines Umkreise

Der vorhandene Knickabsch
zung einer …ffentlichen Gr€
mung ƒKnickschutzstreifen„
Ma•gaben zur Vermeidung
Anlage von Nutz- und Zierg

Der Knickschutzstreifen inn
1 x j‚hrlich nach dem 01. Ju

Alle Arbeiten an Geh…lzen 
von Geh…lzen d€rfen gem‚
ten Tag des Februars ausg
zeitig vor Beginn der baulich
den.

Aufgrund der Planung ist da
erwarten.

†ber das zuvor beschriebe
pensation sind voraussichtl
Ma•nahmen planungsrech
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ereich ist zu Beginn und w‚hrend der Baup
chs zzgl. 1,5 m durch einen stabilen Bauzaun 

 wird,
arbeiten einschlie•lich Leitungsverlegungen b
fl‚che genutzt wird und
dere Eingriffe in den Kronentraufbereich st‚r

ten Wurzelbereiche der B‚ume d€rfen nicht
it Baumaschinen €berfahren werden.

 Bestandsgeb‚uden und die Entfernung befe
 Baum abgewandten Richtung erfolgen, um 

tungen mit der Folge von Wurzelsch‚den zu v

entsprechend der DIN 18920 au•erhalb der
ises von rund 1,0 m bis 1,5 m zu planen.

schnitt wird zudem entlang seiner …stlichen Se
r€nfl‚che gem‚• ˆ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
n„ vor Beeintr‚chtigungen gesch€tzt. Hier ge
ng von Beeintr‚chtigungen der Gro•b‚ume 
rg‚rten nicht zul‚ssig.

innerhalb der …ffentlichen Gr€nfl‚che ist ab de
 Juli zu m‚hen, um etwaigen Geh…lzaufwuchs 

n einschlie•lich von Pflegeschnitten und das ƒ
‚• ˆ 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem

sgef€hrt werden. Daher sollten solche Arbeite
lichen Ma•nahmen w‚hrend des Winterhalbja

 dar€ber hinaus keine erhebliche Betroffenheit

ene Ma• an Ma•nahmen zur Vermeidung, Mi
htlich nach Umsetzung der genannten Ma•nah
chtlich festzusetzen.
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uphase au•erhalb des
n so abzuz‚unen, dass

 beeintr‚chtigt wird

st‚rker als bisher beein-

cht als Lagerfl‚chen ge-

efestigter Bodenfl‚chen
 Sch‚den der Geh…lze
 vermeiden.

er Kronentraufbereiche

Seite durch die Festset-
B mit der Zweckbestim-
elten die vorgenannten

e und zus‚tzlich ist die

dem Knickwallfu• mind.
s zu verhindern.

s ƒauf den Stock setzen„
m 01.10. und dem letz-
ten im Bedarfsfall recht-
bjahres ausgef€hrt wer-

it des Schutzgutes zu

Minimierung und Kom-
ahmen keine weiteren
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7.3.3 Schutzgut Tiere

Zur Planung wurde ein F
Stand 02. August 2016, si
Daten des LLUR (Stand 2
2015 folgende Bestandsan
sommer aufgenommen wu
Potenzialabsch‚tzungen au
ren. Eine †berpr€fung auf A

Als real oder potenziell vor
ten im Sinne eines Bestan
zu ber€cksichtigen:

o Fledermausarten: es wu

Art

Zwergfledermaus
Pipistrellus pipistrellus

Breitfl€gelfledermaus.
Eptesicus serotinus

Gr. Abendsegler
Nyctalus noctula

RL D = Rote Liste der S‚u
getiere Schleswig-Holstein
det; 3 = gef‚hrdet; V = V
unbekannt; - = nicht auf d
nentale Region, nach LLU
g€nstig • schlecht, (xx) = 

Tab. 3: Im Un

Die Suche nach Leben
tier oder als Jagdrevier
noch in Gro•b‚ume Qu

Das Plangebiet weist in
der Planumsetzung kan
Beeintr‚chtigungen der
ring und f€r die lokale P

o Amphibienvorkommen 
sen, konnten jedoch im
werden, da der Foliente
Es wurden von Lutz (20

o In den Geh…lzen aller 
von Lutz (2016) insgesa
gestellt:
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Fachbeitrag zum Artenschutz erarbeitet (Dip
 siehe Anlage zu dieser Begr€ndung), der u
 2015) und Gel‚ndebegehungen zwischen 

angaben macht, wobei Fledermausvorkomme
urden und V…gel durch eine Kombination aus 

 auf Grundlage der angetroffenen Biotoptypen 
f Amphibienvorkommen fand statt.

vorkommend sind gem‚• Lutz (2016) folgende 
ndes festzuhalten und in der Planung bzw. b

wurden 3 Arten festgestellt:

Vorkommen Erh.zust.
Region (S

10 Kontakte, davon 2 Jagdrufe
am nord…stlichen Geh…lzrand

U1

3 Beobachtungen durchs UG
hindurchfliegend

U1

5 Beobachtungen €berfliegend U1

‚ugetiere Deutschlands (M EINIG et al. 2009); RL S
eins (BORKENHAGEN 2014); 1 = vom Aussterben be
 Vorwarnliste; D = Daten defizit‚r, G = Gef‚hrdun
f der Roten Liste gef€hrt. Erhaltungszustand in Sc
LUR (2013): (FV) = g€nstig, (U1) = ung€nstig - un
= unbekannt

Untersuchungsgebiet 2015 festgestellte Fleder

nsraumstrukturen mit einer Eignung als Somm
er (Nahrungslebensraum) ergab, dass weder 
uartiere vorhanden sind.

 insgesamt eine Bedeutung als Nahrungslebe
ann es aufgrund von St…rungen und Geh…lz
er Nahrungsgebietsfunktion kommen, die jedo
 Population als nicht bedeutend bewertet werd

n wurden zun‚chst aufgrund des Gartenteich
 im Rahmen der Ortsbegehungen nicht festg
teich infolge einer unterlassenen Pflege nahez
2016) keine Amphibienvorkommen festgestellt

r Art (auch innerhalb des Plangebiets) und a
esamt 16 Brutvogelarten als real oder potenz
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ipl.-Biol. Kartens Lutz,
 unter Verwendung von
n April und September
en im Sommer / Sp‚t-

us Beobachtungen und
n und Nutzungsstruktu-

e streng gesch€tzte Ar-
 bei der Planumsetzung

st. atl.
 (SH)

RL-SH RL-D

- *

3 G

3 V

 SH = Rote Liste der S‚u-
 bedroht; 2 = stark gef‚hr-
ung anzunehmen, Status
Schleswig-Holstein, konti-
unzureichend, (U2) = un-

ermausarten

mmer- oder Winterquar-
r in Bestandsgeb‚uden

bensraum auf. Im Zuge
lzverlusten zu geringen
doch insgesamt als ge-
rden.

ichs nicht ausgeschlos-
stgestellt bzw. best‚tigt
ezu ausgetrocknet war.
llt.

 an Geb‚uden wurden
nziell vorkommend fest-
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Geh‡lzbr€ter

Amsel, Turdus merula

Blaumeise, Parus caerule

Buchfink, Fringilla coeleb

Gartenrotschwanz, Phoe
phoenicurus

Gr€nfink, Carduelis chlor

Heckenbraunelle, Prunell

Klappergrasm€cke, Sylvi

Kohlmeise, Parus major

Rotkehlchen, Erithacus ru

Zaunk…nig,Troglodytes t

Zilpzalp, Phylloscopus co

Arten mit groƒen Revie

Buntspecht, Dendrocopo

Eichelh‚her, Garrulus gla

Elster, Pica pica

Rabenkr‚he, Corvus coro

Ringeltaube, Columba pa

Status im Untersuchungsg
al. (2010) und S€dbeck et
Ž = nur Nahrungsgebiet. T
stabil, + = leicht zunehme

Tab.

Vorkommen von stand
br€tern sind hingegen n

Es kommen potenziell k
al. 2010) gef‚hrdet sind

Alle Vogelarten sind n
sch€tzt.

Da das Untersuchungsg
ten k…nnen zwar im Un
klein f€r ein ganzes Rev

Betroffenheiten k…nnen
Verletzungen der arten
vermeiden, ist es erford
abbr€che entsprechend
dem 1. Oktober und de
dass im Regelfall ab de
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St. SH DE

b - -

uleus b - -

ebs b - -

oenicurus b - -

loris b - -

ella modularis b - -

lvia curruca b - -

r b - -

 rubecula b - -

s t. b - -

 collybita b - -

ieren

pos major ng - -

glandarius ng - -

ng - -

orone ng - -

 palumbus b - -

sgebiet: b: Brutvogel; ng: Nahrungsgast; Rote-List
 et al. (2007). - = ungef‚hrdet, V = Vorwarnliste; An
. Trend = Bestandstrend in Schleswig-Holstein nac
end

. 4: Artenliste der 2015 festgestellten Vogelar
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ch ˆ 44 BNatSchG zu
eh…lzen und Geb‚ude-
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. Dabei ist zu beachten,
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lokalen Populationen f€

Die von der Planung betrof
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Gem‚• des Fachbeitrags z
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nung relevant. Insbesonder
serbewohnender K‚ferarte
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 benachbarte Fl‚chen ausweichen; es stehen 
es Jahr neue Brutpl‚tze annehmen - ausreich

f€gung, wobei aufgrund der Lage an einem be
e verloren gehen werden.

€den und Osten des Plangebiets erhalten ble
stigen Geh…lzverluste zu keinen erheblichen B
 f€hren.

roffenen Fl‚chen als Lebensr‚ume f€r Ubiquis
men k…nnen] sind von geringer Bedeutung.

s zum Artenschutz (Lutz 2016) sind keine weit
€r das Plangebiet anzunehmen bzw. f€r eine
ere sind keine Vorkommen der Haselmaus un
ten anzunehmen. Im Rahmen einer Auskunft
LUR wurden vom LLUR keine planungsrelevan

iet und das Nichtvorhandensein eines FFH-Ge
erhalb eines 3-km-Umkreises wurde bereits in
 hingewiesen. Relevante Beeintr‚chtigungen
hutzgebiete sind aufgrund der Planung nicht z

 von Natur und Landschaft (Schutzgebiete) 
m Plangeltungsbereich nicht vorhanden.

r€fung / Eingriffe :

€hrenden artenschutzrechtlichen Pr€fung ist 
b Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ode
en.

dung der Anlage 1 der Unterlage ƒBeachtung d
V-SH 2013) ergibt sich nachfolgende Zusamm

s Anhangs IV
Richtlinie
p•ische

en betroffen?

Anmerkungen und Hinweise
Res€mee:
werden die Zugriffsverbote gem
‚ 44 BNatSchG verletzt?

Im bzw. am Plangebiet sind keine
men festgestellt worden.

Das allgemeine Betroffenheitsris
vereinzelt vorkommenden Individ
keiner artenschutzrechtlichen Re
tung der …rtlichen Populationen h
tr‚chtigt wird.
Ein Verbotstatbestand gem€„ • 4
daher nicht vorliegen.

Im Plangebiet sind keine Kernha
handen.

Diese Artengruppe kann nicht erh

Ein Verbotstatbestand gem€„ • 4
daher nicht vorliegen.
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V‡gel Ja / Nein

S•ugetiere
- Fleder-
m•use

Nein

S•ugetiere
- sonstige

Nein

Fische und
Neunaugen

Nein

Libellen Nein

Weichtiere Nein
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daher nicht vorliegen.
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Feuchtlebensr‚ume vorhanden, 
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4. [‹]

(Zugriffsverbote)
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bekannt. Dieser wird zu

ðD�h rd empfohlen, die Was-
(Baggerschurf etc.).

ein nicht unterhalb von
se aufgrund ihrer humo-

en B…den geeignet.

scherfest. Sie sind aus-
 F1).

 ATV A 138 versicke-

 weist im Rahmen ihrer

 der Wasser- / Boden-

taminationen im Unter-
erz€glich zu informieren

 austreten, unverz€glich

tlichen Innenbereich der
ch der im Au•enbereich
enden Eingriffen f€hren
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Darstellung der ðð
und des Au•enb ðð

Verkehrsfl‚chen; fern
Die leuchtend gr€n ein

Vorkommen von besonder
gem‚• des Landschaftspro
durch Versiegelungen und 

Zu beachten ist allerdings, 
1,9 m und 2,5 m unter Ge
den. Unter Beachtung von
ist davon auszugehen, dass
wand (ððƒwei•e Wanne„) m

Es sind im Plangebiet wed
bensraumtypen vorhanden
wird, kein gesetzlich gesch
eines (geplanten) Biotopve
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Abb. 21
er geplanten Wohnbaufl‚chen des Innenbereichs ( ðð
nbereichs (ððdunkellila) sowie der in Graut…nen da
erner dargestellt sind Gr€nfl‚chen an Gro•b‚umen
ingetragenen Bereiche sind Funktionsfl‚chen f€r d

Regenwasser und Stra•enseitenfl‚chen
(Grafik: BN Umwelt, Juli 2016)

ers seltenen oder zu sch€tzenden Bodenform
programms, Kap. 3.1.2, Tab. 3, sind im Plang
d Auff€llungen €berpr‚gten B…den nicht vorha

s, dass im gesamten Plangebiet Grundwasserf
el‚nde w‚hrend der Bodensondierungsbohru
n Schwankungen des Grundwasserstands um

ass der Bau von Kellern nicht bzw. nur mit ei
ðð ) m…glich sein wird.

eder Feucht- noch Trockenbiotope als besond
en. Ferner ist abgesehen von einem Knicka
ch€tztes Biotop vorhanden und das Plangebiet
erbundes.
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 (ððhelllila)
ðð dargestellten

en und am Knick.
r die Ableitung von

rmen bzw. Bodentypen
ngebiet in Kenntnis der
anden.

sserflurabst‚nde zwischen
rungen festgestellt wur-

s um mehrere Dezimeter
einem besonderen Auf-

ðð

ndere wertgebende Le-
ckabschnitt, der erhalten

iet liegt nicht im Bereich
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Der baulich vorgepr‚gte Inn
bebauten Ortsteile nicht Te
nung als Auszug auf Seite
reichsanteil ist zum einen a

Insgesamt wird die Fl‚che 
ge des Erlasses ƒVerh‚ltnis 
09.12.2013 bewertet.

Auf Grundlage des Runde
zum Baurecht„ vom 09.12.
setzungen des Bebauungsp
durch Versiegelungen und
Verh‚ltnis von 1:0,5 auszug

Die von der Umsetzung de
den Tabelle auf Seite 61 i
zusammengestellt.

Abgrabungen und Aufsch€
Verkehrsfl‚chen des Plang
einschlie•lich der Erschlie•

Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Die grunds‚tzliche Eignun
Ma•nahmen wurde im Rah
der Oberboden und die A
kehrsfl‚chen auszutausche
Sande hingegen sind ausre

Konkrete und auf jedes ein
fizierten Kl‚rung im Vorwe
beurteilen zu k…nnen und u
zu k…nnen. Es sind dann di

Durch die Umsetzung der g
setzungen des Bebauungsp
erlasse mit dem Planungss
ten Teilfl‚chen folgender 
rechtlichen Au•enbereich:
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Innenbereich ist aufgrund des Ausschlusses d
Teil des Landschaftsschutzgebietes (vgl. hierz
ite 46). Der zus‚tzlich in den Planbereich ei
 als Garten und zum anderen als Acker genutz

e als von ƒallgemeiner Bedeutung„ im Sinne v
nis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelun

derlasses ƒVerh‚ltnis der naturschutzrechtlich
2.2013 sind gem‚• der lt. der ƒEntwurfsplanu
gsplanes Nr. 13 die k€nftig zul‚ssigen Eingr
nd Aufsch€ttungen / Abgrabungen bzw. H…
ugleichen.

der Bebauungsplanung betroffenen Fl‚chen si
in Zusammenhang mit der Ermittlung des K

ch€ttungen werden wahrscheinlich auf allen
ngebietes erforderlich zur Herstellung geeigne
e•ungsfl‚chen.

ng und Kompensation :

ung als Baugrund bzw. die Darlegung von 
ahmen einer Baugrundbeurteilung festgestellt.
Auff€llungen im Bereich von Bauwerken, Ro
hen sein, da sie nicht ausreichend tragf‚hig si
sreichend tragf‚hig und m€ssen daher nicht au

inzelne Bauvorhaben abgestimmte Ma•nahm
ege der Baurealisierung, um zum einen die i
 um zum anderen kleinfl‚chige Wechsel im B

 die konkreten Ma•nahmen festzulegen.

r geplanten baulichen Nutzung entsprechend 
gsplanes Nr. 13 entsteht auf Grundlage der an
sstand (Satzung) unter Bezugnahme auf die 
r Kompensationsbedarf aufgrund von Eingrif
:
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s der im Zusammenhang
rzu ˆ 2 der Kreisverord-
einbezogene Au•enbe-
utzt.

 von Ziffer 3.1 der Anla-
ung zum Baurecht„ vom

lichen Eingriffsregelung
nung„ zuk€nftigen Fest-
griffe im Au•enbereich
…henangleichungen im

 sind in der nachfolgen-
 Kompensationsbedarfs

n Wohnbaufl‚chen und
neter Wohngrundst€cke

n ggf. zu beachtenden
llt. Dabei werden jedoch
Rohrleitungen und Ver-
 sind. Die gewachsenen
ausgetauscht werden.

men bed€rfen der quali-
 individuellen Geb‚ude
Bodenaufbau erkunden

d den zuk€nftigen Fest-
 anzuwendenden Rund-
e in Abb. 21 dargestell-
riffen im bauplanungs-
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Fl•chenart

Wohnbauteilfl‚chen aus de
Innenbereich heraus im
Au•enbereich des WA-Ge

Wohnbaufl‚chen
WA-Gebiet
Darauf geplant:
1 Doppelhaus (DH)
1 Einfamilienhaus (EFH)
1 Stadtvilla (SV)

Nebenanlagen nach ˆ 19 A
4 Satz 1 und 3 BauNVO
auf den Wohngrundst€cke

zzgl. Fl‚che f€r Terrassen
im Au•enbereich:
20 mŠ je Grundst€ck
(wg. 1 DH = 4 St€ck)

zzgl. Fl‚che f€r versiegelte
g‚rtnerische Gestaltungs-
fl‚chen wie W‚scheplatz,
Hof, Hauszugang, Wege o
40 mŠ je Grundst€ck
(wg. 1 DH = 4 St€ck)

Verkehrsfl‚che
und privater Wohnweg
(G-F-L-Recht)

Sonstige Fl‚chen f€r
Abgrabungen und / oder
Aufsch€ttungen
Funktionsfl‚chen an
Verkehrsfl‚chen
Fl‚che Oberfl‚chenwasse
ableitung

Zusammen
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Betroffene Fl•che neue Ein-
griffsfl•che

 dem

ebiets

Haus 3a = 55 mŠ
Haus 4 = 110 mŠ

0

1.367 mŠ
54 mŠ
1 mŠ

446 mŠ
Summe: 1.868 mŠ

DH 160 mŠ
EFH 130 mŠ

SV 130 mŠ
‘ 420 mŠ

9 Abs.

ken:

Haus 5 = 100 mŠ
Haus 6 = 65 mŠ

Haus 6a = 80 mŠ
Haus 7 = 130 mŠ

375

n 20 mŠ x 4 80

lte
s-
,
o. ‚.

40 mŠ x 4 160

705 mŠ
115 mŠ

Summe: 820 mŠ
x Vollversiegelung

820

sser-

1.868 mŠ
+98 mŠ
+39 mŠ

Zwischen‘ 2.005 mŠ

abzgl. zul‚ssige
Versiegelungen auf
Wohngrundst€cken:

-1.035 mŠ
Fl‚che 970 mŠ

970
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Ausgleichsfl•chen-
erfordernis

Faktor mˆ

0 0,5 0

Š
Š
Š
Š

0,5 210

5 0,5 188

0,5 40

0,5 80

0,5 410

0,3 291

1.219
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Der Kompensationsbedarf 
schaftliche Zuwegung von 
festigt ist, da diese Zuweg
rand des Au•enbereichs lie
pensationsbedarf abzuzieh

Das Kompensationserfor
somit 1.219 mŠ - 23 mŠ =1.

In der Berechnung wird de
sch€ttungen oder Abgrabu
Luftdurchl‚ssigkeit zuminde

Eingriffe in weitere Fl‚chen

Zur Kompensation ist die na

Zur Abgeltung des Kompe
zahl von ‰kopunkte aus de
Gemarkung Lohbarbek un
(vgl. nachstehende Abb. 2
Stiftung Naturschutz Schle
tur Schleswig-Holstein be-
treut.

Die Zuordnung der ‰ko-
punkte wird mittels einer
vertraglichen Vereinbarung
gesichert und die Umset-
zung der naturnahen Ent-
wicklung durch die Ge-
meinde Kiebitzreihe auf
die Ausgleichsagentur
€bertragen.

Es sei darauf hingewiesen,
dass in dem genannten
‰ko-Konto auch die Kom-
pensationserfordernisse
gem‚• des Kap. 7.3.2
ƒSchutzgut Pflanzen„
abgegolten werden.

Es entsteht dar€ber hinaus
kein Kompensationserfor-
dernis.
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rf betr‚gt 1.219 mŠ. Davon abzuziehen ist ein
n ca. 3 m Breite und ca. 25 m L‚nge, die mit
egung in einer k€nftigen Gr€nfl‚che am s€d…
liegt. Somit sind 75 mŠ x Faktor 0,3 = (gerun
hen:

ordernis aufgrund von Eingriffen in das Schu
1.196 mˆ.

er Faktor 0,3 f€r teilversiegelte Fl‚chen sowie
ungen veranschlagt, da diese Bereiche aufgr
dest Teilfunktionen im Naturhaushalt noch erf€

en sind nicht zu erwarten.

 nachfolgende Ma„nahmen geplant:

ensationsbedarfs von 1.196 mŠ wird eine ent
dem bestehenden ƒ‰kokonto 67 Lohbarbek„,
und Flurst€ck 4/2, Flur 7, Gemarkung M€hle
. 22). Die Fl‚chen des ‰kokontos befinden si
leswig-Holstein A…R, das ‰kokonto wird durch
e-

ng

-

n,

-

us
-
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eine derzeitige landwirt-
it Schotter / Grand be-

d…stlichen Plangebiets-
ndet) 23 mŠ vom Kom-

hutzgut Boden betr‚gt

wie f€r Fl‚chen mit Auf-
fgrund der Wasser- und
rf€llen k…nnen.

ntsprechend gro•e An-
„, Flurst€ck 53/4, Flur 4,
hlenbarbek, zugeordnet
 sich im Eigentum der

rch die Ausgleichsagen-
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7.3.5 Schutzgut Wasser

Im Plangebiet kommen kein

Ein im Gartenbereich ang
ƒSchutzgut Pflanzen„ besch
Fachbeitrags zum Artensch

An der …stlichen Seite des 
ein Graben auf Flurst€ck 1
fl‚chenwasser aufnimmt. D
aufgrund des umfangreiche
teilweise eingeschr‚nkt.

Gem‚• der durchgef€hrte
16.04.2014) steht das Grun

Das gesamte Plangebiet b
nalplans nicht in einem Wa

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

In Vorbereitung dieser Bau
w‚sserung, die R€ckschl€sse
sickerungsmulde beinhalte
Das Konzept wurde f€r da
Bebauung und der Entwick
soll Planungssicherheit f€r
tung S€den erreicht werden

Die vorliegende Baugrundb
Sande als Bodenart.

Die Versickerung soll im P
gleitende Mulde mit einer d
nehmen (s. Regelstra•enqu
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keine dauerhaft wasserf€hrenden Gew‚sser vo

ngelegter Folienteich wurde bereits in Zusa
schrieben und hinsichtlich ggf. Tiervorkomm
chutz €berpr€ft.

s Plangebiets verl‚uft von der ƒSchulstra•e„ in
 167/1, der das von den angrenzenden Fl‚ch
 Der wesentliche Teil des Wassers versickert 

chen Geh…lzbestandes und vor allem der Gro•

ten Bodenuntersuchungen (Eickhoff und Pa
undwasser zwischen 1,9 m und 2,5 m unter Ge

 befindet sich gem‚• des Landschaftsrahmen
asserschutzgebiet.

 Planung :

auleitplanung wurde zur Kl‚rung der Fragen
l€sse auch f€r den m…glichen Verkauf des seit
ten sollten, ein ƒEntw‚sserungs-Vorkonzept„ b
as gesamte zu betrachtende Gebiet mit den 
cklungsfl‚che ƒI„ erstellt (vgl. Abb. 23b auf de
€r die Gemeinde Kiebitzreihe f€r die weiteren
en.

dbeurteilung zeigt f€r das Plangebiet eindeuti

 Plangebiet so erfolgen, dass die …ffentliche S
r darunter angeordneten Rigole erh‚lt, um das 
querschnitt in der nachstehenden Abb. 23a ).
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or.

sammenhang mit dem
men im Rahmen des

in s€d…stliche Richtung
chen ablaufende Ober-
rt hier im Graben, denn
•b‚ume ist der Abfluss

artner, 1. Bericht vom
Gel‚nde an.

enplans und des Regio-

en der Oberfl‚chenent-
seitlichen Grabens / Ver-
„ beauftragt und erstellt.
n Fl‚chen der heutigen
der Seite 66). Hierdurch
en Bauabschnitte Rich-

tig versickerungsf‚hige

 Stra•e eine stra•enbe-
as Regenwasser aufzu-
).
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Abb. 23b Auszug aus dem „Lageplan… des „Entw•sseru
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(Bearbeitungsstand unver‚ndert vom 25.06.2014)
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Versickerungsanlagen jedw
Regenereignisse ausgeleg
sammeltes Regenwasser, 
lagen nicht mehr aufgenom
liche Gel‚ndebereiche abg

Die Notentw‚sserung ist €b
Notentw‚sserungsmulde am
der Wendeanlage Richtung
osten in den Entw‚sserung
vorgesehen. Die Not€berla
(s. hellblaue Pfeildarstellun
nebenstehenden Abb. 23c
dem letzten Privatgrundst€
schlagen werden und ist €b
Grunddienstbarkeit abzusich

Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Bez€glich Oberfl‚chengew

Im Bebauungsplan ist ber€
kelblaue Pfeildarstellung in
privaten Grundst€cken anf
zur Versickerung zu bring
bauungsplan abzusichern.

Die …ffentlichen Verkehrsf
167/1. Aufgrund des dichte
b‚ume geh…ren, k…nnen P
ausgef€hrt werden, da ein
Geh…lzen f€hren w€rde / k
chen Sch‚den an den Gro•

Somit wird kein R€ckhalteb

Zur Ableitung des anfallen
zept erarbeitet und mit der
Beteiligungsverfahrens nach
tens des zust‚ndigen Sielv
gungsverfahrens ebenfalls 
gen hinsichtlich des Regen

Der konkrete Nachweis ein
konkreten bauseitigen Au
bauaufsichtlichen Verfahre
Erschlie•ungs- und Entw‚sse
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dweder Art werden wie auch Regenwasserkan
egt. Im Allgemeinen ist bei Planungen darauf
r, das durch Kanalisation oder durch eingesta
ommen werden kann, schadlos aus der Bebau
geleitet werden kann.

€ber eine
 am Ende
ng Nord-
ngsgraben
laufmulde
ng in der
c) soll

t€ck zuge-
€ber eine
sichern.

ng und Kompensation :

w‚sser besteht voraussichtlich kein Kompensa

r€cksichtigen, dass ein entsprechender Stra•
 in der vorangestellten Abb. 23c ) zur Verf€gu
nfallende Oberfl‚chenwasser ist auf den ein
ingen. Dieses ist €ber eine entsprechende 
.

rsfl‚chen erhalten einen Not€berlauf zum G
ten Geh…lzbewuchses, zu dem auch zu erhalt
 Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an dem 
in Maschineneinsatz zu erheblichen Sch‚den
/ k…nnte. Bei den durchzuf€hrenden Arbeiten
o•b‚umen und den Wurzeln der zu erhaltende

ebecken erforderlich.

endes Oberfl‚chenwasser wurde fr€hzeitig ei
er unteren Wasserbeh…rde des Kreises Stein
ach ˆ 4 Abs. 1 BauGB abgestimmt (vgl. Que
elverbandes Sielverband Raa wurden im Rah
ls keine Bedenken vorgebracht und mitgeteilt,
nwasserr€ckhaltes geltend gemacht werden.

iner fachgerechten Ableitung des Oberfl‚chen
Ausf€hrungsplanung und ist in den jeweili
ren bzw. im Rahmen einer zur Bebauungspla
‚sserungsplanung zu f€hren.
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an‚le nur auf bestimmte
uf zu achten, dass ge-
taute Versickerungsan-
auung in nicht empfind-

sationsbedarf.

•enquerschnitt (s. dun-
ung steht. Das auf den
inzelnen Grundst€cken
e Festsetzung im Be-

 Graben auf Flurst€ck
altende pr‚gende Gro•-
m Graben nur per Hand
en an den Wurzeln der
n d€rfen keine erhebli-
den B‚ume entstehen.

ein Entw‚sserungskon-
inburg im Rahmen des
uellenverzeichnis). Sei-
hmen des o. g. Beteili-

ilt, dass keine Forderun-
.

enwassers bedarf einer
iligen nachgeordneten

lanung nachgeordneten
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7.3.6 Schutzg€ter Luft und Klim

F€r den Plangeltungsbereich
Auswertung der Stellungna
Angaben f€r die Planung ni

Als generelle Aussage ist d
kungen im S€dwesten und
gut gegen Windeinwirkunge
fl€sse und Kaltluftsammelb
anzunehmen.

Hinsichtlich der Luftqualit‚t
Planungen noch aus dem
Hinweise auf besondere Si

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Das Plangebiet hat eine all

Die Gemeinde Kiebitzreihe
chen keine beurteilungs- b
Klimas vorliegen und auch 

Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Da keine erheblichen Ausw
z€glich dieser Schutzg€ter 

7.3.7 Schutzgut Landschaft (= 

Das Plangebiet umfasst im
zugeordneten Gartenberei
zwischen
- der Schulstra•e im Nord
- Wohnbebauungen s€dw

Baumbestand an der …st
- und dem durch verschi

Ackerfl‚chen im S€doste

Auf die bisherigen Nutzun
menhang mit dem ƒSchutzg
verwiesen.

Das Gel‚nde ist insgesamt

Gr…•ere Sichtweiten beste
nur vom s€d…stlichen Rand
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lima

eich liegen keine detaillierten Klimadaten vor.
nahmen aus dem ƒScoping-Verfahren„ eine 
 nicht erkennbar.

st davon auszugehen, dass das Plangebiet be
nd S€dosten durch vorhandene Bebauungen
gen abgeschirmt ist. Besondere klimatische W
lbecken o. ‚. sind aufgrund der geringen Re

t‚t liegen der Gemeinde Kiebitzreihe weder au
m durchgef€hrten Beteiligungsverfahren kein
Situationen vor.

 Planung :

allgemeine Bedeutung f€r die Schutzg€ter Klim

ihe geht davon aus, dass durch die Entwicklu
- bzw. planungsrelevanten Auswirkungen der
ch nicht entstehen werden.

ng und Kompensation :

swirkungen durch das Plan-Vorhaben zu erwa
r kein Kompensationsbedarf.

= Ortsbild)

 im Wesentlichen eine in Stra•enn‚he bereit
reichen sowie Randbereiche von landwirtsch

rdwesten mit Wohnbebauungen jenseits der S
westlich und nord…stlich angrenzend mit einem

…stlichen Seite des Plangeltungsbereichs
schieden B‚ume und einen Knickabschnitt ma

sten.

ngen und die bestehenden Biotoptypen wur
tzgut Pflanzen„ eingegangen - insofern sei hier

t eben ausgebildet mit H…hen von ca. 1 m bis 

tehen durch die o. g. angrenzenden Geb‚ude
nd aus in s€d…stliche Richtung €ber die Ackerf
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r. Ferner ist auch unter
e Relevanz detaillierter

bei geringen Einschr‚n-
n und Geh…lzbest‚nde
 Wirkungen wie Kaltluft-
Reliefunterschiede nicht

 aus den gemeindlichen
ine planungsrelevanten

lima und Luft.

cklung von Wohnbaufl‚-
er Luftqualit‚t und des

warten sind, besteht be-

eits bebaute Fl‚che mit
schaftliche Nutzfl‚chen

 Stra•e
em trennenden gro•en

arkierten †bergang zu

urde bereits in Zusam-
ier auf das Kapitel 7.3.2

is ca. 2 m NHN.

de und Geh…lzbest‚nde
rfl‚chen hinweg.



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�.� �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �6�9 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Freizeit- und Erholungsein
nicht vorhanden.

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Es besteht insgesamt eine
die einen starken Gegensa
Plangebiets bilden.

Die Gro•b‚ume und der K
der Angaben in Kap. 7.3.2 

Die geplante Bebauung w
am Ortsrand relativ gut eing

Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Entsprechend der Angaben
dichten Reihe an der nord
des Knicks erhalten. Zur l
Beeintr‚chtigungen werden

Entlang der geplanten Ersch
men, die zu einer angemesse
Empfohlen wird die Pflanz
destens 4 x verpflanzt, Sta
tung. Abg‚nge sollen durch
zung der Art Feldahorn (A
messenen inneren Durchgr

F€r die geplanten Wohnge
haus bzw. Stadtvilla) eine m
legenen H…henbezugspunkt
Erschlie•ungsstra•e festge
den Geb‚ude.

Entsprechend der Beschre
gehen; eine geeignete Kom

Insgesamt wird durch die
Wohngrundst€cke in die ra
Bebauung zur Neugestaltu
randgestaltung erforderlich

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�.� �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �6�9 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

inrichtungen bzw. -fl‚chen f€r die ‰ffentlichke

 Planung :

ine durch Bebauungen und Geh…lze gegliede
satz zu den offenen landwirtschaftlichen Nutzf

 Knickabschnitt sind von sehr hoher Bedeutu
2 so weit wie m…glich zu erhalten.

wird bei weitestgehender Wahrung der beste
ingegr€nt sein.

ng und Kompensation :

en in Kap. 7.3.2 werden die meisten Gro•b‚u
rd…stlichen Plangebietsseite und der B‚ume 
r langfristigen Sicherung dieser Best‚nde un
en den Geh…lzen baugebietsseitig jeweils Gr€n

rschlie•ungsstra•e besteht die M…glichkeit zu
essenen inneren Durchgr€nung des Plangebi

nzung von 4 Hochstammlaubb‚ume in der Ba
tammumfang mindestens 14-16 cm, und de

rch eine Nachpflanzung ersetzt werden. Emp
(Acer campestre). Diese Baumpflanzungen w
gr€nung des Baugebiets beitragen.

geb‚ude wird entsprechend der Bauart (Einfa
e maximale Firsth…he von 7,0 m bis zu 9,75 m
nkt in der mittlere Fahrbahnoberkante der ang

tgelegt. Somit entspricht die Geb‚udeh…he et

reibung in Kap. 7.3.2 werden zwei pr‚gende
mpensation wurde bereits zugeordnet.

ie Erhaltung der markanten Gro•geh…lze u
 rahmengebenden Strukturen eine der Ortsra
ltung entwickelt, so dass keine zus‚tzlichen M
ch werden.
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keit sind im Plangebiet

derte Ortsrandsituation,
tzfl‚chen s€d…stlich des

tung und entsprechend

tehenden Gro•geh…lze

‚ume einschlie•lich der
e im S€dwesten sowie
nd zur Bewahrung vor

r€nfl‚chen vorgelagert.

zur Pflanzung von B‚u-
biets beitragen k…nnen.
Baumschulqualit‚t min-
eren dauerhafte Erhal-
pfohlen wird die Pflan-

 werden zu einer ange-

nfamilien- oder Doppel-
m €ber dem n‚chstge-

ngrenzenden geplanten
etwa der der umliegen-

e Gro•b‚ume verloren

und das Einf€gen der
srandlage angemessene

 Ma•nahmen zur Orts-
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7.3.8 Schutzg€ter Kultur- und s

Innerhalb des Plangeltungsb
sprechend der Darstellunge
wertung der Stellungnahm
ˆ 4 Abs. 1 BauGB keine Ku
gemacht worden.

Auf
- vorhandene Bebauunge
- die Lage des Plangebiet
- den Graben an der nord
- und die s€d…stlich vorha
wurde bereits in Zusamme
zu den Schutzg€tern Mensch

Die geplante Wohnbebauu
schlie•t im †brigen an vorh
chen und vermeidet zuglei
von dem Verlust eines seh
wird.

Die ƒSchulstra•e„ erf€llt als 

Vorhandene Versorgungse
sierung durch den Erschlie
nung fr€hzeitig zu ber€cksi
zeitig in die der Bebauungsp
gen einzubeziehen.

Weitere Nutzungen bzw. p
nicht bekannt.

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Das Plangebiet ist bez€gli
derzeitigem Planungs- und

Die Gemeinde Kiebitzreihe
ƒsonstigen Sachg€ter„ dur
schlie•ungsstra•en und ei
sind allerdings das im gesa
der am nord…stlichen Plang
(vgl. Angaben in ƒSchutzgu

Das …rtliche Nutzungsgef€g
licher Nutzfl‚chen ver‚nde
entwickelt.
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 sonstige Sachg€ter

gsbereiches selbst und in einer planungsrelev
gen der Fl‚chennutzungs- und Landschaftspl
men aus der ƒfr€hzeitigen Beh…rden- und Tr
Kulturdenkmale vorhanden bzw. der Gemeinde

gen im Plangebiet.
iets an der Schulstra•e mit den Bestandsbeba
rd…stlichen Seite des Plangebiets
handenen landwirtschaftlichen Nutzfl‚chen
enhang mit den zuvor beschriebenen Schutz
sch, Pflanzen und Wasser eingegangen.

ung erfolgt also teilweise auf bereits baulich g
vorhandene Bebauungen an bzw. liegt in gering

leich wesentliche Ver‚nderungen bestehende
hr geringen Teiles einer landwirtschaftlichen N

ls K 34 auch eine €ber…rtliche Verbindungsfun

seinrichtungen und Leitungstrassen sind im R
lie•ungstr‚ger im Zuge der Erschlie•ungs- un

cksichtigen und die Ver- und Entsorgungsbetrie
gsplanung nachgeordneten Genehmigung un

. planerisch relevante Sachg€ter sind der G

 Planung :

glich etwaiger baulicher und arch‚ologischer 
d Kenntnisstand ohne Bedeutung.

he geht davon aus, dass planungsrelevante B
urch die Entwicklung eines Wohngebietes m
einer Wohnwegerschlie•ung nicht entstehen 
samten Plangebiet oberfl‚chennah anstehend
ngebietsrand bestehende Graben inkl. der zu 
gut Wasser„ und in ƒSchutzgut Pflanzen„).

f€ge wird lediglich durch den relativ geringen V
dert, bleibt aber ansonsten bestehen und wird
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levanten N‚he sind ent-
splanung und nach Aus-
Tr‚gerbeteiligung„ nach
de Kiebitzreihe bekannt

auungen,

tzg€tern, insbesondere

 genutzten Fl‚chen und
inger Entfernung zu sol-
der Nutzungen - sofern
 Nutzfl‚che abgesehen

unktion in der Region.

 Rahmen der Planreali-
und Entw‚sserungspla-
triebe sind ebenso fr€h-
nd Ausf€hrungsplanun-

Gemeinde Kiebitzreihe

r Kulturdenkmale nach

 Beeintr‚chtigungen der
s mit zugeordneten Er-
n werden. Zu beachten
nde Grundwasser sowie
u sch€tzenden Geh…lze

n Verlust landwirtschaft-
ird wohnbaulich weiter-
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Maƒnahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Sofern im Zuge der jeweili
keiten z. B. im Boden festg
formieren.

Dar€ber hinaus sind keine 
Schutzg€ter kein Kompensa

7.3.9 Wechselwirkungen

Die obigen Beschreibunge
ungen innerhalb des Plang
landschaftsbildpr‚genden G
grenzende landwirtschaftlich

In den Kapiteln 7.3.1 bis 7.
die Entwicklung einer Fl‚ch
•enbereichs die Wirkunge
und Landschaft zwar erhe
Eingriffe jedoch deutlich mi

Es sind dar€ber hinaus kein

7.4 Prognosen zur Entwicklu

Entwicklung bei
Durchf€hrung der Planun

Die Planung soll entsprech
Kiebitzreihe zu einer planu
Schulstra•e f€hren.

F€r eine solche wohnbaulich
und Er…rterung durch die
Grundst€cken Schulstra•e
nach Aufgabe einer gewer
gen soll. Diese werden im 
gemessenen Weise und du
erg‚nzt. Insgesamt wird 
gemeindlichen Entwicklung

Entsprechend den Festsetz
raussichtlich 4 Doppelh‚use
Hilfe einer Erschlie•ungsst

Die zu erwartenden Eingrif
punkten eines bestehende
kompensiert werden.

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�.� �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �7�1 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

ng und Kompensation :

iligen Vorhabenrealisierung w‚hrend der Bau
stgestellt werden sollten, so sind die Denkmalsch

e erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so 
nsationsbedarf besteht.

gen verdeutlichen, dass das Plangebiet durch
ngebiets und daran angrenzend, durch die Ein
 Gro•b‚umen, durch einen Graben an der 

liche Nutzfl‚chen im S€dosten gepr‚gt ist.

7.3.8 wird deutlich, dass sich nach derzeitigem
‚che f€r Wohnbaugrundst€cke des Innen- un
en vor allem auf die Schutzg€ter Pflanzen, T

heblich ver‚ndern k…nnen bzw. werden, dass 
minimiert und ansonsten vollst‚ndig kompensie

keine darzustellenden Wechselwirkungen bekan

lung des Umweltzustandes

ng:

chend den aktuellen st‚dtebaulichen Zielsetz
ungsrechtlichen Absicherung einer kleineren

liche Entwicklung sind die Fl‚chen des Plange
ie Gemeindevertretung Kiebitzreihe gut gee
e Nr. 33 und Nr. 35 sind bereits Bebauunge

erblichen / gemischt genutzten Bebauung ein
 Sinne einer Wiedernutzung der Fl‚chen neu

durch Einbeziehung von Teilfl‚chen des bishe
d eine Entwicklung von Wohnbaufl‚chen i
ngsrahmens f€r den Planungszeitraum bis 202

tzungen zum Entwurf des Bebauungsplanes N
user und 6 Einzelh‚user - darunter 4 so gena
stra•e mit Anbindung an die Schulstra•e (K 34

riffe in Natur und Landschaft sollen durch die
den ‰kokontos au•erhalb des Plangeltung
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auausf€hrung Auff‚llig-
alschutzbeh…rden zu in-

so dass bez€glich dieser

ch die Bestandsbebau-
infassung mit orts- und
r Nordostseite und an-

em Kenntnisstand durch
und erg‚nzend des Au-
, Tiere, Boden, Wasser
ss die zu erwartenden
siert werden k…nnen.

annt.

tzungen der Gemeinde
n Wohnquartiers an der

gebietes nach Beratung
eeignet, denn auf den
gen vorhanden, f€r die
ine Nachnutzung erfol-

eu geordnet in einer an-
sherigen Au•enbereichs
 initiiert innerhalb des
025.

s Nr. 13 werden hier vo-
nannte Stadtvillen - mit
 34) entstehen k…nnen.

ie Zuordnung von ‰ko-
ngsbereichs vollst‚ndig
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Die 12. ‡nderung des Fl‚ch
des Entwicklungsgebots„ p
nes.

Entwicklung bei
Nichtdurchf€hrung der Pl

Ohne die Aufstellung des B
Neubebauung auf den Teil 
da ein Teil des Plangebiet
zuzuordnen ist (vgl. auch A

Die Bereitstellung von gee
r€cksichtigung einer sp‚te
dem angestrebten Umfang
den Planungszeitraum 20
wahrscheinlich j€ngere Fam
meinden.

Die Plangebietsfl‚chen des 
landwirtschaftlich genutzt w

7.5 In Betracht kommende an

Die Gemeinde Kiebitzreihe
f€r die Stadtregion Elmsho
Plangebietsfl‚che in den S
am 20.11.2014 behandelt. 
gemeindlichen Planungszie
Bestandssituation und eine
nes ƒFl‚chenrecyclings„ au
37).

Somit besteht kein weitere
Standortfindung im Zuge de

7.6 Zus•tzliche Angaben

Beschreibung der wichtig

Zur Aufstellung des Bebau
folgende zu nennenden Ve

ƒEingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Zum Bebauungsplan Nr. 13
bedarfs auf Grundlage der
griffs-Ausgleichs-Bilanzieru
Umweltbericht integriert.
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‚chennutzungsplanes ist gem‚• ˆ 8 Abs. 2 B
 planerische Voraussetzung f€r die Aufstellun

Planung :

s Bebauungsplans Nr. 13 w‚re eine Beschr‚n
il des bisherigen bauplanungsrechtlichen Inne

iets dem bauplanungsrechtlichen Au•enberei
Abb. 8 auf Seite 30).

eeigneten Wohnbaufl‚chen und -grundst€cke
teren m…glichen Erschlie•ung der Entwicklu
ng erfolgen. Ohne diesen ersten Entwicklung
025 insgesamt ausgerichtete wohnbauliche
amilien abwandern in die zentralen Orten od

es Au•enbereichs w€rden voraussichtlich wei
t werden.

anderweitige Planungsm‡glichkeiten, Stand

e tr‚gt die Kooperationsvereinbarung des Sta
horn„ (SUK) mit. Gem‚• der Kooperationsve
 Sitzungen des Arbeitsausschusses der SUK
lt. Seitens der SUK-Gemeinden wurden hierz

szielen keine Bedenken vorgetragen, da der B-P
ner Umnutzung dieser gemischt genutzten Nu
uch Teil der ƒEntwicklungsfl‚che I„ ist (vgl. hie

res Erfordernis der Standortbegr€ndung, da
 der o. g. Gebietsentwicklungsplanung vollzoge

tigsten Merkmale der verwendeten technisc

auungsplanes Nr. 13 ƒSchulstra•e 33 -35„ wu
erfahren angewendet werden.

nzierung„

13 ist zur Berechnung des erforderlich werde
er geltenden Erlasse vom 30.3.2011 und vom
rung zu erstellen. Die Bilanzierung wird schu
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 BauGB zur ƒEinhaltung
ung des Bebauungspla-

nkung der ersetzenden
nenbereichs notwendig,
eich nach ˆ 35 BauGB

ken k…nnten unter Be-
lungsfl‚che ƒI„ nicht in
ngsschritt mit Blick auf
e Entwicklung w€rden

oder Nachbarschaftsge-

eiterhin als Garten bzw.

ndortwahl

tadt-Umland-Konzeptes
svereinbarung wurde die
UK am 05.02.2014 und
rzu und gegen€ber den
-Plan Nr. 13 neben der

Nutzungen im Sinne ei-
ierzu Abb. 14 auf Seite

as diese Fl‚chen- und
gen wurde.

schen Verfahren

urden im Wesentlichen

enden Kompensations-
m 09.12.2013 eine Ein-

schutzgutbezogen in den
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†ber die Belange des Natu
in Verbindung mit den ˆˆ 1
m…glich zu vermeiden. Nich
tr‚chtigungen sind auszugl

ƒBelange des Artenschutze

Zur angemessenen und f
gem‚• ˆ 44 BNatSchG wu
ner nach ˆ 7 BNatSchG b
den Kapiteln zu den Schutz

Die Ergebnisse wurden im 

ƒBaugrunduntersuchung„ u

Zur angemessenen und fach
dener Kontaminationen auch
men der Planrealisierung 
stellt. Die Ergebnisse wurd
bauungsplanung beachtet.

Umweltvertr‚glichkeitspr€fu

Der Bebauungsplan Nr. 13
UVPG die Pr€fung der Um
des BauGB jeweils durch e

Die fr€hzeitige ƒBeh…rden-
Beteiligung der betroffenen
verb‚nde im Rahmen der 
gef€hrt, ausgewertet und d
tigt und entsprechend der
wurfsplanung„ in die Baulei

Entsprechendes gilt hinsich
chen Auslegung nach ˆ 3 
lungnahmen wurden in die
Abschlie•ende Beschluss 
fasst werden konnte.

Es wurde auf Basis der vo
nen im Rahmen der Ber
schlussfassungen seitens 
gung und Umsetzung der
onsma•nahmen im Rahme
setzung dann keine erheb
verbleiben werden.
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turschutzes im Bauleitplan ist nach ˆ 18 Bun
 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden. Der
icht vermeidbare Eingriffe sind zu minimieren
gleichen (ˆˆ 14 und 15 BNatSchG in Verbindu

zes nach BNatSchG„

 fachgerechten Beachtung artenschutzrecht
urde ein Fachgutachten erstellt bez€glich m…

 besonders oder streng gesch€tzter Arten in 
tzg€tern Pflanzen und Tiere integriert.

 Rahmen der Bebauungsplanung beachtet.

und ƒKontaminationsuntersuchung„

fachgerechten Beachtung des Baugrundes un
uch bez€glich des Umgangs mit belasteten B

g wurden Untersuchungen durchgef€hrt und 
rden in die Umweltpr€fung eingestellt und so
t.

€fung

13 wird auf Grundlage des BauGB erarbeitet,
mweltvertr‚glichkeit im Aufstellungsverfahren 
 eine ƒUmweltpr€fung„ gem‚• ˆ 2 Abs. 4 BauG

- und Tr‚gerbeteiligung„ nach ˆ 4 Abs. 1 Bau
en Beh…rden, der sonstigen Planungstr‚ger 
r Annahme eines Bauleitplanverfahrens nach
die Anregungen und umweltrelevanten Infor

er Beratung und Beschlusses der Gemeind
leitplanungen eingestellt.

ichtlich der Beteiligung nach ˆ 4 Abs. 2 BauG
3 Abs. 2 BauGB. St‚dtebaulich bzw. bodenre
diesem zweiten Beteiligungsschritt nicht vorg

ss ohne weitere ‡nderungen seitens der Ge

orliegenden und im Umweltbericht zusammen
eratungen und Beschlussfassungen zu den
s der Gemeinde Kiebitzreihe festgestellt, dass 
er vorgetragenen Vermeidungs-, Minimierun
en des Bebauungsplanes Nr. 13 sowie im Zu

eblichen nachteiligen Umweltauswirkungen z
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ndesnaturschutzgesetz
er Eingriff ist soweit wie
n. Verbleibende Beein-

dung mit ˆ 1a BauGB).

chtlicher Bestimmungen
…glicherweise betroffe-

in den Umweltbericht in

.

nd zur Kl‚rung vorhan-
 Bodenanteilen im Rah-
d 2 Fachgutachten er-
so im Rahmen der Be-

et, wonach gem‚• ˆ 17
n nach den Vorschriften
uGB erfolgt.

auGB wurde durch eine
r und der Naturschutz-

ch ˆ 13a BauGB durch-
formationen ber€cksich-
ndevertretung zur ƒEnt-

GB i. V. m. der …ffentli-
rechtlich relevante Stel-
rgebracht, so dass der
emeindevertretung ge-

engestellten Informatio-
n abschlie•enden Be-
ass unter Ber€cksichti-
ngs- und Kompensati-

 Zuge der Vorhabenum-
 zu erwarten sind bzw.
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Beschreibung der Maƒna
der erheblichen Umweltau

Im Rahmen der Bebauung
folgende erhebliche Umwe
zugeordnet:

ðØ Alle Arbeiten an Geh…
01.10. und dem letzten 
- Die Beachtung diese

ðØ Arbeiten zur Baufeldr‚u
Schonfristen zwischen 
Durchf€hrung von Arb
†berpr€fungen hinsicht
- Die Einhaltung oblieg

ðØ Bei allen Arbeiten an G
den sind die Belange d
dere sind Schonfristen 
- Diese Aufgabe oblie

ðØ Ausgleichspflichtige Ein
tungsbereiches durch d
bek„ der Ausgleichsage

- Die Bereitstellung d
wicklung wird durch 
Holstein €bertragen

ðØ Eingriffe in das ƒSchutz
die Zuordnung von 1.1
agentur Schleswig-Holst

- Die Bereitstellung d
wicklung wird durch 
Holstein €bertragen

ðØ Zur Sicherstellung der E
genwasser- und Schm
schlie•ungsplanung in
band.
- Die Beachtung diese

nes mit der Gemein
den.

ðØ Die Herstellung einer M
Flurst€ck 167/1 und die
weise) muss gew‚hrlei
heblich gesch‚digt werd

- Die Beachtung der M
beit mit dem Tr‚ger
und den Fl‚cheneig
•ungsvertrag
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ahmen zur ‰berwachung
tauswirkungen (Monitoring) :

ngsplanung und der hierzu durchgef€hrten U
eltauswirkungen festgestellt und erforderliche

ðØ h…lzen d€rfen gem‚• ˆ 39 Abs. 5 BNatSch
n Tag des Februars ausgef€hrt werden.
ser Ma•gabe obliegt dem Ausf€hrenden.

ðØ r‚umung erfordern die Einhaltung artenschutz
n dem 01. M‚rz und dem 1. Oktober. Gegeb
rbeiten an Bestandsgeb‚uden und Geh…lzen

chtlich der Vorkommen von V…geln durchzuf€hr
iegt dem Ausf€hrenden.

ðØ  Geh…lzen sowie bei baulichen T‚tigkeiten an
 des Artenschutzes gem‚• ˆ 44 BNatSchG zu
n nach ˆ 39 Abs. 5 BNatSchG einzuhalten.
liegt dem Ausf€hrenden.

ðØ ingriffe in das ƒSchutzgut Pflanzen„ k…nnen au
 die Zuordnung von 408 ‰kopunkten des ƒ‰

gentur Schleswig-Holstein kompensiert werden

 der Fl‚chen und die Sicherung einer geeign
ch die Gemeinde Kiebitzreihe auf die Ausgleich
n und diese wiederum auf den Tr‚ger des Vor

ðØ utzgut Boden„ k…nnen au•erhalb des Plangel
.196 ‰kopunkten des ƒ‰kokontos 67 Lohba
lstein kompensiert werden.

 der Fl‚chen und die Sicherung einer geeign
ch die Gemeinde Kiebitzreihe auf die Ausgleich
n und diese wiederum auf den Tr‚ger des Vor

ðØ r Erschlie•ung und hier insbesondere einer o
mutzwasserentsorgung bedarf es vor der R

in Abstimmung mit der unteren Wasserbeh…r

ser Ma•gabe obliegt dem Tr‚ger des Vorhab
inde zu schlie•enden Erschlie•ungsvertrages

ðØ Mulden-†berlaufverbindung aus dem Wohng
die Funktionsf‚higkeit des Grabens selbst auf
leistet sein. Dabei d€rfen die pr‚genden Best
erden.

r Ma•gaben obliegt der plangebenden Geme
er des Vorhabens , dem Fachb€ro zur Planu
eigent€mern auf Grundlage der Erschlie•ung
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ðØ eltungsbereiches durch
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 Realisierung einer Er-
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bens auf Grundlage ei-
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uf Flurst€ck 167/1 (teil-

estandsb‚ume nicht er-

einde in Zusammenar-
ung der Entw‚sserung
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- Die Beachtung der M
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Grundst€cks.

7.7 Allgemeinverst•ndliche Z

Die Gemeinde Kiebitzreihe
ƒSchulstra•e 33 -35„ gefasst
5 in der Gemarkung Altenm
abschnitts der ƒSchulstra•e

Es werden hier die planun
Doppelh‚usern und 6 Ein
Schulstra•e aus eine Stich
Plangebietes.

†bergeordnete Planungen 
Zudem liegt die Fl‚che ne
der Gebietsentwicklungspl
Elmshorn), so dass die Sta
begr€ndet ist.

Im kommunalen Landschaf
bereits dargestellt.

Der Fl‚chennutzungsplan i
verfahren aufgestellt wird.
Landschaftsschutz erforder

Erhebliche Beeintr‚chtigun
Nach Kenntnis der Gemein
noch von der geplanten W
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Erholungsnutzungen oder -

Eingriffe in das Schutzgut
neten Geh…lzen, Acker und
Verlust von 2 Gro•b‚ume
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gebietes und dem Ausf€hrenden von ggf. b

st€ckseigent€mer nach †bergabe des erschlo

 Zusammenfassung des Umweltberichts

he hat den Beschluss zur Aufstellung des Beb
sst f€r die Flurst€cke 96/11, 500, 501 und 167
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ngsrechtlichen Voraussetzungen f€r die Errich
inzelh‚usern geschaffen. Zur Verkehrsersch
chstra•e hergestellt mit einer Wendeanlage am

n stehen der gemeindlichen Planung grunds‚
neben der Bestandsbebauung innerhalb der ƒ
splanung (SUK = Stadt-Umland-Kooperation
tandortbegr€ndung durch diese Entwicklungsp

aftsplan ist eine Eignung dieser Fl‚che f€r die

n ist jedoch zu ‚ndern im Zuge einer 12. ‡nde
d. Zudem wird eine Entlassung der Plange
erlich.

ungen bez€glich des Schutzguts Mensch w
inde Kiebitzreihe werden weder vom beurteilu
Wohnnutzung selbst relevante Beeintr‚chtigu
issionsschutzrechtlich begr€ndete Ma•nahme

r -einrichtungen werden nicht beeintr‚chtigt.

ut Pflanzen sind durch den Verlust von Garte
nd bereits bebauten Fl‚chen zu erwarten. We
en. Zur Kompensation erfolgt ersatzweise ei
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Plangebiet wachsenden Gro•b‚ume werden e
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.

richtung von maximal 4
schlie•ung wird von der
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s‚tzlich nicht entgegen.
r ƒEntwicklungsfl‚che I„
on f€r die Stadtregion
splanung bereits in sich

ie bauliche Entwicklung

derung, die im Parallel-
gebietsfl‚che aus dem

werden nicht erwartet.
ilungsrelevanten Umfeld
gungen ausgehen bzw.
en werden daher nicht

tenfl‚chen mit zugeord-
esentlich ist dabei der

eine Bereitstellung von
sgleichsagentur Schles-

n ebenso wie ein Knick-
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Allerdings ist zu beachten, 
und das ƒauf den Stock se
dem 01.10. und dem letzten

Eingriffe in das Schutzgut 
zelgeh…lze entstehen. Die
01.10. und letzten Tag des 

Auch Beeintr‚chtigungen i
werden bei Einhaltung der 
f€hrung von Bauma•nahme

Bei Beachtung der oben in
nannten Minimierungsma•n
potenzielle Lebensr‚ume d
und Fledermausarten zu er
ter Tierarten sind nicht zu 
bote gem‚• ˆ 44 BNatSchG

Es besteht kein Kompensa

Schutzgut Pflanzen und 
gebiet K…nigsmoor betroff
Schutzstatus erforderlich w

Weitere Schutzgebiete gem

Fl‚chen und Erhaltungszi
Vogelschutzgebiet) werden
sein.

Eingriffe in das Schutzgu
schlie•lich der Fl‚chen f€r
sch€ttungen oder Abgrabun
Au•enbereich.

Der Kompensationsbedarf
‰kopunkten des bestehend
Holstein abgegolten.

Eingriffe in das Schutzgut 
tung. Das auf den Wohnba
Versickerung zu bringen se
Oberfl‚chenwasser wird au
chen Konzeptes in Mulden
folgt in einen angrenzende
den Wohngrundst€cken g
-erhaltung des Grabens d
nicht besch‚digt werden.
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, dass alle Arbeiten an Geh…lzen einschlie•lich
setzen„ von Geh…lzen gem‚• ˆ 39 Abs. 5 BN
ten Tag des Februars ausgef€hrt werden d€rfe

ut Tiere k…nnten allgemein durch Geh…lzf‚llun
ies wird vermieden bei einer Ausf€hrung im
s Februars au•erhalb der Vogelbrutzeit.

 im Zuge von Baufeldr‚umungen und von Fl
er Schonfrist vermieden. Ggf. sind †berpr€fun
men vorzunehmen.

 in Zusammenhang mit den ƒSchutzg€ter Pfl
•nahmen (Bauzeitenregelungen) sind keine e
 der nach ˆ 7 BNatSchG streng gesch€tzte

 erwarten. Beeintr‚chtigungen anderer artensch
u erwarten. Eine Verletzung der artenschutzre

chG erfolgt nicht.

sationsbedarf.

d Schutzgut Tiere : Von der Planung wird da
offen sein, so dass eine Entlassung des P
 wird.

em‚• ˆˆ 23 bis 29 BNatSchG werden nicht be

sziele des Systems NATURA 2000 (FFH-G
en aufgrund der Entfernung von > 3,5 km eb

gut Boden entstehen durch die Entwicklung
€r Verkehrsfl‚chen, Zufahrten, Stellpl‚tze, Ne
ungen bzw. durch H…henangleichungen im ba
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ut Wasser erfolgen durch eine Ver‚nderung d
baugrundst€cken anfallenden Wasser wird gru
 sein. Das von den Oberfl‚chen der Verkeh
auf Grundlage eines in Erarbeitung befindlich
en zu sammeln und zur Versickerung gebrach
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lich von Pflegeschnitten
NatSchG nur zwischen

rfen.

ungen auch kleiner Ein-
 im Zeitraum zwischen

Fledermausvorkommen
ung kurz vor der Durch-

flanzen und Tiere„ ge-
 erheblichen Eingriffe in
ten Amphibien-, Vogel-
schutzrechtlich relevan-
zrechtlichen Zugriffsver-

das Landschaftsschutz-
s Plangebiets aus dem

etroffen sein.

-Gebiet oder ein EU-
benfalls nicht betroffen

g von Baufl‚chen ein-
Nebenanlagen und Auf-
bauplanungsrechtlichen

ereitstellung von 1.196
ichsagentur Schleswig-

 der Regenwasserablei-
rundst€cksbezogen zur
hrsfl‚chen abflie•ende

chen wasserwirtschaftli-
cht. Ein Not€berlauf er-
che zu den angrenzen-

sherstellung und / oder
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Eingriffe in die Schutzg•te
plante Wohnbebauung kein
sind.

Erhebliche Eingriffe in das
bestehender Geh…lze am b

Spezielle Kompensationsm

Eingriffe in das Schutzgut 
fern innerhalb des Plangeb
ch‚ologische Landesamt zu

Das Schutzgut sonstige 
gungsleitungen / -einrichtun

Weitere planungsrelevante
he zum derzeitigen Planung

Durch die Aufstellung des 
Entwicklung von Wohnbau
rechtlich so erm…glicht, dass 
sichtlich durch geeignete M
soweit kompensiert werde
verbleiben werden.

Erhebliche Umweltauswirk
nahmen nicht zu erwarten.

7.8 Kosten der Kompensation

Es werden Kosten f€r die 
1.196 ‰kopunkte = 1.604 ‰
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•ter Luft und Klima sind nicht zu kompensie
ine erheblichen Beeintr‚chtigungen dieser Sch

as Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) werde
 bisherigen Ortsrand weitgehend vermieden.

sma•nahmen werden nicht erforderlich sein.

ut Kulturg•ter entstehen nach derzeitigem Ke
ebietes arch‚ologische Funde gemacht werd
 zu benachrichtigen.

e Sachg•ter wird hinsichtlich ggf. vorhande
tungen einschlie•lich eines vorhandenes Grab

te Betroffenheiten durch die Planung sind der
ngsstand nicht bekannt.

s Bebauungsplanes Nr. 13 wird eine den ‰rt
aufl‚chen durch eine Erg‚nzung der bebaute
ass die zu erwartenden Eingriffe im Zuge der
 Ma•nahmen zur Vermeidung, Minimierung so

den, dass keine erheblichen Beeintr‚chtigun

rkungen sind bei Beachtung und Umsetzung
n.

ionsmaƒnahmen

ie Bereitstellung der Kompensationsfl‚chen v
‰kopunkte zu beachten sein.
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.

enntnisstand nicht. So-
rden sollten, ist das Ar-

dener Ver- und Entsor-
bens betroffen sein.

er Gemeinde Kiebitzrei-

rtlichkeiten angepasste
ten Ortslage planungs-
er Realisierung voraus-

g soweit verringert oder
ungen der Schutzg€ter

g der genannten Ma•-

von 408 ‰kopunkte +
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8. Immissionsschutz (‚ 9 Ab

Landwirtschaft:

Innerhalb bzw. im ma•ge
Vollerwerbsbetriebe vorhan
reihe nicht zu erkennen sin

Verkehrs- / Schienen- und 

Die Gemeinde Kiebitzreihe
Beh…rden- und Tr‚gerbete
Untersuchung abzusehen.

Dies liegt darin begr€ndet,
nutzungen keine erheblich
von der angrenzenden ƒSch
nach Kenntnis der Gemeind

Auf Grundlage der Untersu
nahe der Bahnstrecke kan
abgesetzten Lage des Plan
Sportl‚rm von den gemeind

Die Auswirkungen des dur
meinde Kiebitzreihe als so
nahme um 3 dB(A) (= ent
wird.

Die Gemeinde Kiebitzreihe
o der durchschnittlichen V
o der Lage sowie der Ausr
o der abschirmenden Stra
o der gegen€ber der Bah
davon aus, dass wesentli
nicht zu erwarten sind und 

Die Anforderungen an den
Bauen f€hren bereits zu ei
Ger‚uscheinfl€ssen, so da
die Geb‚udestellung bzw. 
kann durch die Orientierun
S€den sehr gut erreicht we
Geb‚ude angeordnet werd

9. Verkehr (‚ 9 Abs. 1 Nr. 11

Die Verkehrsinfrastruktur ist
Erschlie•ung des Plangebi

Die Erschlie•ung des Plan
Verkehrsbelastung auf der
des Plangebietes ist eine A
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Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

geblichen Umfeld zum Plangebiet sind keine
anden, sodass Beeintr‚chtigungen seitens d

sind.

d Sportl‚rm :

he hat nach Auswertung der Stellungnahmen
teiligung entschieden, von der Erstellung ei
.

et, dass von den angrenzend zum Plangebie
chen L‚rmeinwirkungen auf das Plangebiet e
chulstra•e„ sind keine erheblichen Emissione
inde Kiebitzreihe keine erheblichen Verkehrsm

rsuchungsergebnisse eines L‚rmgutachtens 
nn die Gemeinde Kiebitzreihe davon ausgehe
angebietes keine Belastungen durch Schienen
indlichen Schul- und Sportanlagen zu erwarten

urch den B-Plan induzierten Zusatzverkehrs 
so gering eingesch‚tzt, dass die Erheblichke
ntspricht einer Verdoppelung des Verkehrs)

e geht aufgrund
Verkehrsdichte,

usrichtung der Baugrundst€cke,
tra•enrandbebauung,
hnstrecke abgesetzten Lage
tliche Beeintr‚chtigungen durch Verkehrsl‚rm
d Ma•nahmen zur L‚rmminderung nicht erford

en W‚rmeschutz (Isolierverglasung) und an 
 einer wesentlichen Abschirmung der Innenr‚u
dass zus‚tzliche Ma•nahmen nicht erforderli
. Grundrissgestaltung im Einzelfall optimiert 

ung der Grundst€cke und der Geb‚ude mit ih
werden, so dass der ebenerdige Au•enwohnb
rden kann.

11 und 21 BauGB)

 ist mit der Kreisstra•e Nr. 34 ƒSchulstra•e„ al
bietes vorhanden.

ngebietes erfolgt von der ƒSchulstra•e„ aus. A
er ƒSchulstra•e„ und dem sehr begrenzten Q
 Anbindung ohne Abbiegespuren m…glich.
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ine landwirtschaftlichen
s der Gemeinde Kiebitz-

en aus der fr€hzeitigen
einer schalltechnischen

iet bestehenden Wohn-
 erwartet werden. Auch
en zu erwarten, da hier

smengen vorliegen.

s f€r ein Bauvorhaben
hen, dass aufgrund der
en- und auch durch den
en sind.

rs werden von der Ge-
keitsschwelle einer Zu-

s) nicht erreicht werden

‚rm f€r das Plangebiet
rderlich sein werden.

n ein energieeffizientes
r‚ume vor den ‚u•eren
rlich werden und durch
rt werden k…nnen. Dies
t ihren Freifl‚chen nach
nbereich im Schutz der

als ‚u•ere verkehrliche

. Aufgrund der geringen
Quell- und Zielverkehrs
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Im Einm€ndungsbereich d
hende Abb. 24 als Auszug
RASt06 nachzuweisen und
einer H…he von mehr als 7
schnitt der Schulstra•e wird
zogen.

Das Plangebiet selbst wird
stra•e erschlossen. Auf de
mit Stadtvillen geplant (vgl.
ge Bebauung mit Doppel-
h‚user (vgl. Abb. 5b auf S
sen und erhalten ihre Zuwe
•enden Einfamilienh‚user
•ung erschlossen.

Zur Durchsetzung der in W
eine Reduzierung des Stra
men werden. Unterst€tzend
oder sonstige bauliche Ma•

Neben den verkehrstechn
chengestaltung der Erschl
wahl besondere Verkehrs
markanten, gro•kronigen B
auf Grundlage der Festset
neten Erschlie•ungsplanun

F€r die Wohnstra•e soll au
kehrsberuhigter Bereich„ (so
ˆ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB a
den. Diese Festlegung basi
und dem Amt Horst-Herzh
zwei weitere Bauabschnitte
Umfang und in welchem ze
siert werden k…nnen und so

Drei …ffentliche Parkpl‚tze
als L‚ngsparker eingebette

Die Haupttrasse endet als 
zeug.
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 der Planstra•e in die ƒSchulstra•e„ sind Sich
g aus der ƒTiefbautechnischen Begleitung„, BN

nd von baulichen Anlagen, g‚rtnerischen Ges
s 70 cm €ber Fahrbahnoberkante frei zuhalte
ird in den Plangeltungsbereich des Bebauung

ird durch eine von Nordwesten nach S€doste
der Nordostseite der Wohnstra•e ist eine einz

vgl. auch Abb. 5c auf Seite 23), auf der S€dwe
l- und Einfamilienh‚usern (vgl. Abb. 5a auf S
 Seite 23) an der ƒSchulstra•e„ werden direkt v
wegungen auch €ber die Schulstra•e. Die nach

ser in zweiter Reihe werden durch eine priva

 Wohngebieten anzustrebenden Geschwindig
tra•enprofils auf die Mindestanforderungen de
nd hierzu k…nnen Einengungen des Stra•enp
a•nahmen herangezogen werden.

nischen Regelungsm…glichkeiten k…nnen zu
chlie•ungsstra•en durch eine durchdachte M
rsf€hrungen, Platzbereiche oder Einengunge
 Baumpflanzungen optisch besonders beton
etzungen im Entwurf des Bebauungsplanes N
ung im Detail vorbehalten.

 aufgrund der zu erwartenden geringen Fahrb
(so genannte ƒSpielstra•e„) umgesetzt und de
 als Verkehrsfl‚che besonderer Zweckbestimm
asiert auf Abstimmungsgespr‚chen mit der G
horn, obwohl die ƒEntwicklungsfl‚che I„ aus 

itte umfasst. Es ist momentan jedoch nicht ab
zeitlichen Rahmen ein 2. und eventuell auch

 sollen.

ze sind in dem Verkehrsraum des ƒVerkehrsb
ttet.

ls Sackgasse mit einer Wendeanlage f€r ein

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n� �N�r�.� �1�3�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �S�a�t�z�u�n�g �-

�i�n �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �7�9 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

ichtfelder (vgl. nachste-
BN Umwelt, 2016) nach
estaltungen, Hecken mit
lten. Dieser Stra•enab-
ngsplanes Nr. 13 einbe-

sten verlaufende Wohn-
nzeilige Wohnbebauung
westseite eine zweizeili-
f Seite 23). Die Doppel-
t von dort aus erschlos-
ach S€dosten anschlie-
vate Wohnwegerschlie-

digkeitsminderung kann
der RASt 06 vorgenom-
nprofils durch Baumtore

udem bei der Oberfl‚-
Material- und Farbaus-
gen in Verbindung mit
ont werden. Dies bleibt
s Nr. 13 der nachgeord-

rbewegungen ein ƒVer-
 dementsprechend nach
mmung festgesetzt wer-
 Gemeinde Kiebitzreihe
s der SUK derzeit noch
abzusehen, in welchem

ch 3. Bauabschnitt reali-

rsberuhigten Bereiches„

in 3-achsiges M€llfahr-
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Sollte zu einem sp‚teren 
Stra•e ben…tigten Bereich 

Der Ausbauquerschnitt ist
samt 9,00 m festgelegt. D
Geh- und Fahrbereich und
Entsorgung des anfallende
gegnungsverkehr Pkw/Pkw
durch langsame Fahrweise

Die Anzahl erforderlicher
Grundst€cken nachzuweise
Stellpl‚tze, Garagen mit d
nungsrechtlich im Text (Te
jeweiligen Bauantrag.

10. Ver- und Entsorgung (‚ 9

Die Baugrundst€cke und d
geltungsbereiches werden
ƒSchulstra•e„ angeschlosse

10.1 Schmutzwasserbeseitigu

Die Abwasserbeseitigung e
Hauptsammelleitung zum K
Grundst€cke sind mit Ansch
anzuschlie•en.

F€r die Schmutzwasseren
chungen zum Entw‚sserun
den Schmutzwasserkanal i
des Plangebietes eine Tief
aus Steinzeugrohren des D
Entw‚sserungsrohres und 
Auslastung des Rohres au
Wohnbebauung (d…rflicher 

Ein Anschluss wird in der 
bestehenden Kanal angesch
von der Schulstra•e weg ist
m…glich. Durch die gegenl
Schmutzwasserkanals ergi
w‚sserungsl‚nge von ca. 
Plangebiet des B-Planes N
angeschlossen werden k…n
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n Zeitpunkt der 2. Bauabschnitt folgen, ist g
h der Wendeanlage zu Parkpl‚tzen umzubaue

st in der Abb. 23a auf Seite 65 dargestellt. Di
 Davon entfallen 2,00 m auf einen Parkstreif
nd 2,00 m auf einer seitlich mitgef€hrten Mul
den Oberfl‚chenwassers der befestigten Ve

kw ist in jedem Falle m…glich, der Begegnung
se gesichert.

er Stellpl‚tze wird gem‚• Landesbauordnu
isen sein. Die Einhaltung der h…chstzul‚ssi

 deren Zufahrten und Nebenanlagen nach ˆ 
eil B) des Bebauungsplanes festgesetzt, obli

 9 Abs. 1 Nr. 12, 13 und 14 BauGB)

 die f€r eine Bebauung vorgesehenen Fl‚che
n an das vorhandene Leitungsnetz im Ber

ssen.

ung

 erfolgt zentral durch die Gemeinde Kiebitzrei
 Kl‚rwerk des Abwasser-Zweckverbandes (A
schluss- und Benutzungszwang an die zentra

ntsorgung des Plangebietes besteht auf Gr
ungs-Konzeptes grunds‚tzlich die M…glichkeit 
l in der ƒSchulstra•e„. Dieser hat im geplante

iefe von ca. 2,50 m unter Gel‚nde. Es handel
s Durchmessers DN 200 mm. Der vorgefunde
d das vorhandene Gef‚lle von ca. 3,5 % w‚
ausreichend, um eine Fl‚che von ca. 4 ha mi
er Charakter) zuzulassen.

r Regel so geplant, dass Schmutzwasser im 
schlossen werden kann. Durch das Gel‚ndeg
 ist ein Anschluss im freien Gef‚lle f€r die Ges
nl‚ufigen Gef‚lle des vorhandenen Gel‚ndes 
gibt sich f€r eine Entw‚sserung im freien Gef‚
. 130 m von der Schulstra•e gesehen in Rich
 Nr. 13 wird im freien Gef‚lle an den SW-Kan

k…nnen.
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 geplant, den nicht als
uen.

Die Breite ist auf insge-
ifen, 5,00 m auf einen
uldenentw‚sserung zur
erkehrsfl‚che. Ein Be-

ngsverkehr Lkw/Pkw ist

ung auf den privaten
ssigen Grundfl‚che f€r
ˆ 14 BauNVO, wie pla-
bliegt dem Nachweis im

chen innerhalb des Plan-
ereich der Kreisstra•e

reihe mit Abgabe an die
(AZV) in Hetlingen. Alle
trale Ortsentw‚sserung

rundlage der Untersu-
it eines Anschlusses an
ten Anbindungsbereich
elt sich um einen Kanal
dene Durchmesser des
‚ren auch bei mittlerer

mit der entsprechenden

m freien Gef‚lle an den
gef‚lle Richtung S€den

esamtfl‚che nur bedingt
es und eines geplanten
ef‚lle lediglich eine Ent-
ichtung S€dosten. Das
anal in der Schulstra•e
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10.2 Frischwasserversorgung

Das Plangebiet wird an die
permarsch mit Anschluss-
Leitungsnetz ist in der Schu

Die L…schwasserversorgun
lung des Wasserverbandes 

Es m€ssten 48 m’/h €ber e

10.3 Regenwasserbeseitigung

Im Bebauungsplan ist ber€
anfallenden Niederschlagsw
rungsmulde zur Verf€gung
st€cken anfallende Oberfl‚
zu bringen. Dieses ist €ber 

Versickerungsanlagen jedw
Regenereignisse ausgeleg
sammeltes Regenwasser, 
lagen nicht mehr aufgenom
liche Gel‚ndebereiche abg

Die Notentw‚sserung ist €
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ZUSAMMENFASSENDE ERKL€RUNG

gem. • 10 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB)

zum

Bebauungsplan Nr. 13 ‚Schulstraƒe 33 - 35 „
der Gemeinde Kiebitzreihe

Die Gemeinde Kiebitzreihe hat das Planaufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 13 €Schul-
stra•e 33 - 35‚ durchgefƒhrt und abgeschlossen, um die Auswei sung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes (WA) planungsrechtlich abzusichern. Die innerhalb des Plangebietes angestrebte Anzahl an
Wohngrundstƒcke umfasst maximal fƒr 4 Doppelh„user und  6 Einzelh„user - darunter 4 so ge-
nannte Stadtvillen. Parallel hierzu erfolgte die Aufstellung der 12. …nderung des Fl„chennutzungs-
planes.

Zur Erschlie•ung des Plangebiets (und sp„ter auch von Tei len der €Entwicklungsfl„che I‚) wird von
der €Schulstra•e‚ aus eine Stichstra•e hergestellt und m it einer mit Mƒllfahrzeuge ausreichend
dimensionierten Wendeanlage ausgestattet, so dass ggf. im Fall einer nach Sƒdosten fortschrei-
tenden Bebauungen eine Verl„ngerung m†glich sein wird , wobei dann die Wendelatzanlage zu
†ffentlichen Parkpl„tzen umgebaut werden kann. Ein k leiner privater Wohnweg (G-F-L-Recht) wird
im sƒdwestlichen Bereich liegende Grundstƒcke an die o. g. Stichstra•e anbinden. Einige Grund-
stƒcke im Nordwesten des Plangebiets erhalten Zufahrten direkt von der €Schulstra•e‚ aus.

Das im Bereich der Wohnbaugrundstƒcke anfallende Oberfl„ chenwasser wird grundstƒcksbezo-
gen zur Versickerung zu bringen sein und das von den †ffentlichen Verkehrsfl„chen abflie•ende
Oberfl„chenwasser wird in einem neu herzustellenden Mul densystem gesammelt, zur Versicke-
rung gebracht und mit einem ‡berlauf zu einem an der  sƒd†stlichen Seite des Planbereiches ver-
laufenden Mulde geleitet, die letztendlich in den nord†stlich am Plangebietsrand befindlichen Gra-
ben entlastet.

Fl„chenhafte Kompensationsma•nahmen werden au•erhalb d es Plangebiets in einem bestehen-
den ˆko-Konto abgegolten.

Fƒr die verbindliche Bauleitplanung wurden mit dem Aufstellungs- und nachfolgend mit dem Ent-
wurfs- und Auslegungsbeschluss die st„dtebaulichen Planungszi ele wie folgt formuliert:

- Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes

- Verringerung des Erschlie•ungsaufwandes durch Anknƒpfen a n das bestehende (†rtliche)
Verkehrssystem und Nutzung / Anschluss an die vorhandene technische Infrastruktur

- Funktionale Verbindung und soziale Integration der Wohnbaugrundstƒcke mit direkter Anbin-
dung an die vorhandene Ortstruktur

- Einfƒgung aller baulichen Anlagen und der wohnbaulichen Nutzung in das Orts- und Land-
schaftsbild und Beachtung der rahmengebenden und das Plangebiet gliedernden Landschafts-
elemente

- Versickerung des auf †ffentlichen und privaten Fl„chen a nfallenden Niederschlagswasser in-
nerhalb des Plangebietes und Nutzung des seitlich vorhandenen Grabens als Notƒberlauf

- Erhalt des Gro•baumbestandes innerhalb des Planbereiches und eines Knickabschnittes am
sƒdlichen Planbereichsrand

- Bereitstellung und Sicherung von fl„chenhaften Ausgleich sma•nahmen ausschlie•lich au•er-
halb des Planbereiches in der erforderlichen Fl„chengr† •e (gem„• Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung) durch Abl†sung aus einem anerkannten ˆko-Konto

- Minimierung der Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild durch Festsetzungen zum Erhalt
des Gro•baumbestandes und zur absoluten H†he baulicher A nlagen
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Dabei fanden im Zuge der Projektentwicklung und der Bauleitplanung Berƒcksichtigung:

- die landschaftspflegerischen Belange und die Bereitstellung von Kompensationsfl„chen an
einem externen Ort

- die Belange des Naturschutzes und der Erhaltung des Orts- und Landschaftsbilds

- die Belange des Immissionsschutzes

- die Belange der Wasserwirtschaft und der Oberfl„chenentw „sserung

- das Minimierungsgebot und die artenschutzrechtlichen Belange nach BNatSchG

Zur Sicherstellung einer st„dtebaulich geordneten Entwi cklung nach ‰ 1 Abs. 3 BauGB waren die
beiden o. g. Bauleitplanungen aufzustellen.

Zur Einhaltung des €Entwicklungsgebots‚ nach ‰ 8 Abs. 2 BauGB wurde die 12. …nderung des
Fl„chennutzungsplanes erforderlich.

1. Ber…cksichtigung der Umweltbelange

Gem„• ‰ 2 Abs. 4 BauGB wurde fƒr den Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Kiebitzreihe fƒr die
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprƒfung durchgefƒhrt, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht, der Bestandteil der Begrƒn-
dung ist, beschrieben und bewertet wurden.

ð§ Das Plangebiet wird begrenzt im Norden durch die Gemeindestra•e €Schulstra•e‚, im Osten
und Westen durch die jeweils vorhandene Bebauung an der Schulstra•e und im Sƒden durch
landwirtschaftliche Nutzfl„chen.

Die Bahnlinie Hamburg - Westerland liegt ca. 380 m bis 400 m sƒdwestlich der kƒnftigen Wohn-
baugrundstƒcke.

An der Schulstra•e besteht ein Geh- und Radweg. Sonstige S port- oder Freizeitanlagen sind im
oder am Plangebiet nicht vorhanden.

ð§ Knickabschnitte als gem„• ‰ 21 LNatSchG bzw. nach ‰ 30 BNatSchG geschƒtzte Biotope am
Rand des Plangebiets vorhanden und sind zu erhalten.

Gro•b„ume mit landschaftspr„gendem Charakter sind an den  R„ndern des Plangebiets vor-
handen und sind mit der Entwicklung des Wohngebietes zu erhalten.

Der Graben an der †stlichen Seite des Plangebiets hat keine wasserwirtschaftliche Funktion, ist
jedoch als Notƒberlauf fƒr das Plangebiet zu nutzen.

ð§ Innerhalb des Plangebiets sind keine Vorkommen von besonders geschƒtzten Pflanzenarten
nach ‰ 7 BNatSchG bekannt und aufgrund der Biotop- und Nutzungsstruktur auch nicht zu er-
warten. Daher war seitens der Gemeinde Kiebitzreihe eine Verletzung der Zugriffsverbote ge-
m„• ‰ 44 BNatSchG nicht zu erwarten.

ð§ Waldfl„chen sind im oder am Plangebiet nicht vorhanden.

ð§ Schutzgebiete gem„• ‰‰ 23 bis 29 BNatSchG sind im und am Plangebiet nicht vorhanden.

ð§ Das sƒdlich / sƒd†stlich des Plangebiets befindliche FFH-Gebiet €DE 2323-392‚ liegt mind. ca.
3,5 km vom Plangebiet entfernt. Das Gebiet wird aufgrund der deutlichen r„umlichen Trennung
nicht planungsrelevant betroffen sein. Die festgelegten Erhaltungsziele werden durch das Plan-
vorhaben voraussichtlich nicht beeintr„chtigt.

ð§ Ein EU-Vogelschutzgebiet liegt nicht in einer planungsrelevanten N„he zum Plangebiet.

ð§ Von der angrenzenden €Schulstra•e‚ sind keine erheblich en Emissionen zu erwarten, da hier
nach Kenntnis der Gemeinde Kiebitzreihe keine erheblichen Verkehrsmengen vorliegen. Belan-
ge des Immissionsschutzes sind bezogen auf das Plangebiet nicht berƒhrt.
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ð§ Auch Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse eines L„rmg utachtens fƒr ein Bauvorhaben
nahe der Bahnstrecke konnte die Gemeinde Kiebitzreihe davon ausgehen, dass aufgrund der
abgesetzten Lage des Plangebiets keine Belastungen durch Schienen- und Sportl„rm zu erwar-
ten sind.

ð§ Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrie-
be usw.), St„ube oder Lichtimmissionen sind fƒr die Beur teilung des Planvorhabens nach
Kenntnis der Gemeinde Kiebitzreihe nicht relevant und wurden daher nicht vertiefend betrach-
tet.
Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten der klimatischen und der lufthygienischen Situa-
tion lagen der Gemeinde Kiebitzreihe nicht vor.

ð§ Hinweise auf Kampfmittel liegen der Gemeinde Kiebitzreihe aufgrund der Anlage 1 vom 22.
07.2015 zur €Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren fƒr die †ffentliche Sicherheit durch
Kampfmittel (Kampfmittelverordnung)‚ sowie aufgrund der Inhalte und Darstellungen der
gemeindlichen Fl„chennutzungs- und Landschaftsplanung fƒr das Plangebiet nicht vor.
Zufallsfunde von Munition k†nnen jedoch nicht ausgeschlossen werden und sind unverzƒglich
der Polizei zu melden.

ð§ Zum Zeitpunkt der Planung konnte die Gemeinde Kiebitzreihe davon ausgehen, dass keine
Verdachtsmomente fƒr m†gliche Altablagerungen oder Altablagerung innerhalb des Plangebiets
anzunehmen bzw. zu erwarten waren.
Entsprechend den Untersuchungsergebnisse zur Kontamination ist die Entsorgung von ca.
1.000 t Bodenmaterial der anthropogenen Auffƒllungen (Einbauklasse 3 gem. LAGA-TR Boden)
erforderlich.
Sofern im Zuge der Vorhabenrealisierung Bodenverunreinigungen zu Tage gef†rdert werden,
ist die untere Bodenschutzbeh†rde des Kreises Steinburg umgehend zu benachrichtigen.

ð§ Auf Grundlage einer zum Bebauungsplan Nr. 13 erstellten qualifizierten €Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung‚ ergibt sich aufgrund der zu erwartenden Eingriffe in das Schutzgut Boden
auf Grundlage der anzuwendenden Runderlasse ein Kompensationsbedarf von 1.604 mŠ, die
au•erhalb des Planbereiches vorgenommen werden.
- Der Kompensationsbedarf von 1.604 mŠ wird aus dem bestehenden €ˆko-Konto 67 Lohbar-

bek‚, Flurstƒck 53/4, Flur 4, Gemarkung Lohbarbek und Flurstƒck 4/2, Flur 7, Gemarkung
Mƒhlenbarbek, in einer Fl„chengr†•e von 1.604 mŠ abgel†st .

ð§ Erhebliche Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild werden durch den weitestgehenden Erhalt
der im Plangebiet vorhandenen Landschaftselementen (Knickabschnitt und Gro•b„ume) ver-
mieden werden k†nnen.

Die Auswirkungen der Planung bestehen in der Beeintr„ chtigung von Einzelgeh†lzen und m†gli-
cherweise im Verlust von Tierlebensr„umen und Fl„chenversi egelungen.

Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen werden auf der Planungsebene der
Bebauungsplanung folgende Ma•nahmen vorzusehen sein:

· Bereitstellung einer externen Ausgleichsfl„che

· Freilegung der Fl„chen innerhalb des Planbereiches au• erhalb der Vogelbrutzeit oder im Zuge
einer Sondergenehmigung

· Ma•nahmen zum nachhaltigen Erhalt vorhandener Landschaftsel emente als randliche Orts-
randeingrƒnung

· Ma•nahmen zur Oberfl„chenentw„sserung / Versickerung

Die Ergebnisse der Umweltprƒfung wurden im Umweltbericht festgehalten, der Bestandteil der
Begrƒndung ist.
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2. Ergebnisse der †ffentlichkeitsbeteiligung und ihr e Ber…cksichtigung

Die frƒhzeitige Unterrichtung und Er†rterung ƒber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
nach ‰ 3 Abs. 1 BauGB (€ˆffentlichkeitsbeteiligung‚) wurde in Form einer †ffentlichen Bƒrger-
Informationsveranstaltung am 22.06.2016 durchgefƒhrt

Von den anwesenden Bƒrgerinnen und Bƒrgern wurden keine Anregungen oder Hinweise gege-
ben, die eine planungsrechtliche Relevanz hatten, sondern im Zuge der Projektentwicklung und
der Erarbeitung der €Entwurfsplanung‚ in der st„dtebaulichen und planungsrechtlichen Ausgestal-
tung des Bebauungsplanes Nr. 13 entsprechend der politischen Willensbildung umzusetzen wa-
ren.

Im Rahmen der †ffentlichen Auslegung der Planentwƒrfe des Bebauungsplanes Nr. 13 nach ‰ 3
Abs. 2 BauGB wurden eine Stellungnahme privater Personen abgegeben. Die mit der Stellung-
nahme vorgebrachten Anregungen und Bedenken konnten ohne weitere …nderungen der Planung
in die gemeindliche Gesamtabw„gung eingestellt werden.

3. Ergebnisse der Beh‡rdenbeteiligung und ihre Ber…c ksichtigung

Die in ihren Aufgabenbereichen berƒhrten Beh†rden und sonstigen Tr„ger †ffentlicher Belange
wurden gem„• ‰ 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. ‰ 13a BauGB mit Schreiben vom 24.02.2015 frƒhzeitig
ƒber die gemeindliche Planung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Mit
gleichem Datum wurden die Nachbargemeinden von der gemeindlichen Planung gem„• ‰ 2 Abs.
2 BauGB unterrichtet und zugleich die landesplanerische Stellungnahme eingeholt.

Die Gemeindevertretung hat am 21.09.2016 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 13 mit Be-
grƒndung einschlie•lich Umweltbericht beschlossen und zur A uslegung bestimmt. Auf eine erneute
frƒhzeitige Beteiligung der von der Planung berƒhrten Beh†rden und der sonstigen Tr„ger †ffentli-
cher Belange sowie der anerkannten Naturschutzverb„nde n ach ‰ 4 Abs. 1 BauGB wurde verzich-
tet, da bereits vor dem Wechsel des Planungsinstrumentes eine frƒhzeitiges Beteiligungsverfahren
(s. o.) zum gleichen Planvorhaben durchgefƒhrt worden ist und keine anderweitigen bzw. neuen
Informationen h„tten erlangt werden k†nnen.

Die weitere Beh†rden- und Tr„gerbeteiligung gem„• ‰ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte parallel zur †ffent-
lichen Auslegung des Planentwurfes vom 21.10.2016 bis zum 21.11.2016 mit Schreiben vom
20.10.2016 und gleichem Fristende.

Im Rahmen der o. g. Beteiligungsverfahren wurden seitens der Institutionen und der Planungstr„-
ger Anregungen und Hinweise zu folgenden Themenbereichen gegeben:

- zum Entw„sserungskonzept

- zu Bodenkontaminationen

- zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

- zum Artenschutz

- zu Fragen der Ver- und Entsorgung

- zur Ortsrandeingrƒnung

- zu Gewichtsbeschr„nkung von Kreisstra•en

- zum Verkehr und zum Immissionsschutz

Von Seiten der Beh†rden und der sonstigen Tr„ger †ffe ntlicher Belange sowie der anerkannten
Naturschutzverb„nde und der Nachbargemeinden wurden ke ine st„dtebaulichen bzw. planungs-
rechtlich relevanten Stellungnahmen abgegeben. Die Hinweise und Anregungen sowie Ausfƒhrun-
gen konnten ohne weitere …nderungen in die gemeindliche Planung eingearbeitet werden bzw.
sind im Zuge der nachgeordneten bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu berƒcksichtigen.
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4. Darlegung der grundlegenden Abwˆgungsentscheidung en

Im Aufstellungsverfahren zum vorliegenden Bebauungsplan wurde im Rahmen des Planaufstel-
lungsverfahrens deutlich, dass grunds„tzliche Bedenken geg en die Ausweisung eines kleinen
Wohnquartiers mit Aufnahme der †rtlichen Gegebenheiten nicht bestanden.

Die Entlassung des Plan„nderungsbereiches aus dem Landscha ftsschutz wurde seitens der unte-
ren Naturschutzbeh†rde im Zuge des Planaufstellungsverfahren in Aussicht gestellt. Die Entlas-
sung aus dem Landschaftsschutz wurde am 10.03.2017 rechtswirksam.

Die Anregungen und Hinweise aus den beh†rdlichen und den sonstigen Stellungnahmen konnten
ohne weitere …nderungen in den Bauleitpl„nen beantwortet und in die Planung eingestellt werden.

Die Gemeinde Kiebitzreihe hat sich - unterstƒtzt durch Fachgutachten - fƒr die o. a. Planung ent-
schieden, da eine zuvor ƒberwiegend gewerblich genutzte Fl„che nunmehr fƒr die Ausweisung
eines kleineren Wohnquartiers im Sinne eines €Fl„chenrecyclings‚ genutzt und somit an der
Schulstra•e die wohnbauliche Entwicklung der letzten Jah re fortsetzt werden kann.


